
Spiele-Fest auf Campus Jahnallee
Neuer Ort für die 13. Auflage: Uni Leipzig ist Gastgeber für die Ferienauftaktparty

Großbauprojekte vor 100 Jahren: Wie sie 
realisiert worden sind, zeigt die Studioaus-
stellung „Neues aus Beton und Stahl“ ab 
5. Februar im Haus Böttchergäßchen des 
Stadtgeschichtlichen Museums. Die Expo-
sition versammelt eindrucksvolle Indus- 
triefotografien der 1920er-Jahre aus dem 
Atelier Hermann Walter. Der stadtbekann-
te Fotograf (1838 – 1909) hatte vom Leip-
ziger Stahlbauunternehmer Max Gotthilf 
Richter den Auftrag erhalten, für Werbe-
zwecke dessen Projekte im Aufbau zu fo-
tografieren. Zwischen 1912 und 1934 ent-
standen so Aufnahmen, die den baulichen 
Wandel Leipzigs und Sachsens hin zum In-
dustriestandort der Moderne dokumentie-
ren. Die Fotos belegen auch, dass nicht die 
Architektur, sondern die neuen Möglichkei-
ten des Stahlbaus das Bauen dominierten. 
Mehr Luft und Licht sollten zur Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen führen und 
letztendlich zu einer höheren Produktivität. 
Die Schau als Beitrag zum Jahr der Indus- 
triekultur wird bis 17. Mai zu sehen sein. ■

Neues aus  
Beton und Stahl

Besonders gefragt: Fotos von Rohbauten, 
hier das Geschäftshaus August Pick & Co. 
Tuchwaren, 1914. Foto: Hermann Walter

Das große Familienspielefest zieht um: Weil im Neuen Rathaus gebaut wird, öffnet am 8. Februar von 13 bis 19 Uhr die Uni-
versität Leipzig ihren Campus Jahnallee (Haltestelle Sportforum Süd, bitte Turnschuhe mitbringen!). Auf rund 4000 Quadrat-
metern können Kinder, Eltern und Großeltern die 13. Auflage erleben und den Ferienauftakt so richtig genießen. Etwa 40 ver-
schiedene Spiel-, Spaß- und Sportangebote, die meisten davon in der Ernst-Grube-Halle, sind versprochen. Neu testen können 
Ferienkinder eine Insel der Entdecker. Hier stellen sich das Mitmach-Museum Inspirata, ein Teddybärkrankenhaus, das Natur-
kundemuseum und die Zukunftsakademie vor. Parallel dazu geht die 12. Monopoly-Leipzig-Stadtmeisterschaft an den Start, 
ausgerichtet vom Sächsischen Spielezentrum Ludothek Leipzig, dass das Fest außerdem mit vielen Brettspielen und Spielen 
zum Ausleihen unterstützt. Die Messe „modell-hobby-spiel“ tut es ihr gleich: Sie sponsert ca. 500 Spiele für die Ausleihe. Un-
terstützt wird die Party außerdem von der L-Gruppe und vom Gastgeber Universität. Die Eröffnung 13 Uhr läuft wie gewohnt 
mit Tanz und Feenstaub, begrüßen wird in diesem Jahr Oberbürgermeister Burkhard Jung. Foto: Eric Kemnitz

Der morgige 2. Februar ist 
Wahltag. Leipzigerinnen 
und Leipziger sind an die 
Wahlurnen gerufen, um zu 
bestimmen, wer in den kom-
menden sieben Jahren die 
Stadt als Oberbürgermeiste-
rin oder Oberbürgermeister 
repräsentieren, lenken und 
leiten wird. Das Leipziger 
Amtsblatt fasst noch einmal 
zusammen, was am Wahltag 
wichtig ist.

Wahlbenachrichtigung, 
Pass oder Ausweis 

Am Sonntag öffnen von  
8 bis 18 Uhr 349 Wahllokale. 
Zur Wahl mitzubringen sind 
der per Post  vom Amt für Sta-
tistik und Wahlen zugestellte 
Wahlbenachrichtigungsbrief 
und der Personalausweis 
oder Reisepass. Im Brief sind 
auch der Wahlraum und ein 
Hinweis zur Barrierefreiheit 
zu finden. Wahlberechtigte, 
denen der Brief verloren 
gegangen ist, benötigen ihren 
Ausweis zur Identifikation. 
Ihr Wahllokal suchen können 
sie unter www.leipzig.de/
wahllokalsuche. 

Behinderte Menschen 
finden Hilfe

Alle Wahlräume liegen in 
Wohnortnähe, die meisten 
Wahllokale sind wie üblich 
in Schulen untergebracht. 
181 der 349 Wahllokale sind 
barrierefrei, alle anderen über 
Stufen zu erreichen.

Die am Eingang des Wahl-
lokals hängenden Muster-
stimmzettel sind ebenfalls 
in Blindenschrift verfügbar.  
Blinde und sehbehinder-
te Menschen können zur 
Wahl auch Wahlschablonen 
benutzen, wenn sie diese 
beim Blinden- und Sehbe-
hindertenverband Leipzig 
angefordert haben. 

Wer einen Wahlschein 
beantragt hat, kann nur per 
Briefwahl oder in jedem belie-
bigen Wahlraum der Stadt 
wählen. Mobilitätseinge-
schränkte Wählerinnen und 
Wähler haben damit die Mög-
lichkeit, ihre Stimme in einem 
naheliegenden barrierefreien 
Wahllokal abzugeben. Aus-
gefüllte Briefwahlunterlagen 
können am Wahltag noch bis 
18 Uhr in den Postkasten des 
Wahlamtes, Lotterstraße 1, 
eingeworfen werden.

Ergebnisse werden  
ab 18 Uhr ermittelt

Mit der Schließung der Wahl-
lokale ab 18 Uhr  beginnt die 
Auszählung der Stimmzettel. 
Die Wahlvorstände ermit-
teln die Ergebnisse in ihren 
jeweiligen Wahlbezirken, die 
Briefwahlvorstände treffen 
sich in der Gerda-Taro-Schu-
le, Telemannstraße 9. 

In ausgewählten Wahlbe-
zirken werden Wählerinnen 
und Wähler vorab anonym 
zu ihrem Wahlverhalten 
und kommunalpolitischen 
Interessen befragt. 

Präsentation im Neuen 
Rathaus und im Internet

Präsentiert werden die Wahl-
ergebnisse wie üblich im 
Neuen Rathaus. Ab 17.30 
Uhr ist der Haupteingang 
geöffnet, vorgestellt werden 
die Ergebnisse dann in der 
Oberen Wandelhalle. Dr. 
Christian Schmitt, Leiter 
des Amtes für Statistik und 
Wahlen, führt ab etwa ab 18 
Uhr in das Wahlgeschehen 
ein, gegen 18.30 Uhr werden 
erste Ergebnisse erwartet. 
Ständig aktuell gehalten wer-
den die Ergebnisse auch im 
Internet. Um 22 Uhr schließt 
das Rathaus.

Das amtliche Wahler-
gebnis wird in der öffentli-
chen Sitzung des Gemein-
dewahlausschusses am  
6. Februar, 14 Uhr, Zimmer 
377 des Neuen Rathauses 
verkündet. 

Zweiter Wahlgang  
am 1. März

Falls am 2. Februar keiner 
der Bewerber die absolute 
Mehrheit der gültigen Stim-
men erreicht, wählt Leipzig 
am 1. März noch einmal. Alle 
Leipziger, die für den ersten 
Wahlgang im Besitz eines 
Wahlscheines waren, erhalten 
für den zweiten Wahlgang die 
kompletten Briefwahlunter-
lagen ohne neuen Antrag ab 
voraussichtlich 12. Februar 
zugeschickt.

Ein Info-Telefon zur Wahl 
ist am Wahltag von 8 bis 18 
Uhr unter 123 28 65 geschaltet. 
Alle weiteren Details und 
Infos zur Wahl gibt es unter:

Besucherrekord im Grassi: 90 000 kamen 2019

Inmitten von Schaustücken des alten und des neuen Jahres: Dr. Olaf Thormann, Leiter des 
Grassi Museum für Angewandte Kunst, mit dem gläsernern Astronauten von Carl Bens, der 
Teil der ersten neuen Ausstellung des Jahres wird, die am 5. Februar beginnt.  Foto: abl/sf

Museum für Angewandte Kunst erhält Werke für 1,6 Millionen Euro und plant Neuerungen

„Wir streben ja nicht nach 
dem immer höher, schneller, 
weiter“, meinte Dr. Olaf Thor-
mann, Leiter des Grassi Mu-
seum für Angewandte Kunst 
(MAK), fast entschuldigend 
beim Blick auf die Zahlen 
seines Hauses für 2019: 90 369 
Besucher kamen – 23 Prozent 
mehr als im Vorjahr und so 
viele wie noch nie. 2808 neue 
Objekte im Wert von 1,6 Mil-
lionen hat das Grassi MAK 
dazubekommen – ebenfalls 
ein Rekord. Nur 126 davon 

waren Ankäufe, der Rest 
Schenkungen.

Unter den neuen Stücken 
befindet sich beispielsweise 
ein komplettes Set aus den 
neu aufgelegten Sitzmöbeln 
des Leipziger Designers Ru-
dolf Horn, der diese im Herbst 
des vergangenen Jahres in der 
Pfeilerhalle präsentiert hatte. 
„Da mussten wir uns die ers-
ten Stücke aus der Neuauflage 
sichern. Das ist ein Stück 
Leipziger Design-Geschich-
te“, sagte Thormann.

Auch einen gläsernen, 
rund einen Meter hohen 
Astronauten hat das MAK 
erworben. Er stammt von 
Carl Bens, Meisterschüler 
der Kunsthochschule Burg 
Giebichenstein in Halle, und 
wird in der ersten neuen 
Ausstellung des Jahres zu 
sehen sein, die am 5. Februar 
eröffnet wird. „Expeditionen 
im Augenblick“ heißt sie und 
soll sich mit 100 Glasobjekten 
als Intervention in die Dauer-
ausstellung hineinschleichen.

Ein Höhepunkt soll die 
Schau „6UL. Lust und Begeh-
ren in Kunst und Design“ ab 
29. April werden. „Da werden 
große Namen der internatio-
nalen Kunstszene wie Sarah 
Lucas hier sein. Und es wird 
auch kritische Töne in Zu-
sammenhang mit Sexualität 
geben, wie zu Machtmiss-
brauch oder Gewalt“, kün-
digte Thormann an.

Zudem sollen dieses Jahr 
die mit 24 000 Besuchern 
2019 sehr erfolgreichen Ver-
anstaltungen erweitert wer-
den. Sonntags wird es um 
15 Uhr mit den Grassi Kids 
ein neues Format für Kinder 
und Jugendliche geben. Und 
Thormann selbst wird in 
einer neuen „Sprechstunde“ 
Besuchern Rede und Antwort 
stehen – erstmals am 6. Feb-
ruar um 16.30 Uhr.

Große Ziele für ihn 2020 
sind außerdem die Fortset-
zung der Digitalisierung mit 
einer eigenen Online-Daten-
bank, sowie die Sicherung des 
Standortes für das neue Zen-
traldepot der vier Leipziger 
städtischen Museen. Dafür ist 
nun Halle 12 auf dem Alten 
Messegelände auserkoren. ■

Die erste Ausstellung 2020 in der Kunst-
halle der Sparkasse Leipzig gilt den Ate-
liers von Künstlern. Sie sind Mikrokosmos, 
Werkstatt, Rückzugsort und Ideenschmie-
de, verknüpfen oder trennen strikt deren 
Privat- und Berufswelt. Bis zum 17. Mai in 
der Otto-Schill-Straße 4 ausgestellt sind Ate-
lierdarstellungen Leipziger Künstler aus den 
letzten rund siebzig Jahren. ■

Künstler und  
ihre „Gehäuse“

Kunst als Mittel zum „Über.Leben!“: Dieses 
szenische Chorprojekt der Oper Leipzig am 
13. und 14. Februar, jeweils 19.30 Uhr in der 
Peterskirche, widmet sich dem 75. Jahres-
tag der Befreiung des Konzentrationslagers 
Auschwitz-Birkenau. Zu Werken, die teils in 
Konzentrationslagern komponiert wurden 
oder zum Widerstand aufriefen, erklingen 
Auszüge aus dem Roman „Monster“ des is-
raelischen Autors Yishai Sarid. ■

Von der Bedeutung 
des Erinnerns

Winterfest für die ganze Familie heißt es 
am morgigen 2. Februar im Grassi. Alle drei 
Museen laden von 11 bis 17 Uhr in ihre Aus-
stellungen, Foyers und ihre Werkstätten ein. 
Musikinstrumente bauen, Musikautomaten 
testen, sich in Märchen, Zauberei oder eine 
Schnee-Reise verlieren oder Tiffanyanhän-
ger basteln – all das wird geboten. Für Kin-
der bis 18 Jahre ist der Eintritt frei, Erwach-
sene zahlen 4,50 Euro. ■

Von Lichtspielen  
bis Laternenbau
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Stillleben von Moll kehrt zurück
1937 als „entartet“ beschlagnahmtes Werk dem Museum der bildenden Künste geschenkt

Freude über die Rückkehr eines verlorenen Gemäldes: Kulturbürgermeisterin Dr. Skadi Jennicke, MdbK-Direktor Dr. Alfred Weidin-
ger (r.) und Thomas Helfrich, Leiter Bayer Kultur mit „Stillleben mit Mohn und schwarzer Kanne“. Foto: Punctum/Stefan Hoyer

Das 1937 als „entartet“ 
beschlagnahmte „Stillleben 
mit Mohn und schwarzer 
Kanne“ von Oskar Moll aus 
dem Jahre 1916 kehrt als 
Schenkung der Bayer AG 
ins Museum der bildenden 
Künste (MdbK) zurück. Der 
Konzern hatte das Bild recht-
mäßig erworben, entschied 
sich aber für eine Schenkung.

Im Rahmen der Prove-
nienzrecherchen der Bayer 

Kultur 2019 kam die Frage 
auf, ob es sich bei dem 1951 
erworbenen Gemälde um 
eben jenes von Oskar Moll 
handeln könnte. Gemeinsam 
mit der Provenienzforschung 
des MdbK konnte diese Frage 
zweifelsfrei geklärt werden. 
Obgleich die Bayer AG das 
Werk gutgläubig und recht-
mäßig erworben hat und 
somit keine Verpflichtung zur 
Rückgabe besteht, entschloss 
sich das Unternehmen dazu. 

Mit der Schenkung verbindet 
die Bayer AG die Hoffnung, 
dass sie zu einem Beispiel für 
ein neues Verständnis von 
gesellschaftlicher und kultu-
reller Verantwortung im 21. 
Jahrhundert wird.

1920 erwarb das MdbK 
das Stillleben über die 
Dresdner Galerie Arnold. 
Das Werk von Oskar Moll 
(1875–1947)war im Sommer 
1937 Teil der großangelegten 
Beschlagnahmungsaktion 

„Entartete Kunst“, bei der 
das MdbK rund 400 Kunst-
werke verlor. Aus dem 
Nachlass des von den Nazis 
autorisierten Kunsthändlers 
Bernhard A. Böhmer, der 
1945 den Freitod gewählt 
hatte, gelangte das Bild in 
den deutschen Kunsthandel. 
1951 verkaufte der Kölnische 
Kunstverein Oskar Molls 
Stillleben der Kulturabtei-
lung der Farbenfabriken 
Bayer Leverkusen. ■
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n Glückwünsche

Die Glückwünsche der Stadt-
verwaltung gingen in den 
vergangenen beiden Wo-
chen an folgende Jubilare: 
Zum runden 100. Geburtstag 
gratulieren lassen durften 
sich Karl Reichenbach am 21. 
Januar und Erich Klett am 27. 
Januar. 101. Geburtstag fei-
erte Ursula Kotzur am 23. Ja-
nuar. Charlotte Kastner wur-
de 108 Jahre alt am 24. Janu-
ar, Gerda Mehnert 103 Jah-
re am 27. Januar. Allen einen 
herzlichen Glückwunsch! ■

Die Stadt 
gratuliert 

n Auf einen Blick

„Die besondere Perücke“ im Schauspiel
Besondere Premiere des 
Schauspiels Leipzig: „Die be-
sondere Perücke“ von Lucile 
Desamory und Antonia Baehr 
wird am heutigen Sonnabend, 
1. Februar, um 20 Uhr in der 
Residenz gezeigt.

Das Interesse der beiden 
Autorinnen gilt dem Unsicht-
baren im Theater. Sie besuchen 
die Theaterwerkstätten in 
Leipzig, führen Gespräche mit 
den Mitarbeiterinnen, filmen 
die dort vorhandenen Schach-
teln und deren besondere 
Beschriftungen, erforschen die 
Illusionstechniken. Sie erpro-
ben sich im „So-tun-als-ob“: 
Sie konsultieren Theaterlehr-

bücher und führen die darin 
gefundenen Übungen mit 
Hingabe aus. Sie malen die 
Porträts der Werkstatt-Mitar-
beiterinnen in Öl und besingen 
dann die Gemälde. Und sie 
fragen, wo die abgespielten 
Stücke landen.

Beide verbindet eine lang-
jährige Freundschaft. „Die be-
sondere Perücke“ ist die erste 
gemeinsame Arbeit. Antonia 
Baehr hat zudem aktuell die 
Bertolt-Brecht-Gastprofessur 
der Stadt Leipzig inne.

Weitere Aufführungen gibt 
es am 2., 6., 7. und 8. Februar 
jeweils um 20 Uhr in der Re-
sidenz. ■

Mehr als 80 000 feierten Claras 200. Geburtstag
Festjahr „Clara19“ zum runden Geburtstag von Clara Schumann mit über 200 Veranstaltungen

Das Festjahr der Stadt Leipzig 
„Clara19“ ist zu Ende und die 
Bilanz der Organisatoren ist 
durchweg positiv: Mehr als 
80 000 Besucher erlebten 2019 
das facettenreiche Programm, 
bestehend aus über 200 Ver-
anstaltungen von mehr als 60 
Partnern.

Das mit dem Leipziger 
Tourismuspreis 2019 ausge-
zeichnete Großprojekt entfachte 
in der Stadt und darüber hin-
aus eine ungeahnte Euphorie. 
Große Beachtung fand die 
neue Dauerausstellung im 
Schumann-Haus, die mit einem 
Festakt am 200. Geburtstag 
von Clara Schumann am 13. 
September eröffnet wurde. 
Die Urur-Urenkelin von Cla-
ra Schumann, Heike-Angela 
Moser, war dazu am Klavier 

zu erleben. Auch das dortige 
Inselstraßenfest stand im Zei-
chen des Festjahres. Dazu ka-
men international renommierte 
Künstler wie Lauma und Baiba 
Skride, Antje Weithaas, Andris 

Nelsons (als Chefdirigent des 
Gewandhausorchesters und als 
Trompeter), Ragna Schirmer, 
die Cellisten Marie-Elisabeth 
Hecker und Peter Bruns sowie 
das Vogler Quartett und das 

Alinde Quartett – oft an origi-
nalen Schauplätzen.

Darüber hinaus gab es The-
ater- und Ballettproduktionen, 
Ausstellungen, Kolloquien so-
wie Wanderungen, Radtouren, 
Mitsingkonzerte in den Parks 
und einen Freiluftgottesdienst.

Bereichert wurde das Fest-
jahr durch besondere Aktio-
nen, wie die Sommerblumen-
mischung „Claras Bouquet“ 
(35 000 Stück) und das „Original 
Leipziger Clärchen“– angelehnt 
an die Leipziger Lerche. Außer-
dem wurde ein Triebwagen der 
Erfurter Bahn im Clara-Design 
gestaltet, das auch auf der Weih-
nachtsmarkttasse in Leipzig 
landete.  Das Bundesfinanz-
ministerium präsentierte in 
Leipzig eine Sonderbriefmarke 
für Clara Schumann. ■

Was passiert mit all den Perücken und falschen Bärten im Thea-
ter? Dem spüren die Künstlerinnen nach.  Foto: Lucile Desamory

Liebe, Trauer, Abschied und 
die Sehnsucht nach Freiheit – 
um diese Themen kreist der 
zweiteilige Abend „Lamento“ 
von Ballettdirektor und Chef-
choreograf Mario Schröder, 
der am 8. Februar um 19 Uhr 
Premiere feiert. „Blühende 
Landschaft“, der Titel des ersten 
Stücks, steht für das Verhältnis 
der Tänzerinnen und Tänzer des 
Leipziger Balletts zur Stadt und 
deren Geschichte. Viele von ih-
nen  kommen aus Ländern, die 
von Unfreiheit und Konflikten 
bestimmt werden. 

Ausgehend vom Motiv der 
Ankunft und der Orientierung 
der Tänzer in der Stadt werden 
imaginäre Sehnsuchtsorte wie 
Landschaft und Insel entwor-
fen. Schröder wählte den Titel 
aber auch als Anspielung auf 

die schöne Zukunft, die nach 
der politischen Wende 1990 
versprochen wurde und die sich 
für ihn bisher nicht erfüllt hat. 

Im zweiten Teil des Abends 
entwickeln Schröder und das 
Leipziger Ballett ein neues Stück 
zu Góreckis 3. Sinfonie, „Sinfo-
nie der Klagelieder“ genannt. 
Der polnische Komponist ver-
arbeitete darin ein Klagelied 
Marias aus dem 15. Jahrhundert, 
ein Gebet aus der Zelle des Ge-
stapo-Hauptquartiers sowie ein 
Volkslied, in dem eine Mutter 
ihren toten Sohn beklagt.

Weitere Aufführungen gibt 
es am 29. Februar, 22. März 
sowie am 3., 12., 18. und 26. 
April. ■

Bretschneider 
folgt auf Reiche
Dr. Uta Bretschneider, zurzeit 
Direktorin des Hennebergi-
schen Museums Kloster Veßra 
in Thüringen, wird zum 1. Ap-
ril neue Direktorin des Zeitge-
schichtlichen Forums Leipzig. 
Das Kuratorium der Stiftung 
Haus der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland 
hat in seiner jüngsten Sitzung 
diese Personalentscheidung 
einstimmig getroffen.

Uta Bretschneider hat an 
der Universität Jena Volks-
kunde, Kulturgeschichte 
und Soziologie studiert und 
wurde 2014 mit einer Arbeit 
zum Thema „‚Vom Ich zum 
Wir‘? Flüchtlinge und Ver-
triebene als Neubauern in der 
LPG“ promoviert. Sie löst Dr. 
Jürgen Reiche ab, der zum 
31. Januar in den Ruhestand 
getreten ist. ■

Premiere: Ballett in zwei 
Teilen an der Oper

Tiefsee-Vortrag
Dr. Ronny Maik Leder, Lei-
ter des Naturkundemuse-
ums, holt am Mittwoch, 5. 
Februar, um 18 Uhr in der 
Aula der Volkshochschule 
den Vortrag „Leuchtfeuer 
Valdivia – Eine Reise an 
Bord der ersten deut-
schen Tiefseeexpedition“ 
nach. Die Veranstaltung 
im Rahmen des Studium 
universale der Uni Leipzig 
war am 15. Januar ausge-
fallen. ■

Treue – ja oder nein?
Ist Treue komplett überholt 
oder die letzte Verbind-
lichkeit in Zeiten von Tin-
der, Parship und Co? Bei 
der dritten unmöglichen 
Begegnung im Theater der 
Jungen Welt am 6. Februar 
um 20 Uhr begegnen sich 
dazu Michael Domsgen, 
Professor für Evangelische 
Religionspädagogik an der 
Martin-Luther-Universität 
Halle, und Peter Däh-
nert, Psychologiestudent, 
Schwerpunkt Beziehung, 
von der Uni Leipzig. ■

Konzert fällt aus
Das geplante Konzert der 
Reihe „Schumanns Sa-
lon“ im Schumann-Haus 
in der Inselstraße 18 am 
22. Februar fällt aus. Der 
israelische Pianist Amir 
Katz, der an diesem Abend 
spielen sollte, musste we-
gen Krankheit absagen. 
Weitere Veranstaltungen 
gibt es unter www.schu-
mannhaus.de/veranstal-
tungskalender ■

22. Notenspur
Die Universität Leipzig 
ist als 22. Station ab sofort 
Teil der Leipziger Noten-
spur. Seit 21. Januar sind 
im Foyer des Neuen Au-
gusteums zwei Infotafeln 
mit dem Titel „Studiosi, 
Magistri und die Musik – 
Notenspur-Station 22“ zu 
sehen. Diese zeigen die 
musikhistorische Bedeu-
tung der 611 Jahre alten 
Universität für die Stadt. ■

Die neue Dauerausstellung im Schumann-Haus ist ein Renner beim 
Publikum. Im Salon wurden Konzerte gespielt. Foto: Christian Kern

www.oper-leipzig.
de/programm

Vom Bücherwurm 
zum Buchfabrikanten

Neue Ausstellung im Schulmuseum  
erinnert an Verleger Otto Spamer

Einst lärmten in Spamers Hof die dampfbetriebenen Druckpressen. 
Heute wohnen hier Leipziger in aller Ruhe.  Foto: Patricia F. Blume

Eigentlich sollte er Forstbe-
amter werden, wie schon Va-
ter und Großvater. Aber der 
14-jährige Otto Spamer hegte 
andere Interessen. Er wollte 
vor allem eines: lesen. Eine 
Lehre im Buchhandel schien 
nur folgerichtig. Spamer kam 
1842 an die Pleiße und bewarb 
sich bei „Bilder“-Weber, dem 
Begründer und Verleger der 
„Illustrierten Zeitung“. Hier 
lernte er redaktionell zu 
arbeiten und erkannte den 
Marktwert von Bildern. Im 
März 1847 folgte der talen-
tierte junge Mann der Auf-
forderung seines Chefs und 
gründete seine eigene Firma.

Mit günstigen Büchern für 
Kinder und Jugendliche ge-
lang dem Jungunternehmer 
der Durchbruch. Wissens-
vermittlung, in Serie produ-
ziert mit einem beachtlichen 
Reichtum an Illustrationen, 
wurde zum Erfolgsrezept. 
Die beliebten Bücher ent-
standen in Spamers Hof. Der 
Gebäudekomplex in der Litt-
straße existiert übrigens noch 
und ist sorgfältig restauriert.

Was heute kaum einer 
weiß: Spamer war Ende 
der 1870er-Jahre einer der 
größeren Arbeitgeber im 
Grafischen Viertel und einer 
der bedeutendsten Verlage 
im Deutschen Kaiserreich. 
Spamer-Bücher gehörten auf 
jeden Gabentisch und in jede 
Schul- und Volksbibliothek.

Die Ausstellung „Otto 

Spamers Bücherfabrik“ im 
Schulmuseum erinnert an 
den ideenreichen Verleger, 
dessen Geburtstag sich 2020 
zum 200. Mal jährt. Sie ist das 
Ergebnis der Zusammenar-
beit des Schulmuseums mit 
der Universität Leipzig und 
wird am 6. Februar um 17 Uhr 
eröffnet. Die Kuratorinnen 
Patricia F. Blume und Wiebke 
Helm haben sie gemeinsam 
mit Studierenden der Buch-
wissenschaft entwickelt und 
Dank der Förderung der 
Stadt Leipzig im Rahmen des 
„Jahres der Industriekultur“ 
realisiert. 

„Es existieren nur einzelne 
Unterlagen zu Spamer, denn 
es gibt kein Firmenarchiv 
mehr. Es wurde 1943 beim 
Bombenangriff vernichtet“, 
so Blume. Dennoch sind den 
Ausstellungsmacherinnen 
bei ihren Recherchen einige 
Entdeckungen gelungen, wie 
beispielsweise das Arbeits-
zeugnis des Laufburschen 
August. Der Jugendliche 
arbeitete zwei Jahre für den 
Verleger. Nun führt er die 
Besucher durch die beiden 
Räume der bis 4. September 
geöffneten Sonderausstel-
lung im Schulmuseum. Es 
werden zudem Vorträge, 
eine Buchpräsentation, Feri-
enangebote sowie Veranstal-
tungen zur Buchmesse, der 
Langen Nacht der Wissen-
schaften und der Museums-
nacht angeboten. ■

Ausflugstipp für die Familie 
am heutigen 1. Februar: Um 15 
Uhr beschert das Theater der 
jungen Welt  mit „Rudeln“ ein 
interaktives Theatererlebnis 
für alle Generationen ab sechs 
Jahre. Aus dem Dickicht der 
Stadt führt es mitten hinein 
in die Wildnis. Dort wird mit 

geschärftem Sinn spielerisch 
und interaktiv erkundet, wel-
che Ähnlichkeiten Tierrudel 
mit Familien haben.

Wer die Premiere verpasst, 
hat am morgigen Sonntag,  
2. Februar, um 16 Uhr und 
am 28. und 29. März noch die 
Chance auf „Rudeln“. ■

„Rudeln“ – wildes Familientheater  
am Theater der jungen Welt

Stadtgeschichtliches Museum will bürgernäher werden
Eine erfreuliche Bilanz konnte 
Dr. Anselm Hartinger, Direk-
tor des Stadtgeschichtlichen 
Museums, für das Jahr seines 
Amtsantritts 2019 ziehen: 
492 130 Gäste kamen in die 
verschiedenen Häuser – 35 000 
mehr als 2018. Und das, ob-
wohl der Coffe Baum wegen 

Sanierung geschlossen wer-
den musste. „Dadurch fehlen 
uns sogar noch rund 30 000 
Besucher. Wir haben uns da 
also sehr gut präsentiert“, 
sagte er bei der Vorstellung 
des Jahresergebnisses und 
Ausblickes auf 2020.

Viel zu bieten hat dieses 

neue Jahr mit dem Schwer-
punkt auf das Jahr der In-
dustriekultur. Die Hauptaus-
stellung dazu, „WerkStadt 
Leipzig. 200 Jahre im Takt der 
Maschinen“, ist vom 10. Mai 
bis 1. November zu sehen. 

Zudem solle das Haus 
bürgernäher werden, so Har-

tinger. Ab 19. März gibt es 
an jedem dritten Donnerstag 
eine Öffnung nach Feierabend 
bis 20 Uhr. Dazu beginnt am  
1. Februar eine Referenten für 
bürgerschaftliche Beteiligung. 
Und ein Besucherbeirat soll 
gegründet werden, der Aus-
stellungen mit vorbereitet. ■

http://www.schumannhaus.de/veranstaltungskalender/
http://www.schumannhaus.de/veranstaltungskalender/
http://www.schumannhaus.de/veranstaltungskalender/
http://www.oper-leipzig.de/programm
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Das Stadtarchiv hat den Nach-
lass des ehemaligen Bau- 
dezernenten Niels Gormsen 
(1927-2018) erhalten. Die Schen-
kungsurkunde zwischen des-
sen Witwe, Hella Gormsen, 
und der Stadt liegt jetzt im 
Archiv vor.

Zur Übergabe kam Hella 
Gormsen persönlich und prä-
sentierte einige Stücke aus dem 
Nachlass sowie Geschichten 
aus dem Leben ihres Mannes. 
„Ich fragte ihn, warum er denn 
überhaupt seine Unterlagen ar-
chiviert wissen will. Und er sag-
te in seiner selbstironischen Art: 
Wenn jemand in 20 Jahren eine 
Promotion über mich schreiben 
will, hat er hier alle Unterlagen 
zusammen“, berichtete sie.

Auch Hauptamtsleiter Dr. 
Christian Aegerter teilte bei 
der Vorstellung der Unterlagen 
einige Erinnerungen an den 
Weggefährten, mit dem er seit 
1990 zusammenarbeitete. „Er 
war ein städtebaulicher Mis-
sionar und stand zugleich für 
denkmalgerechte Sanierung“, 
sagte er.

Große Freude herrscht 
beim Stadtarchiv über die 
Schenkung, die neun laufende 
Meter umfasst. „Die Überliefe-
rung aus der Stadtverwaltung 
reicht nicht aus. Wir brauchen 
auch Unterlagen aus Privat-
hand, die einen Blick auf den 
Menschen erlauben, der die 
Stadt lange Zeit geprägt hat“, 
sagte Direktor Dr. Michael 
Ruprecht. Nur ein paar Dut-
zend solcher Nachlässe gebe 
es bislang im Stadtarchiv.■

„Weit mehr Arbeit für Leipzig geleistet, als man Pflicht nennt“

Ab 1. Februar ticken für ihn 
die Uhren anders: Raimund 
Krell, bis dato Kopf des Amtes 
für Gebäudemanagement, tritt 
sein Leben als Ruheständler 
an. Im Mittelpunkt zu stehen, 
ist seine Sache nicht. Doch 
Bescheidenheit ist fehl am 
Platze, denn der 65-jährige 
Bauingenieur hat knapp 30 
Dienstjahre in der Stadtver-
waltung vorzuweisen – 14 
Jahre davon als Amtsleiter. 

2005 übernahm er das 
Hochbauamt, 2013 das neue 
Amt für Gebäudemanage-
ment. Die Höhen und Tiefen 
seines Berufslebens sind enger 
als anderswo mit der Konjunk-
tur verknüpft. Gründerzeiten 
Anfang der 1990er-Jahre, In-
vestitionsrückgang während 

Plagwitzer Brücke wieder frei  
für Fuß- und Radverkehr

Wichtige Etappe beim Brü-
ckenbauvorhaben im Zuge 
der Karl-Heine-Straße ist 
geschafft: Fußgänger und 
Radfahrer können die neue 
Plagwitzer  Brücke über die 
Weiße Elster nutzen. Stra-
ßenbahn- und Autofahrer 
hingegen müssen sich noch 
gedulden. Das Bauende des 
Großprojektes von Stadt, 

Leipziger Verkehrsbetrieben 
und Wasserwerken ist für 
Ende April terminiert. Derzeit 
wird die Abdichtung auf dem 
Brückenüberbau hergestellt. 
Der Straßen- und Gleisbau 
im Bereich zwischen Non-
nenstraße und Klingerweg 
soll dann im März und April 
erfolgen, dies ist jedoch wit-
terungsabhängig. ■

Autozulieferer Dräxlmaier bringt 100 Jobs nach Stahmeln

Nachlass  
Gormsen geht 
an Stadtarchiv

Der Automobilzulieferer Dräxl-
maier Group beabsichtigt, 
bereits im kommenden Herbst 
in Stahmeln eine rund 25 000 
Quadratmeter große Halle zur 
Produktion von Batteriesyste-
men zu beziehen. Mit 100 neuen 
Arbeitsplätzen will er hier star-
ten. Errichtet wird die Produkti-
onshalle vom Projektentwickler 
Metawerk Leipzig GmbH mit 
einem Investitionsvolumen von 
rund 48 Millionen Euro. 

Parallel wird das Bebau-
ungsplanverfahren zum Ge-
werbepark Stahmeln mit dem 
Ziel fortgeführt, weitere Un-
ternehmensansiedlungen zu 

Präsentieren den Nachlass:  
Hella Gormsen und Dr. Christi-
an Aegerter.  Foto: abl/sf 

der Konsolidierung, Finanz-
krise und Konjunkturpro-
gramme, Einwohnerverlust 
und erneuter -zuwachs und 
wieder aufgestockte Budgets 
hat er miterlebt seit 1991. 

Seine Arbeit in dieser wech-
selvollen Zeit weiß auch OBM 
Burkhard Jung zu schätzen. 
„Er war ein unglaublich flei-
ßiger, engagierter Amtsleiter, 
der mich von 1999 an begleitet 
hat, vom Bau der Arena bis 
zum Schulhausbauprogramm. 
Aus dem alten Hochbauamts-
leiter ist mit ihm ein Allroun-
der, ein Manager geworden“, 
lobte Jung, der Krell von gan-
zem Herzen dankte „für Ihre 
Arbeit für die Stadt Leipzig, 
die weit über das hinausgeht, 
was man Pflicht nennt.“

Gute Laune zum Abschied: Raimund Krell (l.) und sein Nachfolger 
Sven Stein im Ratsplenarsaal des Neuen Rathauses. Foto: abl/sf

Zog viele Jahre im Hintergrund Fäden für städtisches Bauen und Sanieren: Gebäudemanager Raimund Krell geht in den Ruhestand

Diese nahm Raimund Krell 
breit gefächert wahr – von 
der Stadionsanierung bis zu 
Schul- und Kitabauprojekten. 
„Wir haben für alle gebaut, 
auch für alle Eigenbetriebe, 
St. Georg oder Zoo. Gefordert 
war schnelle  Orientierung und 
Anpassung, manchmal auch 
weniger schöne Hauruck-Ak-
tionen, aber wir haben vieles 
möglich gemacht“, erinnert 
sich Krell. 

Parallel zum Tagesgeschäft 
baut er ab 2013 das Amt für 
Gebäudemanagement auf, 
das alle Aufgaben im Lebens-
zyklus kommunaler Hoch-
bauten übernehmen sollte. 
„Das gesamte Hochbauamt, 
Teile des Hauptamtes und 
des Amtes für Jugend, Schule 

WCC: alle  
Infos online

Die Vorbereitungen für die 
World Canals Conference 2020 
(WCC) vom 20. bis 24. Septem-
ber in Leipzig laufen auf Hoch-
touren. Erste Informationen 
zum Programm, zur Anmel-
dung und den Aufruf zur Einrei-
chung von Konferenzbeiträgen 
gibt es ab sofort im Internet 
auf www.wccleipzig2020.com. 
Die Webseite wird künftig alle 
relevanten Infos rund um die 
Konferenz bereithalten. 

Die WCC ist die international 
größte Plattform für das Thema 
Binnenwasserwege. Seit 1988 
tagt die Konferenz jährlich 
auf einem anderen Kontinent 
bzw. in einem anderen Land. 
2020 kommt sie erstmals nach 
Deutschland. 500 Experten 
aus Wissenschaft, Politik und 
Verwaltung, Unternehmen  
und Vereinen aus aller Welt 
werden in Leipzig zu Gast sein. 
Schwerpunkt ist Mitteldeutsch-
lands Transformationsprozess 
vom Braunkohlerevier zu einer 
vielfältigen und lebenswerten 
Gewässerlandschaft, der aus 
verschiedenen Perspektiven 
beleuchtet werden soll. Fachlich 
wird dies unter anderem in den 
Teilbereichen Ökologie und 
Natur, Stadt- und Regional-
entwicklung, Kultur und Land-
schaft, Tourismus, Wirtschaft, 
Soziologie sowie Technik und 
Informationssysteme diskutiert 
und vertieft. ■

Leipziger Gründernacht 2020: Jungunternehmer und Gründer  
aus Stadt und Landkreisen können sich bewerben

Leipzigs Gründernacht geht 
in die nächste Runde: Gesucht 
werden wieder die pfiffigs-
ten Gründungsideen und die 
erfolgversprechendsten Exis-
tenzgründungen der Jahre 2019 
und 2020. Insgesamt 8000 Euro 
Preisgelder sollen vergeben 
werden. Für die Kategorie 
„StartUp“ können sich bis zum  
31. März Existenzgründer, junge 

Unternehmer und Freiberufler 
aus Industrie, Handwerk, Han-
del und Dienstleistung bewer-
ben, deren Standort in Leipzig 
oder in den Landkreisen liegt 
und die sich 2019 /2020 gegrün-
det haben. Infos: www.smile.
uni-leipzig.de/gruendernacht. 
In der Kategorie „Idee“ läuft die 
Bewerbungsfrist bis 4. Mai für 
alle, die einen innovativen Grün-

dungsplan vorlegen können und 
in Sachsen wohnen. Infos: www. 
leipziger-gruendernacht.de. 

Die Gründernacht selbst 
wird am 30. Juni im Paulinum 
der Universität veranstaltet und 
ist eine Initiative der Sparkasse 
Leipzig, der Selbst Management 
Initiative Leipzig (Smile), der 
Stadt, der Landkreise sowie der 
Kammern. ■

■ Zahl der Woche

601 668
601 668 Einwohner zählte Leipzig zum Jahresende 2019 und 
damit 5 151 Menschen mehr als am 31. Dezember 2018. Diese 
Zahlen offenbart das Melderegister der Stadt. Demnach stehen 
den 6 444 registrierten Geburten von Leipzigern 6 196 Sterbe-
fälle für 2019 gegenüber. Im gleichen Zeitraum zogen 33 962 
Menschen nach Leipzig – darunter auch der 600 000. Bürger der 
Stadt, den OBM Burkhard Jung im Oktober 2019 im Bürgeramt 
Otto-Schill-Straße herzlich begrüßte. 27 849 Menschen sind im 
vergangenen Jahr aus Leipzig weggezogen. 
Um neuen Bürgerinnen und Bürgern Ankunft und erste Wege 
so einfach wie möglich zu machen, hat die L-Gruppe gemein-
sam mit der Stadtverwaltung ein Startpaket zusammengestellt, 
das sie bei der Anmeldung im Bürgeramt erhalten. So wie in dieser Visualisierung soll die Fertigungshalle von Dräxlmai-

er in Stahmeln einmal aussehen. Grafik: Metawerk Leipzig GmbH

und Bildung waren dafür 
zusammenzulegen, Prozesse 
völlig neu zu organisieren und 
immer wieder zu optimieren“, 
so Krell. 

Mittlerweile betreut das 
Amt 1534 Gebäude, ist mit 
sechs Abteilungen und 505 
Beschäftigten gut aufgestellt 
und „besitzt ein tolles Be-
triebsklima“, ist Krell stolz. 
Seit 1. Juli führt Sven Stein die 
Amtsgeschäfte. Krell selbst 
hatte zeitig einen Nachfolger 
gesucht. „Ich habe meine 
Position beibehalten, bin aber 
in die zweite Reihe getreten“, 
erklärt er wieder bescheiden. 
Gut gelaunt blickt er  nun dem 
Ruhestand entgegen und der 
Zeit, die für Enkel, Reisen, Fuß-
ball und Grundstück bleibt. ■

Mehr Investitionen für Sanierungsgebiete
Für sechs Areale sind Satzungen verlängert worden / Kommune kann Ausgleichsbeiträge reinvestieren

Attraktiver Gründerzeitbau am Leipziger Ostplatz: Das Eckgebäude im mittlerweile entlassenen Sanierungsgebiet Prager Straße ge-
hört zu den letzten Gebäuden, deren Wiederherstellung öffentlich bezuschusst wurde. Seit einigen Jahren fließen Sanierungsmittel 
fast ausschließlich in Straßen, Plätze und Grünanlagen.                                              Foto: Christiane Eisler 

Leipzig kann in sechs Sanie-
rungsgebieten mehr Aus-
gleichsbeiträge reinvestie-
ren als geplant. Vorzeitige, 
freiwillige Zahlungen vieler  
Eigentümer und die längere 
Laufzeit der Gebiete, Ende 
2019 durch den Freistaat 
bewilligt, machen diese Inves-
titionen möglich. 

Die Verfahren für die Sanie-
rungsgebiete Neuschönefeld, 
Connewitz-Biedermannstra-
ße, Lindenau II und Klein- 
zschocher dürfen bis 2022 
laufen, die für den Inneren 
Süden und Gohlis sind bis 
2023 verlängert, bestätigte die 
Dienstberatung des OBM am 
20. Januar. 

Seit den 1990er-Jahren sind 
in Leipziger Sanierungsgebiete 
Fördermittel in dreistelliger 
Millionenhöhe geflossen. Ge-
bäude konnten erhalten, Um-
feld und Infrastruktur konnten 
modernisiert und aufgewertet 
werden. Diese öffentlichen 
Investitionen führen auch 
zu höheren Bodenwerten in 
diesen Gebieten. Für einen 
Teil dieses Wertzuwachses 
sind Eigentümer laut Bau-
gesetzbuch verpflichtet, spä-
testens nach Abschluss der 
Sanierung einen sogenannten 
Ausgleichsbeitrag zu zahlen. 
Die Kommune muss wiede-
rum die Ausgleichsbeträge 
beim Fördermittelgeber mit 
der gewährten Förderung ver-
rechnen. Werden diese erneut 
investiert, bleiben der Stadt 
100 Prozent erhalten. Werden 
sie nicht investiert, sind zwei 
Drittel abzuführen.

Mit der jetzt bestätigten 
Fristverlängerung können 
mehr Maßnahmen in den 
Gebieten realisiert werden 
als geplant. Zuletzt  hat die 
Stadt aus Ausgleichsbeiträgen 
z. B. die Modernisierung der 
Schaubühne Lindenfels finan-
ziert. Auch die Gießerstraße 
in Lindenau, ein Abschnitt 
der Ludwigstraße in Neu-
stadt-Neuschönefeld und der 
Gaudigplatz im Zentrum Süd 
werden mit diesen Geldern 
saniert.

Die Summe der Ausgleichs-

beiträge liegt in Leipzig nach 
gegenwärtigem Stand über 
den ursprünglichen Erwar-
tungen. Hintergrund sind 
insgesamt höhere Preise auf 
dem Bodenmarkt, aber auch 
eine große Bereitschaft der 
Eigentümer, freiwillig und 
frühzeitig ihr Grundstück 
abzurechnen. Ziel der Stadt 
ist es, einen möglichst großen 
Anteil dieser Einnahmen wie-
der in den Sanierungsgebieten 
einzusetzen. Mit den Fristver-
längerungen hat Leipzig dafür 
jetzt Zeit gewonnen. 

Leipzig hat zwischen 1994 
und 2004 insgesamt 15 Sanie-
rungsgebiete mit einer Fläche 
von 600 Hektar festgelegt. Das 
Grundstückseigentum verteilt 
sich dabei auf etwa 23 000 Ei-
gentümer, ein großer Teil der 
Anleger sind aus den alten 
Bundesländern. 30 Prozent der 
Eigentumsfälle sind bereits ab-
gerechnet, in einigen Gebieten 
konnte die Stadt sogar für fast 
90 Prozent der Fälle vorzeitige 
Zahlungen vereinbaren.

Bis heute hat die Stadt so  
25 Millionen Euro eingespielt, 

die überwiegend wieder in Sa-
nierungsgebiete geflossen sind. 
Diese öffentlichen Investitionen 
kommen auch der regionalen 
Wirtschaft zugute und führen 
vor Ort zu Wertschöpfung und 
Einkommen. Detaillierte Zahlen 
will das Amt für Wohnungsbau 
und Stadterneuerung 2021 im 
nächsten Evaluierungsbericht 
vorlegen. 

Alle Details zu Ausgleichs-
beiträgen in Sanierungsgebieten 
sind unter www.leipzig.de,  
Stichwort „Ausgleichsbeiträge“ 
nachzulesen. ■

Mehr als 630 
Wartehäuschen 

aufgebaut
Der Umbau der Leipziger 
Wartehäuschen kommt vo-
ran. 633 der insgesamt 640 
Unterstände des ehemaligen 
Werbepartners an den Hal-
testellen sind ausgetauscht. 
Ausgenommen sind Standorte 
wie etwa die Wartehäuschen 
am Goerdelerring – diese 
Haltestelle wird ohnehin in 
den nächsten Monaten um-
fassend umgebaut. Weitere 
250 Wartehäuschen sollen bis 
Ende Oktober 2020 sukzessive 
an Haltestellen entstehen, an 
denen bisher keine Unterstell-
möglichkeit bestand. Hiervon 
sollen vor allem Ortsteile am 
Stadtrand profitieren. Auch 
im kommenden Jahr werden 
weitere neue Wartehäuschen 
im Zuge geplanter Baumaß-
nahmen aufgebaut. An etwa 
30 Standorten sind neue Warte-
häuschen zwar bereits errichtet, 
die Haltestelle ist jedoch noch 
nicht wieder gepflastert oder 
asphaltiert. Dieser sogenannte 
Deckenschluss verzögerte sich 
an manchen Haltestellen, weil 
es noch Klärungsbedarf bei den 
Stromanschlüssen gibt, infor-
miert der Vertragspartner RBL 
Media GmbH. Bis Ende Februar 
will die Firma aber auch diese 
Arbeiten abschließen. ■

Modern und klimafreundlich: 
die neuen Wartehäuschen in der 
Stadt. Foto:  Stadt Leipzig/Quester

ermöglichen. Konkret geht es 
um zwei weitere Baufelder mit 
rund 70 000 Quadratmeter Hal-
lenfläche. Metawerk rechnet mit 
insgesamt rund 1000 Arbeits-
plätzen bis Ende 2022, wenn auf 
allen drei Baufeldern Unterneh-
men angesiedelt sind. Der städ-
tebauliche Vertrag zwischen 
dem Projektentwickler und der 

Stadt Leipzig zur Erschließung 
des Gewerbeparks steht vor 
dem Abschluss, der Bauantrag 
für den ersten Bauabschnitt 
wurde bereits eingereicht. Am 
26. Februar  soll der Stadtrat 
über die Vorlage entscheiden. 

„Eine weitere sehr gute 
Nachricht für Leipzig: Das En-
gagement von Dräxlmaier und 

Metawerk trägt dazu bei, die 
Vorreiterrolle von Automobil-
produzenten in Leipzig bei elek-
trisch betriebenen Fahrzeugen 
zu stärken. Ich freue mich über 
die neuen technologieorientier-
ten Arbeitsplätze“, sagte OBM 
Burkhard Jung. 

„An unserem neuen Stand-
ort in Leipzig entsteht eine 
hochautomatisierte Gesamt-
batterieproduktion. Modernste 
Fertigungsverfahren und kom-
plexe Automatisierungstechnik 
sorgen dafür, dass unsere 
Batteriesysteme das Werk in 
perfekter Qualität verlassen“, 
so Jan Reblin, Manager für das 

operative Geschäft der Dräxl-
maier Group. 

Michael Müller, Vorstand 
der Metawerk AG, erklärte, 
dass der Ausbau zusätzliche 
Lkw-Stellflächen umfasse, um 
den Anliefer- und ruhen den 
Verkehr im Gebiet besser steu-
ern zu können. Außerdem 
kämen Landschaftsgestaltung 
mit Lärm- und Sichtschutz 
sowie Baumaßnahmen dazu, 
um die Ortsteile Stahmeln und 
Lützschena urban zu verbinden. 
Dazu gehören die Anbindung 
zur B6 und neue Wegever-
bindungen für Radfahrer und 
Fußgänger. ■

http://www.wccleipzig2020.com
http://www.smile.uni-leipzig.de/gruendernacht
http://www.smile.uni-leipzig.de/gruendernacht
http://www.leipzig.de


Sie zählt zu den inhaltlichen 
Höhepunkten des städtischen 
Gedenkens an die Befreiung 
des Konzentrationslagers 
Auschwitz Birkenau vor 75 
Jahren: die Ausstellung „Ver-
folgen und Aufklären. Die ers-
te Generation der Holocaust-
forschung“. OBM Burkhard 
Jung und Eike Stegen von der 
Gedenk- und Bildungsstätte 
Haus der Wannsee-Konfe-
renz Berlin haben die Schau 
am 27. Januar  in der Unteren 
Wandelhalle des Neuen Rat-
hauses eröffnet und damit ein 
Thema aufgemacht, das in der 
Öffentlichkeit bislang weniger 
Beachtung gefunden hat als 
die NS-Verbrechen in den 
Konzentrationslagern selbst.

Rachel Auerbach, Raphael 
Lemkin, Simon Wiesenthal 
oder Joseph Wulf – um nur ei-
nige der 20 in der Ausstellung 
porträtierten Forscher zu nen-
nen – waren es, die entschei-
dend halfen, das Wissen um 
den Holocaust zu bewahren.
Sie sammelten Akten, schrift-
liche Beweise für die Verbre-
chen der Nationalsozialisten 
in besetzten Gebieten wie 
auch in Deutschland selbst. 
Versteckt in Milchkannen, ver-
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„Das Beste ist Verändern“

26 Jahre voller Einsatz für die Leipziger Kultur: Susanne Kucharski-Huniat hat sich besonders für das 
jüdische Leben stark gemacht, zugleich 400 Millionen Euro in Kulturbauten investiert. Foto:abl/bel

Gedenken an die  
Wissensbewahrer

graben im Boden, bewahrten 
sie wertvolle Dokumente über 
den Krieg und in die Archive. 

So gibt es von der grausi-
gen Wannsee-Konferenz vom  
20. Januar 1942, auf der die 
Vernichtung der europäischen 
Juden beschlossen wurde, nur 
noch ein erhaltenes Protokoll, 
welches dies beweise, erklärte 
Eike Stegen. „Die Erinnerung 
hat uns als Zivilgesellschaft 
stark gemacht. Wir brauchen 
keine erinnerungspolitische 
Wende um 180 Grad“, sagte er.

Burkhard Jung hob hervor: 
„Die moderne Holocaust-For-
schung hat erst in den 1970er- 
Jahren begonnen, aber das, 
was Frauen und Männer 
vorher schon gesammelt, be-
wahrt und unter Einsatz ihres 
Lebens gesichert haben, ist die 
Grundlage unseres heutigen 
Wissens.“

So positiv wurde dies bis 
weit in die 1980er-Jahre nicht 
gesehen. Daher zeigt die 
Ausstellung auch, wie eini-
ge dieser ersten Generation 
der Holocaust-Forscher am 
Widerstand der deutschen 
Gesellschaft gegen die Aufklä-
rung zerbrachen. Die Schau ist 
bis zum 13. Februar zu sehen. ■

Ausstellung „Aufklären und Verfolgen“ über 
Holocaust-Forschung läuft im Neuen Rathaus

Neue Ausstellungsfläche am Stasi-Bunker

Der letzte Teil des Geländes 
um den Stasi-Bunker bei 
Machern ist jetzt vor dem 
Verfall gerettet: Seit 10. Ja-
nuar – genau 30 Jahre nach 
dem erstmaligen Betreten des 
Bunkers durch die Öffent-
lichkeit – steht das ehemalige 
Kommendantenwohnhaus 
als Ausstellungsstätte des 
Museums allen Besuchern 
offen. Gezeigt werden hier 
zwei Sonderausstellungen 
zur Friedlichen Revolution 
in Leipzig. Später sollen die 
zwei Etagen des Hauses für 
eine neue Dauerausstellung 
genutzt werden.

Jahrelang hatte der Verein 
Bürgerkomitee Leipzig, zu 
dem die Bunkeranlage als Teil 
der Gedenkstätte Museum in 

der „Runden Ecke“ gehört, um 
die Sanierung des Komman-
dantenwohnhauses gekämpft. 

Experiment Leipzig-Zimmer 
ist angelaufen

Das neue Leipzig-Zimmer in 
der Stadtbibliothek am Wil-
helm-Leuschner-Platz ist erfolg-
reich gestartet und zeigt sich 
als spannendes Experiment: 
Die multifunktionelle Nutzung 
des Raumes, die thematische 
Offenheit, die Zugänglichkeit 
für jedermann und der Wunsch 
nach Selbstorganisation und 
neuen Formaten sind Chance 
und Wagnis zugleich. Hier ist 
die Stadt allgegenwärtig, denn 
Bücher zur Stadt und ihren 
Menschen stehen in den Rega-
len. Außer dem lädt eine Leip-
zig-Box ein, Rätsel zu lösen, und 
eine interaktive Vitrine erlaubt 
einen Blick in die Schatzkammer 
der Bibliothek.

Diese hält sich bei Betreu-
ung und Organisation der 

Aktionen zurück, stellt aber die 
notwendige Infrastruktur zur 
Verfügung: Tische und Stühle 
und Präsentationstechnik. Die 
Reservierungsmodalitäten sind 
über die Website leipzigzim-
mer.leipzig.de zu finden. Im 
Laufe der Zeit möchten die Ver-
antwortlichen herausfinden, 
inwieweit diese Plattform für 
die Stadtgesellschaft moderiert 
und gesteuert werden muss. 
„Wir wollen einen offenen Ort 
schaffen, wo sich die Leipzige-
rinnen und Leipziger aktiv und 
verantwortungsvoll einbringen. 
Die Vielfalt dieser Stadt mit ih-
ren Menschen soll sich auch in 
der Bibliothek widerspiegeln“, 
erläutert Susanne Metz, die 
Direktorin der Leipziger Städ-
tischen Bibliotheken. ■

Während der Bunker bereits 
seit 1996 als Museum geöffnet 
ist und unter Denkmalschutz 

steht, konnte der Flachbau erst 
vor wenigen Jahren in den 
Besitz des Vereins übergehen 
und mithilfe von Fördermit-
teln saniert werden. 

Da das Haus am Eingangs-
bereich des Bunkerareals liegt, 
soll es künftig zum Besucher-
zentrum umgestaltet werden 
und eine Dauerausstellung zu 
den Krisen- und Kriegsplanun-
gen der SED-Geheimpolizei be-
herbergen. Die Bunkeranlage 
wurde 1974 für den Krisenfall 
in Betrieb genommen und sollte 
als Ausweichführungsstelle 
des Leiters der Bezirksver-
waltung für Staatssicherheit 
Leipzig dienen. Die nächste 
Öffnung für Besucher erfolgt 
am 22. und 23. Februar jeweils 
von 13 bis 16 Uhr. ■

Ist jetzt Teil des Museums: das sanierte Kommandantenwohnhaus 
der Bunkeranlage bei Machern. Foto:  Bürgerkomitee Leipzig

Eike Stegen (r.) führt OBM Burkhard Jung und andere Besucher 
in die Ausstellung „Verfolgen und Aufklären“ ein. Foto: abl/sf

Nach 26 Jahren als Leite-
rin des Kulturamtes ver-
abschiedet sich Susanne 
Kucharski-Huniat aus dem 
Rathaus. Mit ihr geht die 
derzeit dienstälteste Amts-
leiterin und eine der „Frauen 
der ersten Stunde“.

Im Rathaus ist sie schon seit 
September 1990 beschäftigt, 
angestellt als Geschäftsfüh-
rerin der Fraktion Grüne/
Unabhängiger Frauenver-
band. Von 1992 bis Anfang 
1994 hatte sie gleichzeitig ein 
Mandat der Stadtverordne-
tenversammlung inne. „Ich 
kam 1994 mit dieser Eupho-
rie aus dem Stadtrat in das 
neue Amt und habe so viel 
Freude an der Arbeit gehabt 
und mich voll reingestürzt“. 
Wichtige Wegbegleiter waren 
dabei Oberbürgermeister Dr. 
Hinrich Lehmann-Grube und 
Kulturdezernent Dr. Georg 
Girardet.

Die Beförderung des jüdi-
schen Lebens in Leipzig ist für 
Susanne Kucharski-Huniat 
von besonderer Bedeutung. 
Noch in der DDR arbeitete 
sie im Büro der Israeliti-
schen Religionsgemeinde zu 
Leipzig. Und schon in ihrer 
Zeit als Fraktionsgeschäfts-
führerin nutzte sie Kontakte 
zur Jüdischen Gemeinde 
und nach Israel zur Förde-
rung der deutsch-israelischen 
Freundschaft in Leipzig. So 
entstanden die ersten Israe-
lischen Kulturtage mit einem 
intensiven Austausch von 
Künstlerinnen und Künst-
lern. „Nachdem ich 1994 
im Kulturamt angefangen 
hatte, verfolgte ich das Pro-
jekt Jüdischer Kulturtage in 
Leipzig, aus denen die ‚Jüdi-
sche Woche‘ erwuchs, die in 
ihren 25 Jahren zum festen 
Bestandteil Leipziger Kultur 
geworden ist.“ 

Auch die Gedenkstätte 
für die verfolgten, ausge-
grenzten und ermordeten 
Leipziger Bürgerinnen und 

Bürger jüdischen Glaubens 
in der Gottschedstraße und 
das Begegnungszentrum 
Ariowitsch-Haus in der Hin-
richsenstraße waren ihr Her-
zensprojekte.  

„Große Brocken“ waren 
auch die Sanierung des Völ-
kerschlachtdenkmals und des 
Gohliser Schlösschens. Auch 
die Sanierung des Grassimu-
seums für angewandte Kunst 
wurde unter ihrer Ägide 
erfolgreich absolviert. Nach 
jahrelangem Interim konnte 
das Museum 2007 wiederer-
öffnen. „Die Direktorin Dr. 
Eva-Maria Hoyer und ihr 
damaliger Stellvertreter und 
jetziger Direktor, Dr. Olaf 
Thormann, haben sich um 
die Sanierung ihres Museums 
sehr verdient gemacht.“ 

Rund 400 Millionen Euro 

wurden insgesamt in den 
26 Jahren in Kulturbau-
maßnahmen umgesetzt, hat 
Susanne Kucharski-Huniat 
ausgerechnet.

Die 1990er-Jahre waren, 
wie in der gesamten Stadt-
verwaltung, neben der Auf-
bruchsstimmung auch von 
vielen Umstrukturierungen 
geprägt. Im Laufe der Jahre 
schrumpfte das Kulturamt 
von anfänglich 119 auf heu-
te 25 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Dahinter stehen 
einerseits Ausgründungen 
und Privatisierungen, aber 
auch ein oft schmerzvoller 
Stellenabbau. In der Verant-
wortung des Kulturamtes 
wurden beispielsweise die 
Leipziger Städtischen Biblio-
theken als eigenes Amt aus-
gegründet, das Bacharchiv 

in eine Stiftung bürgerlichen 
Rechts, die Theater in Eigen-
betriebe überführt. Etliche 
Kultureinrichtungen wie der 
„Anker“ oder das Klubhaus 
„Mühlstraße 14“ konnten in 
freie Trägerschaft übergeben 
werden. „Wir hatten sogar ein 
Rockbüro im Haus Leipzig. 
Das mussten wir schließen“, 
erinnert sich Susanne Ku-
charski-Huniat. „Die 1990er 
Jahre waren hauptsächlich 
geprägt von Veränderungen. 
Ich sage meinen Leuten bis 
heute, das Beste, was wir 
können, ist Verändern.“ 

Verändern wird sich das 
Leben jetzt auch für sie: Sie 
will erst einmal Abstand ge-
winnen, zur Ruhe kommen. 
„Ich wünsche mir einen guten 
und sinnerfüllten Lebensab-
schnitt.“■

Susanne Kucharski-Huniat nach 26 Jahren Kulturamtsleitung in Ruhestand verabschiedet

Außenstelle des Museums „Runde Ecke“ in Machern: Kommandantenwohnhaus saniert

■  Stadtbüro aktuell

Das Stadtbüro ist Anlaufpunkt 
für Leipziger, die sich einbringen 
oder informieren wollen, es bietet 
zudem eine Plattform für Bürgerbe-
teiligung und Engagement.

Ständiges Angebot 
Digitales Stadtmodell – mittels 
iPad durch Leipzig spazieren und 
ausgewählte Orte betrachten

6. Februar 2020, 18 Uhr: 
Informationsveranstaltung zu 
Blühstreifen in Leipzig 

7. Februar 2020, 10–16 Uhr: 
Zukunftsworkshop des H2-Chan-
cendialogs (Hypnos e.V., Fraunhofer 
Center RRI). Diskussion über neue 
Energie- und Mobilitätslösungen 
per Wasserstoffinnovationen. 
Anmeldung erforderlich.

10. Februar 2020, 17 Uhr: öffentli-
che Sitzung des Jugendparlamentes

13. Februar 2020, 18 Uhr: öffent-
liche Sitzung des Stadtbezirksbei-
rates Mitte

Ort:  Burgplatz 1/Stadthaus, 
Zugang Markgrafenstraße 3

Öffnungszeiten:  
Mo.-Do.  13.00-18.00 Uhr
Fr.    13.00-16.00 Uhr

www.leipzig.de/
stadtbuero

Goerdeler-Preis  
an zwei Forscher

Die Stadt Leipzig verleiht am 
3. Februar um 11 Uhr mit der 
Carl und Anneliese Goerde-
ler-Stiftung und dem Institut 
für den öffentlichen Sektor  
e. V. die Carl-Goerdeler-Preise 
für Kommunalwissenschaft. 
Die mit 1000 Euro dotierten Prei-
se gehen an Lisa Schmidthuber 
und Benjamin Friedländer. ■

Preis für den 
Jazz-Nachwuchs
Die Stadt Leipzig vergibt 2020 
zum 24. Mal den von der Mari-
on Ermer Stiftung geförderten 
Jazznachwuchspreis, der bei 
den 44. Leipziger Jazztagen 
verliehen wird. Das Preisgeld 
beträgt 6500 Euro. Bewerben 
können sich Jazz-Musiker und 
-Ensembles, die eine besonde-
re künstlerische Entwicklung 
erwarten lassen. Sie sollen 
zum 31. März 2020 noch unter 
30 Jahre alt sein und ihren Le-
bensmittelpunkt in Leipzig oder 
den Landkreisen Nordsachsen 
oder Leipzig haben. Die Bewer-
bungsunterlagen umfassen: 
1. Jazzmusikalische Arbeits-

probe (CD bevorzugt)
2. Angaben zum künstleri-

schen Werdegang
3. Beschreibung und Reflexion 

des aktuellen jazzmusikali-
schen Tuns

4. Lebenslauf
Die Unterlagen müssen bis 31. 
März (Poststempel) in drei-
facher Ausfertigung an Kul-
turamt Leipzig, 04092 Leipzig 
oder per E-Mail als Textdateien 
(PDF) und die Arbeitsproben als 
Onlinelinks über Soundcloud 
oder YouTube an Kulturamt@
Leipzig.de eingesandt wer-
den. Achtung: Der Zugriff auf 
Clouddienste wie Dropbox ist 
aus dem Stadtnetz nicht mehr 
möglich. ■

Anzeigen

Urlaub Franken

Bei Bamberg, 5 Tage HP ab 188,- , eig. Metzgerei,  
W. Schober, 96126 Pfaffendorf, ( 09535-241, Prosp. anf.

Landhausküche trifft  
Geschmack der Tischgäste

Privater Menübringdienst bringt Wunschgerichte bis an die Haustür

Die Landhausküche bietet seinen Kunden leckere Mittags-
gerichte. (Bild: © apetito)

„Eine Woche lang habe ich die 
Menüs des Menübringdienstes 
Landhausküche von apetito 
getestet. Mein Fazit: Sowohl 
das Schweinelendchen, die 
Rinderroulade als auch das 
Seelachsfilet haben mir sehr 
gut geschmeckt. Ich kann nur 
für mich sprechen und sagen, 
ich empfehle die Menüs und 
den Service weiter“, erzählt 
Brigitte Albers, die die Menüs 
eine Woche lang probiert hat. 
„Auch werde ich den Service 
der Landhausküche weiterhin 
nutzen.“
Bereits seit über 60 Jahren wird 
bei apetito tagtäglich gekocht 
und dabei viel Wert auf aus-
gewählte Zutaten gelegt. Die 
Kuriere der Landhausküche 

bringen jedem, der nicht 
kochen möchte oder kann, 
das Wunschmenü direkt bis 
ins Haus. Der Service kann 
für einige Tage oder auch 
für längere Zeit in Anspruch 
genommen werden – ganz 
ohne Vertragsbindung. 
Je nach Wunsch bringt der 
Kurier der Landhausküche hei-
ße oder tiefkühlfrische Menüs 
ins Haus. Soll das Essen heiß 
gebracht werden, steht den 
Kunden eine wöchentlich wech-
selnde Speisenkarte mit täglich 
sechs verschiedenen Menüs zur 
Verfügung. Die Gerichte wer-
den zur Mittagszeit gebracht, 
auch an Wochenenden und 
Feiertagen. Alle, die lieber 
spontan entscheiden, wann 

und welches Menü sie essen 
möchten, können aus über 200 
tiefkühlgekühlten Menüs ihr 
Essen wählen. Zur gewünsch-
ten Zeit kann das Essen durch 
Erhitzen in der Mikrowelle 
oder im Backofen zu Ende 
gekocht werden. Neben Haus-
mannskost, Genießermenüs 
und regionalen Spezialitäten 
hält der Menübringdienst auch 
ein Angebot für besondere 
Ernährungssituationen, wie 
Schonkost und pürierte Menüs 
bereit. Abgerundet wird das 
Menüangebot durch Salate, 
Desserts und Kuchen.
Weitere Informationen gibt 
es telefonisch montags bis 
freitags – 8 bis 18 Uhr – hier: 
03 41 - 86 09 73 21

Urlaub Rügen

Wohnmobile /-wagen

Kaufe Wohnmobile & Wohnwagen
03944-36160, Fa. www.wm-aw.de

Achtung Campingplatzauf-
lösung! Mehrere Wohnwagen 
im guten Zustand preisgünstig 
abzugeben. Termin unter 
0152 - 33 96 35 13.

+++ BÜCHER wegwerfen? Nein bitte nicht!
Wir nehmen jedes Buch kostenlos an. ***
Antiquariat Central W33  Georg Schwarz Str.
12 / Mo-Frei 12-18 / Leipzig - 24842370

Bücher

PKW-Ankauf, Tel. 4 41 06 61
Schaller Automobile, Plautstr. 17

Ankauf PKW

Rufen Sie uns an!
Wir beraten Sie gern.

( 0341 / 21 81 - 27 25

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!

http://www.leipzigzimmer.leipzig.de
http://www.leipzigzimmer.leipzig.de
mailto:kulturamt@leipzig.de
http://www.leipzig.de/stadtbuero


Was übermäßiger Alkohol- und 
Nikotinkonsum für Folgen 
haben kann, darüber klären 
die Jugend-Film-Tage „Nikotin 
und Alkohol – Alltagsdrogen im 
Visier“ am 3. und 4. Februar auf. 
Das Präventionsangebot, das 
die Stadt Leipzig gemeinsam 
mit Kooperationspartnern für 
1000 Jugendliche ab Klasse 7 
initiiert, läuft im Kino Cinestar. 

Irgendwann zwischen dem 
13. oder 14. Lebensjahr ist es 
häufig das erste Mal. Die erste 
Zigarette wird probiert, das 
erste Glas Alkohol getrunken. 
Und schneller als gedacht, ge-
hören diese Drogen zum Alltag 
und werden fast täglich konsu-
miert. Die Jugend-Film-Tage 
nehmen genau dieses Problem 
in den Fokus und versuchen 
mit bekannten Kinostreifen und 
interaktiven Angeboten einen 
verantwortungsbewussten Um-
gang mit Alkohol und Nikotin 
anzuregen.

„Kino ist für Jugendliche 
ein attraktiver Freizeitort und 
eignet sich hervorragend für au-
ßerschulisches Lernen“, erklärt 
Sylke Lein, Suchtbeauftragte 
der Stadt Leipzig. „Filme kön-
nen zudem wichtige Impulse 
liefern, um sich mit dem Thema 
Alltagsdroge auseinanderzu-
setzen“, erklärt sie.  Zudem habe 
man Fachleute örtlicher Bera-
tungsstellen eingeladen, die 

Soziales / Jugend
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Alltagsdrogen im Visier

in Gesprächen mit den jungen 
Leuten eine kritischere Haltung 
gegenüber legalen Suchtmitteln 
fördern wollen.

Zur Eröffnung läuft der 
Spielfilm „Der Himmel hat 
vier Ecken“. Außerdem gezeigt 
werden „Tschick“, „The Specta-
cular Now“, „LOL – Laughing 
out loud“, und „Thank you 
for Smoking“ . Eine Stunde 
vor Programmbeginn  können 
Schülerinnen und Schüler  bei 
einem Quiz oder einem Wür-
felspiel testen, was sie über 
Nikotin und Alkohol wissen. 
Eine Raucherlounge lädt ein, 
zu prüfen, wie es um die eigene 
Verführung, Rauchbelastung 
und die Ausstiegsmotivation 
steht. „Was hält dein Leben 
zusammen?“ – an diesem „Bau-
platz“ können individuell Stär-
ken und Ressourcen reflektiert 
werden. Für Lehrer und Schul-
sozialarbeiter wird ein geson-
derter Info-Point eingerichtet 
sein, außerdem bekommen sie 
Material an die Hand, um diese 
Präventionstage vor- und auch 
nachzubereiten.

Die Jugend-Film-Tage wer-
den vom Arbeitskreis Sucht-
prävention der Stadt mit Unter-
stützung verschiedener Ämter, 
Landes- und Bundesinstitutio-
nen, Beratungsstellen, der Poli-
zeidirektion Leipzig und dem 
Kino Cinestar veranstaltet. ■

Stadt Leipzig und Partner veranstalten  
im Februar Jugend-Film-Tage im Cinestar

Mietzuschüsse werden erhöht
Die Stadt Leipzig erhöht die 
Mietzuschüsse für Empfän-
ger von Hartz IV-Leistungen 
– die so genannten Kosten 
der Unterkunft (KdU) – ent-
sprechend der Mietpreisent-
wicklung. Zur Ermittlung 
der neuen Richtwerte für 
die KdU hat das Sozialamt 
ein Konzept entwickelt, das 
Oberbürgermeister Burkhard 
Jung am 21. Januar in seiner 
Dienstberatung bestätigt 
hat. Die neuen KdU-Sätze 
gelten ab 1. Februar 2020, in 
der Ratsversammlung am  
26. Februar wird der Stadtrat 
dazu informiert. 

Die Stadt Leipzig wird für 
die Kosten der Unterkunft 
und Heizung 2020 voraus-
sichtlich insgesamt 115 Mil-
lionen Euro ausgeben (2019: 
120,5 Millionen Euro).

Von Januar bis Dezember 
2019 erhielten monatlich 
durchschnittlich 33 500 Be-
darfsgemeinschaften Leis-
tungen nach dem SGB II. Im 

„Jobcenter.digital“:  
Online-Service nutzen

„Jobcenter.digital“ heißt das 
Online-Angebot, das das 
Jobcenter seit Kurzem zum 
schnellen und unkomplizier-
ten Versenden von Unterla-
gen anbietet. 

Über einen Online-Ka-
nal können Kundinnen und 
Kunden Weiterbewilligungs-
anträge, Veränderungsmit-
teilungen (zum Beispiel die 
Mitteilung einer Arbeitsauf-
nahme oder Änderung der 
Bankverbindung) versenden 
oder auch diverse zusätzliche 
Unterlagen übermitteln. 

Die Vorteile dafür liegen 
auf einer Hand: Wichtige In-
formationen und Unterlagen 
gelangen zeit- und ortsunab-
hängig ins Jobcenter Leipzig. 
Das spart nicht nur Zeit- und 

Portokosten. Das Online-An-
gebot steht jederzeit und rund 
um die Uhr zur Verfügung 
und ist somit nicht an die 
Öffnungszeiten gebunden.

Auch die Registrierung für 
die Nutzung des Portals ist 
einfach: Entweder nutzt man 
hierfür den elektronischen 
Personalausweis oder man 
spricht in den Eingangszonen 
des Jobcenters Leipzig per-
sönlich zur Authentifizierung 
vor und erhält Kennung und 
Passwort ausgehändigt.

Fragen zum Thema beant-
wortet das Jobcenter Leipzig 
gern, weitere Infos gibt es 
unter:

Rauchfrei bleiben oder werden? In der Raucherlounge der Ju-
gend-Film-Tage können Jugendliche ihre Motivation testen. Foto

Mit oder ohne Schnee: Schöne Ferien!

Wie arbeitet ein Archäologe und wie kommen seine Funde ins Museum? Diese Fragen beantwortet 
interessierten Ferienkindern das „Scherbenlabor“ im Stadtgeschichtlichen Museum.            Foto: SGM

Leipzig will wieder herausfin-
den, wer in der Stadt die fami-
lienfreundlichsten Angebote 
macht und lobt dafür zum 12. 
Mal den Preis für Familien-
freundlichkeit aus. Alle Leipzi-
ger können Initiativen aus den 
Bereichen Berufsleben, Bildung 
und Betreuung, Handwerk, 
Gastronomie und Handel, 
Hilfe und Unterstützung für 
Familien, Kultur, Freizeit und 
Sport sowie Umwelt, Leben 
und Wohnen für den Preis 
vorschlagen. Bis zum 22. Fe-
bruar sind die Vorschläge im 
Internet unter www.leipzig.de/
familienfreundlichkeitspreis 
einzureichen. In diesem Jahr 
lege Leipzig besonderen Welt 
auf das Thema Umwelt, erklärt 
Sozialbürgermeister Thomas 
Fabian. „Mit einem Sonder-
preis für Umwelt und Familie 
wollen wir ein Projekt oder 
einen Verein, eine Initiative 
oder Organisation auszeichnen, 
die sich für umweltfreundliche 
Belange einsetzen.“

Mit gutem Beispiel voran 
geht der Vorjahressieger „Ver-
ein der Freunde und Förderer 
des Wildpark e. V.“, der sein 
Preisgeld für neues Anschau-
ungsmaterial eingesetzt hat. ■ Bild xx

Winterferienpass 2020: Ein 
aufregendes Ferienprogramm 
wartet darauf, entdeckt zu 
werden. Das Heft enthält wie-
der mehr als 850 Angebote, 
die die Stadt gemeinsam mit 
ihren 160 Kooperationspart-
nern für Leipzigs Ferienkin-
der arrangiert und zu einem 
abwechslungsreichen Pro-
gramm zusammengetragen 
hat. Für erlebnisreiche Ferien 
sorgen Entdeckertouren, 
Workshops, Tagesfahrten, 
Schwimmhallenbesuche, 
Sport-, Kreativ- und Medien-
angebote oder Museums- und 
Zoobesuche.

Im Stadtgeschichtlichen Mu-
seum beispielsweise hal-
ten Schokoträume, blaues 
Wunder oder Soldaten und 
Napoleon (im Völkerschlacht-
denkmal) Ferienkinder bei 
Laune. Der Bau einer Wunder-
trommel im Kindermuseum, 
ein Trickfilmworkshop in der 
Ausstellung „Silber auf Glas“ 
sowie das archäologische 
Scherbenlabor, in dem man 
erfährt, was ein Archäologe 
eigentlich treibt, sollen ins 
Böttchergäßchen locken. 

Das Grassi Museum für 
Angewandt Kunst wirbt mit 
Elefant im Porzellanladen, 
einer Entdeckungstour mit 
Suchspiel in der Sonderschau 
„Spitzen des Art déco“. Mäd-
chen und Jungen, die lang-
weilige Kleidungsstücke in 
ihrem Schrank finden, können 
sie im Workshop „Pep up 
your fashion“ mit Farbe und 
Pailletten aufpeppen. Ein „Art 
déco Trickfilmstudio“verrät 
in zweitägiger Werkstatt, wie 
Ausstellungsobjekte zum Le-
ben erweckt werden können. 
Wer gern experimentiert, hat 
beim Emaillieren mit Sicher-
heit viel Freude. 

Das Naturkundemuseum 
setzt auf Nachhaltigkeit, denn 
Altpapier kommt hier nicht in 
die Tonne, sondern wird im Ori-
gami-Workshop zu verschie-
denen bunten Wintermotiven 
verarbeitet. Außerdem geht es 

hier auf Spurensuche: Spuren 
im Schnee und wem sie gehören, 
erfahren naturbegeisterte Kids 
bei einem Ausstellungsrund-
gang. Und das Museum bringt 
beim Prickel-Workshop – hier 
entstehen aus schönen Motiven 

Leuchten – den Februar zum 
Strahlen.

Großplastiken erforschen 
und Ideen für eigene Kunst- 
objekte sammeln können 
Ferienkinder im Museum der 
bildenden Künste beim Ange-
bot „Tech Ton“. Außerdem 
zeigt das Haus in „Mask it!“ 
Figuren, deren Eigenschaften, 
und wie man sich toll kostü-
mieren und maskieren kann.

Zauberhafte Winterferien 
kündigt auch der Zoo an. 
Tiergesichterschminken und 
Mitmachwerkstatt mit den 
Zoolotsen stehen auf dem 
Programm. Wer Lust auf eine 
Expedition hat, kann sich auch 
zur Regenwaldpass-Tour an-
melden, dabei experimentie-
ren und knifflige Fragen lösen.

Alle Details zu den Ange-
boten sind dem Ferienpass 
oder dem Internetangebot der 
Häuser zu entnehmen. ■

Winterferienpass bündelt Angebote / Zauberhaftes in Leipzigs Museen und im Zoo

Größe der 
Bedarfsge-
meinschaft

Richtwert für die Bruttokaltmiete Nichtprüfungsgrenze  
Heizkosten

aktuell neu Differenz aktuell neu Differenz

1 Person 279,60 Euro 294,93 Euro 15,33 Euro 55,78 Euro 52,91 Euro - 2,87 Euro

2 Personen 372,92 Euro 387,69 Euro 14,77 Euro 74,38 Euro 70,54 Euro - 3,84 Euro

3 Personen 474,24 Euro 499,07 Euro 24,83 Euro 92,97 Euro 88,17 Euro - 4,80 Euro

4 Personen 533,80 Euro 562,08 Euro 28,28 Euro 105,36 Euro 99,93 Euro - 5,43 Euro

5 Personen 604,39 Euro 644,51 Euro 40,12 Euro 117,76 Euro 111,68 Euro - 6,08 Euro

jede weitere 
Person

63,62 Euro 67,85 Euro   4,23 Euro 12,40 Euro 11,76 Euro - 0,64 Euro

Für das Gebiet der Stadt Leipzig treten folgende Werte in Kraft:

Jahr zuvor waren es noch 
rund 36 250 – ein Rückgang 
um 2750 Haushalte. Hält die 

positive wirtschaftliche Ent-
wicklung der vergangenen 
Jahre an, rechnet Leipzig 

für das Jahr 2020 mit durch-
schnittlich 31 500 Bedarfsge-
meinschaften. ■

n Ferienpass
•	 13 150 Ferienpässe hat Leipzig für Kinder und Jugendliche 

drucken lassen. Der Pass kostet fünf Euro und ist in den LVB-
Verkaufsstellen, im Zoo, den Bürgerämtern, den Bibliotheken, 
im Neuen Rathaus und im Amt für Jugend, Familie und Bildung 
erhältlich. Die ermäßigten Pässe für Kinder und Jugendliche mit 
Leipzig-Pass sind ausschließlich in den Bürgerämtern erhältlich. 

•	 Im Pass integriert ist wieder eine Ferienfahrkarte, die zur 
freien Nutzung aller Straßenbahnen und Busse der LVB 
sowie der Verkehrsmittel des MDV im Stadtgebiet Leipzig 
(Tarifzone 110) berechtigt. Die Ferienfahrkarte ermöglicht 
den Schülerinnen und Schülern, ihre Stadt auf vielfältige 
Weise neu zu entdecken und gut und sicher zu erreichen.

•	 Den Ferienauftakt macht am 8. Februar, 13 bis 19 Uhr, das 
13. Familienspielefest erstmals auf dem Campus Jahnallee 
(siehe Beitrag Seite 1).

Die Kita in der Holzhäuser 
Straße 50 ist mittlerweile die 
fünfte fertiggestellte Einrich-
tung der Leipzig-Kitas. Sie 
nimmt seit Anfang dieses 
Jahres sukzessive Kinder auf 
und wurde am 29. Januar  
offiziell an den Träger DRK 
Kreisverband Leipzig-Stadt 
e. V. übergeben. 

Die Kita wurde von der 
LESG, Gesellschaft der Stadt 
Leipzig zur Erschließung 
und Entwicklung von Bau-
gebieten mbH, für fast fünf 
Millionen Euro gebaut. „Im 
Stadtbezirk Südost hat der 
Bedarf nach Kitaplätzen 
in den letzten Jahren stark 
zugenommen. Besonders 
in Reudnitz-Thonberg und 
Stötteritz bestand Ausbau-
bedarf“, erläutert Dr. Nicolas 
Tsapos, Leiter des Amts für 
Jugend, Familie und Bildung. 
Die Kita bietet künftig auf drei 
Etagen 185 Kindern Platz. 
Dies ist ein Zuwachs von 48 
Krippen- und 137 Kindergar-
tenplätzen. ■

Leipzig-Kita für 
den Südosten

Startschuss für die neue Preisrun-
de: Sozialbürgermeister Fabian 
(2.v.r.) verkündet den Auftakt 
beim Wildpark e. V.   Foto: abl/sf

Preis für  
Familien- 

freundlichkeit 

www.jobcenter.
digital.de

Anzeigen

Beratung und Buchung:  
0800 / 77 44 555 (kostenfrei)  
oder 05321/685540

Buchungs-Code: LM-1912-SEH 
info@sonnenhotels.de | www.sonnenhotels.de

Naturpark

Harz

Sonnenresort Ettershaus in Bad Harzburg

Eigene Hin- und Rückreise. Alle Preise exklusive Kur-
taxe. Ausgebuchte Termine, Programmänderungen 
und Druckfehler vorbehalten.  Alle Preise inklusive 
MwSt. Es gelten unsere Allgemeinen Geschä�sbe-
dingungen.
Hotelpartner: Sonnenhotels GmbH, Gerhard-Weule-
Straße 20, 38644 Goslar

Kuschelträume
Reisezeitraum: ab sofort bis 31.03.2020

Anreise täglich (Feiertage ausgenommen)

Das dürfen Sie erwarten:

 ✓ 2 Übernachtungen inklusive Frühstück

 ✓ 1 mal Kuschel-Frühstück auf dem Zimmer

 ✓ 1 mal Candle-Light-Dinner und 1 mal 4-Gang-Menü 
 

 
 

 ✓ 1 Spa-Treatment für Zwei: Körperpeeling, Körperlotion und  
 Gesichtsfleecemaske

 ✓ 1 Rückenmassage für Ihn

 ✓ 1 Rosenträumebad für Sie

 ✓ 10 % Nachlass auf weitere vor Anreise gebuchte  
 Spa-Anwendungen

 ✓ freie Nutzung unseres Wellnessbereiches  
 mit Innen- und Außenpool sowie der Saunalandscha�

3 Tage nur

234 €
pro Person

Preis pro Person 3 Tage

Doppelzimmer „Reform“ 234,- €

Weitere Zimmerkategorien und Kinderer-
mäßigungen auf Anfrage!

http://www.jobcenter.digital.de
http://www.jobcenter.digital.de
http://www.leipzig.de/familienfreundlichkeitspreis


Leipzig hat Sportler des Jahres gekürt
Andrea Herzog, Martin Schulz und RB Leipzig ausgezeichnet / Ehrenamt gewürdigt

Kanuslalom-Weltmeisterin 
Andrea Herzog und der am-
tierende Europameister und 
Vizeweltmeister der Para- 
triathleten Martin Schulz sind 
Leipzigs Sportler des Jahres 
2019. Bei den Mannschaften 
holten sich die Fußballer 
von RB Leipzig den Titel. 
Das Ergebnis verkündete der 

Umwelt / Sport
Leipziger Amtsblatt
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Große Freude bei Siegern und Veranstaltern: Kanutin Andrea Herzog (M., rosa Kleid) wurde Sportlerin des Jahres, die Fußballer von RB Leip-
zig Mannschaft des Jahres und Paratriathlet Martin Schulz (nicht im Bild) Sportler des Jahres. Foto: Leipziger Messe/Lutz Zimmermann

Die Leipziger werden künftig 
im Vorfeld einer absehbar 
hohen Feinstaubbelastung 
auf der Internetseite www.
leipzig.de/feinstaub und 
über weitere Kanäle infor-
miert. Dies geht als eine von  
50 Maßnahmen aus Leipzigs 
Luftreinhalteplan hervor. Der 
sogenannte Feinstaub-Ap-
pell, der auf den Messdaten 
des Deutschen Wetterdienstes 
(DWD) basiert, soll zugleich 
dem Gesundheitsschutz der 
Leipzigerinnen und Leipzi-
ger dienen sowie diese dazu 
anregen, zur Belastungsmin-
derung beizutragen.

„Aus dem schnellen Appell 
und den damit verknüpften 
Hinweisen resultiert für die 
Leipzigerinnen und Leipziger 
die Möglichkeit, das eigene 
Verhalten danach auszurich-
ten und im Sinne der eigenen 
Gesundheit etwa auf das Jog-
gen zu verzichten oder den Ka-
min als Feinstaubquelle nicht 
zu betreiben. Von Schadstoffen 
in der Luft sind besonders 
Kinder, ältere Menschen oder 
in den Atemwegen vorge-
schädigte Personen gesund-
heitlich betroffen“, erläutert 
Umweltbürgermeister Heiko 
Rosenthal.

Die  Etabl ierung des 
Feinstaub-Appells wird sei-
tens des DWD maßgeblich 
unterstützt. Robert Scholz, 
Leiter der Außenstelle Leip-
zig-Holzhausen: „Unsere 
Expertise ist die Vorhersage 
der Wetterbedingungen, ins-
besondere des Austausch-
vermögens der unteren At-
mosphäre. Abhängig von der 
Wetterentwicklung und der 
aktuellen Feinstaubsituation 
lässt sich die Entwicklung 
der Feinstaubbelastung in den 
nächsten Tagen vorhersagen. 
So kann vorzeitig zur Gefahr 

Haus-Garten-Freizeit und Handwerksmesse starten
Vom 15. bis 23. Februar erwar-
tet die Besucher der Leipziger 
Neuen Messe mit dem Ver-
bund aus Haus-Garten-Frei-
zeit und der Mitteldeutschen 
Handwerksmesse eine der 
größten Einkaufs- und Er-
lebnismessen Deutschlands. 
Mehr als 1100 Aussteller aus 
20 Ländern präsentieren ihre 
Produkte und Leistungen aus 
den Bereichen Bauen, Wohnen, 
Garten, Gesundheit, Gastrono-
mie, Freizeit, Mode und Heim-
tier. Darüber hinaus machen 

Workshops, Fachvorträge und 
ein attraktives Rahmenpro-
gramm den Messebesuch rund.

Das Thema in diesem Jahr 
lautet „Grünes Wohnen“. 
Dazu wird es Infoveranstal-
tungen zu Pflanzenschutz 
und Baumschnitt, Mitmach-
workshops und eine große 
Gartenlandschaft geben. Die 
Handwerksmesse stellt Berufe 
wie den Instrumentenbau vor. 
Karten gibt es unter www.
leipziger-messe.de/besucher/
tickets. ■

Warnung vor 
Feinstaub

www.leipzig.de/
feinstaub

einer Überschreitung des 
zulässigen Tagesgrenzwerts 
in Höhe von 50 Mikrogramm 
pro Kubikmeter informiert 
werden.“ Vorgesehen ist, 
die Güte der Vorhersage zu 
evaluieren und bei Bedarf 
die Grundlagen der Prognose 
weiterzuentwickeln.

Bei einer hohen Feinstaub-
belastung kommen häufig 
mehrere Aspekte zusammen: 
Ausbleibender Niederschlag 
ist ein wesentlicher Faktor. 
Dazu kommt die bodennahe 
Inversion, bei der warme Luft-
schichten kältere bodennahe 
Luftschichten überlagern und 
den Luftaustausch nach oben 
und damit die Schadstoffver-
dünnung behindern. Niedrige 
Temperaturen führen zudem 
zu einer erhöhten Freisetzung 
von Feinstaub durch Wärmeer-
zeugung und Kraftfahrzeuge. 
Fehlen ausreichend Windbe-
wegungen, werden Schad-
stoffe nicht abtransportiert 
und können sich anreichern. 
Ebenso spielt die Windrich-
tung eine Rolle. Kontinentale 
Luftmassen, die aus östlicher 
bis südöstlicher Richtung nach 
Sachsen einströmen, bringen 
häufig bereits eine erhöhte 
Fracht an Feinstaub mit. 

In den zurückliegenden 
Jahren stand fast ausschließ-
lich das Thema Stickstoffdi-
oxid im Zusammenhang mit 
Fahrverboten und Abgasma-
nipulationen an Dieselfahr-
zeugen im Fokus der Öffent-
lichkeit. Das Thema Feinstaub 
trat dabei in den Hintergrund. 
Dabei hat, obgleich der gesetz-
liche Grenzwert nicht mehr 
so häufig überschritten wird, 
dieser Schadstoff eine große 
gesundheitliche Relevanz. ■

Stadtsportbund Leipzig vor  
540 Besuchern beim 29. Ball des 
Sports am 25. Januar. Vor der 
Auszeichnung im Congress 
Center Leipzig  wurden 25 125 
Stimmen ausgezählt. 

Über viel Applaus beim 
Ball des Sports durften sich 
auch besonders engagierte 
Ehrenamtliche freuen. Als An-

erkennung erhielten fünf ver-
dienstvolle Vereinsvertreter 
die Medaille „In Würdigung 
des Ehrenamtes im Sport“ von 
Oberbürgermeister Burkhard 
Jung und Stadtsportbundprä-
sident Uwe Gasch überreicht. 
„Die Ehrenamtlichen sind das 
Rückgrat dafür, dass Sport 
überhaupt betrieben werden 

kann“, hob Uwe Gasch hervor. 
Große Freude gab es bei zwei 
Vereinen: Der Hockey Club 
Lindenau Grünau Leipzig 
e.V.  erhielt die Auszeichnung 
„Verein des Jahres“, der SV 
Handwerk Leipzig e.V. den 
Jahrespokal des SSBL, beides 
mit einer Prämie von 1.000 
für die Vereinsarbeit dotiert. ■

Instrumentenbau: Was diesen Beruf ausmacht, können Besucher auf 
der Handwerksmesse hautnah erleben. Foto: Messe/Zimmermann

Bewerbung für 
Umwelttage

Der Ökolöwe Umweltbund 
Leipzig e.V. lädt vom 5. bis  
21. Juni wieder zu den Leip-
ziger Umwelttagen und zur 
Ökofete am 21. Juni ein.  Die 
Bewerbungen für beide Ver-
anstaltungen sind ab sofort 
möglich. Wichtig für Bewer-
ber: Im Vergleich zum Vorjahr 
hat sich einiges geändert. In 
diesem Jahr gibt es ein Umla-
desystem für eine autoarme 
Ökofete. Dieses sieht vor, 
dass alle Aussteller (bis auf 
genehmigungspflichtige Aus-
nahmen) ihr Standmaterial 
an zwei Umladestationen in 
direkter Nähe zum Parkein-
gang umladen und mit emissi-
onsfreien Transportmitteln zu 
ihrem Stand bringen. Zudem 
wurden die Teilnahmebedin-
gungen hinsichtlich weiterer 
ökologischer Kriterien über-
arbeitet. Die Bewerbungsfor-
mulare gibt es unter www.
ökolöwe.de/ökofete ■

Baumpflege in 
Lenné-Anlage

In der Lenné-Anlage zwischen 
Schillerstraße und Roßplatz 
haben am 27. Januar Baum- 
pflege- und Fällarbeiten begon-
nen, um die Verkehrssicherheit 
wiederherzustellen. Für Be-
einträchtigungen, die durch 
die Arbeiten entstehen, bittet 
das Amt für Stadtgrün und 
Gewässer um Verständnis.

Die extreme Trockenheit 
des letzten Sommers hatte 
zum Absterben mehrerer 
Bäume geführt. Neben sieben 
Bergahornen, die von der 
Rußrindenkrankheit befallen 
sind, ist eine große raumprä-
gende Buche abgestorben. 
Die betroffenen Pflanzen sind 
nicht mehr bruch- bzw. stand-
sicher. Bäume auf historischen 
Standorten werden ersetzt, 
wenn eine Nachpflanzung 
möglich ist. ■

Stadt informiert künftig übers Internet

Anzeigen

Öffentliche Bekanntmachung über die Feststellung  
des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 01.01.2016 bis 31.12.2016  

für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig
Der Stadtrat hat in der Ratsversammlung vom 11.12.2019 den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Schauspiel Leipzig 
für das Wirtschaftsjahr 01.01.2016 bis 31.12.2016 beschlossen: 
1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 in der Fassung vom 06.06.2017 (Anlage 2) wird festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 830.766,38 wird in eine zweckgebundene Gewinnrücklage für Investitionen 

/ Instandhaltung eingestellt.
3. Die Rücklage wird in den Folgejahren in Höhe der getätigten Investitionen / Instandhaltungen zum Zeitpunkt der 

Investitions- / Instandhaltungsmaßnahme in die allgemeine Gewinnrücklage umgebucht.
4. Der Schauspielleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2016 bis 31.12.2016 Entlastung erteilt.
Anlage zum Beschlusspunkt 1.
Wesentliche Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016
         31.12.2016
 in €
Bilanzsumme 11.087.862,42 
davon entfallen: 
Aktiva 
Anlagevermögen 5.082.508,53 
Umlaufvermögen 5.781.761,00 
Rechnungsabgrenzungsposten 223.592,89 
Passiva 
Eigenkapital 5.748.780,22
    Rücklagen 3.845.667,33
    Gewinnvortrag Vorjahre 1.072.346,51 
    Jahresgewinn 830.766,38 
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen  1.352.614,96
Rückstellungen 456.200,00 
Verbindlichkeiten 3.387.734,95 
Rechnungsabgrenzungsposten 142.532,29 
Summe der Erträge: 17.579.451,02 
Summe der Aufwendungen: 16.748.684,64 
Jahresgewinn 830.766,38
Die Baker Tilly AG Wirtschafsprüfungsgesellschaft hat den folgenden Bestätigungsvermerk erteilt:
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbezie-
hung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebes Schauspiel Leipzig, Leipzig, für das Geschäftsjahr vom 1. 
Januar 2016 bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den Re-
gelungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach den landesrechtlichen Vorschriften für sächsische Eigenbetriebe und § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und 
Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche 
und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise 
für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen 
der Betriebsleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind 
der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den ge-
setzlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den der Betriebssatzung und vermittelt 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den gesetzlichen Vorschiften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und 
stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“
Hinweis zur öffentlichen Auslegung
Der Jahresabschluss einschließlich des Prüfberichtes der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie der Lagebericht und die 
Ergebnisse der örtlichen Prüfung liegen in der Zeit vom 03.02.2020 bis 11.02.2020 im Schauspiel Leipzig, Rechnungswesen, 
Bosestraße 1 in 04109 Leipzig, jeweils montags bis freitags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr öffentlich aus.
Die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 werden in dieser Zeit ebenfalls zur Einsicht ausliegen.

Öffentliche Bekanntmachung über die Feststellung  
des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 01.01.2017 bis 31.12.2017  

für den Eigenbetrieb Schauspiel Leipzig
Der Stadtrat hat in der Ratsversammlung vom 11.12.2019 den Jahresabschluss des Eigenbetriebes Schauspiel Leipzig 
für das Wirtschaftsjahr 01.01.2017 bis 31.12.2017 beschlossen:
1.  Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 in der Fassung vom 10.04.2018 (Anlage 2) wird festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 24.499,86 wird in eine zweckgebundene Gewinnrücklage für Investitionen 

/ Instandhaltung eingestellt.
3. Die Rücklage wird in den Folgejahren in Höhe der getätigten Investitionen / Instandhaltungen zum Zeitpunkt der 

Investitions- / Instandhaltungsmaßnahme in die allgemeine Gewinnrücklage umgebucht.
4. Der Schauspielleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2017 bis 31.12.2017 Entlastung erteilt.
Anlage zum Beschlusspunkt 1.
Wesentliche Positionen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017
         31.12.2017
 in €
Bilanzsumme 12.671.697,36 
davon entfallen: 
Aktiva 
Anlagevermögen 8.183.897,70 
Umlaufvermögen 4.135.152,36 
Rechnungsabgrenzungsposten 352.647,30 
Passiva 
Eigenkapital 5.773.280,08
    Rücklagen 3.845.667,33
    Gewinnvortrag Vorjahre 1.903.112,89 
    Jahresgewinn/ -verlust 24.499,86 
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen  4.480.180,48
Rückstellungen 646.893,55 
Verbindlichkeiten 1.631.255,44 
Rechnungsabgrenzungsposten 140.087,81 
Summe der Erträge: 18.051.418,06 
Summe der Aufwendungen: 18.026.918,20 
Jahresgewinn 24.499,86
Die CT Lloyd GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft hat den folgenden Bestätigungsvermerk 
erteilt:
„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebes Schauspiel Leipzig – Eigenbetrieb der Stadt Leipzig 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtli-
chen Vorschriften sowie den Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des 
Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über 
den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung gemäß § 32 SächsEigBVO und § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 
Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstel-
lung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstä-
tigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf 
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jah-
resabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage 
für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den 
gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die 
Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“
Hinweis zur öffentlichen Auslegung
Der Jahresabschluss einschließlich des Prüfberichtes der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie der Lagebericht und die 
Ergebnisse der örtlichen Prüfung liegen in der Zeit vom 03.02.2020 bis 11.02.2020 im Schauspiel Leipzig, Rechnungswesen, 
Bosestraße 1 in 04109 Leipzig, jeweils montags bis freitags von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr öffentlich aus.

http://www.leipzig.de/feinstaub
http://www.leipzig.de/feinstaub
http://www.leipzig.de/feinstaub
http://www.leipzig.de/feinstaub
http://www.%C3%B6kol%C3%B6we.de/%C3%B6kofete
http://www.%C3%B6kol%C3%B6we.de/%C3%B6kofete
http://www.leipziger-messe.de/besucher/tickets


■ Termine

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung  
12.02., 17.00 Uhr, Neues Rathaus, Zi. 262, 
Ratsplenarsaal
-  Förderung von Modernisierungs- und In-

standsetzungsmaßnahmen am Kulturcafe‘ 
Schloss Schönefeld und Bestätigung über-
planmäßiger Auszahlungen nach § 79(1) 
SächsGemO – 1. Nachtrag: Förderung von 
Mehrkosten

-  1. Änderung des Bau- und Finanzierungs-
beschlusses Engelsdorfer Straße von Otto-
Engert-Straße bis Paunsdorfer Straße i. V. m. 
der Bestätigung einer überplanmäßigen 
Auszahlung nach § 79 (1) SächsGemO

-  Sitzungsplan für den Verwaltungsausschuss 
für das Jahr 2020 – 1. Änderung

-  Bericht zur Entwicklung des Mitteldeutschen 
Verkehrsverbundes (MDV) 2018 ■

Der Vorsitzende 
des Verwaltungsausschusses

Sitzung des  
Verwaltungsausschusses

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 
03.02., 17.00 Uhr, Neues Rathaus, Raum 259
 - Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 

20.01.2020
 - Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöf-

fentlicher Sitzung 
 - Verkauf einer Teilfläche des Flurstücks 250/10 

der Gemarkung Knauthain gemeinsam mit 
der LESG im I. Bauabschnitt des B-Plan-
Gebietes 132.2 „Rehbacher Straße“

 - Abschluss eines Mietvertrages für die Kita 
„Spiel(T)Raum“ in der Bockstraße 6

 - Abschluss eines Mietvertrages für die Kita 
Bockstraße 8

Beschlüsse aus der 5. nicht öffentlichen 
Sitzung am 09.12.2020
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.
Beschlüsse aus der 6. öffentlichen Sitzung 
am 20.01.2020
 - Verwaltungsobjekt Thomasiusstraße 1; 

Abschluss des 1. Nachtrags zum Mietver-
trag zur Anmietung des Dachgeschosses 
sowie Bestätigung von außerplanmäßigen 
Aufwendungen nach § 79 (1) SächsGemO ■

Der Vorsitzende 
des Grundstücksverkehrsausschusses

Sitzung des Grundstücks- 
verkehrsausschusses

Sitzung des Jugend- 
hilfeausschusses

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 
22.01.2020 die Aufstellung des Bebauungsplans 
Nr. 456 „Alfred-Kunze-Sportpark“ nach § 2 
Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen.
Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht 
(§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB). Er ist im Stadtpla-
nungsamt, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 niedergelegt 
und kann während der Dienststunden Mo./Mi. 
8.00-15.00 Uhr, Di. 8.00-18.00 Uhr, Do. 8.00-16.00 
Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr,für die Dauer von zwei 
Wochen kostenlos eingesehen werden.
Der Aufstellungsbeschluss ist auch im Internet 
über das Ratsinformationssystem der Stadt 
Leipzig abrufbar unter https://ratsinfo.leipzig.
de (Vorlage Nr.  VII-DS-00521).
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befin-
det sich in Leipzig Alt-West, in den Ortsteilen 
Leutzsch und Böhlitz-Ehrenberg südlich und 
nördlich der Straße Am Sportplatz (entspre-
chend kartenmäßiger Darstellung). Mit dem 
Bebauungsplan soll langfristige die Entwick-
lung des Sportparks für den Vereins-, Schul-, 
Freizeit- und Breitensport gesichert werden. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 456  
„Alfred-Kunze-Sportpark“ (fett umrandet)

Kartengrundlage: Amt für  
Geoinformation und Bodenordnung

Bebauungsplan Nr. 456 „Alfred-Kunze-Sportpark“,  
Leipzig Alt-West, Aufstellungsbeschluss

Die DEGES plant im Auftrag der Straßenbau-
verwaltung in der Stadt Leipzig in den Gemar-
kungen Hirschfeld, Kleinpösna, Paunsdorf und 
Sommerfeld zur Verbesserung der Verkehrsab-
wicklung, das o. a. Bauvorhaben durchzuführen. 
Um die Planung vorbereiten zu können, müssen 
auf verschiedenen Grundstücken in der Zeit 
vom 10.02.2020 bis voraussichtlich 28.08.2020 
Vorarbeiten durchgeführt werden. Es handelt 
sich dabei um Baugrunderkundungsarbeiten.

Zur Durchführung der genannten Arbeiten 
müssen die Grundstücke durch Bedienstete 
des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr 
oder deren Beauftragte betreten und befahren 
werden.
Die Erkundungsarbeiten erstrecken sich auf 
angrenzende Flurstücke der bestehenden Ver-
kehrsanlagen der A 14, deren Nebenanlagen und 
Entwässerungsanlagen. Folgende Flurstücke 
sind betroffen:

Für die betroffenen Grundstücke erfolgt eine 
Bestandsfeststellung. Sie werden nur zur Bau-
grunderkundung betreten und befahren.
Da die genannten Arbeiten im Interesse der 
Allgemeinheit liegen, sind die betroffenen 
Grundstückseigentümer und sonstigen Nut-
zungsberechtigten nach § 16a Fernstraßenge-
setz – FStrG verpflichtet, sie zu dulden. Die 
Arbeiten können auch durch Beauftragte der 
Straßenbauverwaltung durchgeführt werden.
Etwaige durch diese Vorarbeiten entstehende 
unmittelbare Vermögensnachteile werden in 
Geld entschädigt. Sollte eine Einigung über eine 
Entschädigung in Geld nicht erreicht werden 
können, setzt die Landesdirektion Sachsen auf 
Antrag der Straßenbaubehörde die Entschä-
digung fest. Durch diese Vorarbeiten wird 
nicht über die Zulassung und Ausführung des 
geplanten Straßenbauvorhabens entschieden. 
Die Bekanntmachung wird im Internet unter 
www.LASuV.Sachsen.de/Bekanntmachungen, 
veröffentlicht.
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch 

Vorbereitung der Planung für das Vorhaben Bundesautobahn A 14, 6-streifiger Ausbau von der 
AS Leipzig-Ost bis AD Parthenaue – Dulden von Vorarbeiten auf Grundstücken

Anlage 2: Aufschlussliste mit Bohrverfahren

Ausbau A 14 AS Leipzig Ost – AD Leipzig Parthenaue 
Flurstücksliste für Bohrarbeiten – Stand 20.12.2019

lfd.
Nr.

Aufschluss-
Art

Aufschluss-
Nr.

Aufschluss-
tiefe in m 

Gemarkung km B e m e r k u n -
gen

Flurstück

1 B GWM 101 10 Paunsdorf 140,00 Grundwasser-
messstelle EA 1

899/5

2 B GWM 102 10 Paunsdorf 140,96 Grundwasser-
messstelle EA 2

935/16

3 B GWM 201 10 Sommerfeld 141,22 Grundwasser-
messstelle EA 3

120/30

4 B GWM 301 10 Sommerfeld 142,30 Grundwasser-
messstelle EA 4

200/6

5 B GWM 302 10 Sommerfeld 143,00 Grundwasser-
messstelle EA 5

197/4

6 B GWM 501 10 Hirschfeld 144,09 Grundwasser-
messstelle EA 5

168

7 B GWM 502 10 Hirschfeld 144,96 Grundwasser-
messstelle EA 5

145/22

8 B GWM 601 10 Kleinpösna 145,84 Grundwasser-
messstelle EA 7

193/8

Anlage 1: Übersichtslageplan (Landesamt für Straßenbau und Verkehr)

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
13.02. u. 12.03., 15.00-17.00 Uhr, Stadthaus, 
Raum U 32 (Sprechtag: 2. Do./Monat), Michael 
Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedens-
richter-loeffler@t-online.de
Schiedsstelle Ost/Südost
19.02. u. 18.03., 16.00-17.00 Uhr, Stadthaus, 
Raum U 32 (Sprechtag: 3. Mi./Monat), Christa 
Taube-Rohde,  Tel. 1 23 35 30, E-Mail: christa-
taube-rohde-friedensrichterin@gmx.de
Schiedsstelle Süd/Südwest
04.02. u. 03.03., 16.00-18.00 Uhr, Stadthaus, Raum 
U 32 (Sprechtag: 1. Di./Monat), Dirk Hanschke, Tel. 
0176 70 20 80 45, Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: 
friedensrichter-hanschke@web.de
Schiedsstelle Nordwest/Nord
28.02. u. 13.03., 14.00-15.00 Uhr, Stadthaus, 
Raum U 32 (Sprechtag: letzter Fr./Monat), 
Doreen Kempf, Tel. 1 23 35 30; E-Mail: doreen.
kempf@leipzig.de 
Schiedsstelle West/Alt-West
20.02. u. 19.03., 16.00-17.00 Uhr, Stadthaus, 
Raum U 32 (Sprechtag: 3. Do./Monat), in Ver-
tretung Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; 
E-Mail: friedensrichter-loeffler@t-online.de
Das Verfahren vor dem Friedensrichter dient 
dem Ziel, Rechtsstreitigkeiten durch eine Eini-
gung der Parteien beizulegen. Der Friedens-
richter kann in bürgerlich-rechtlichen und in 
strafrechtlichen Rechtsstreitigkeiten schlichtend 
tätig werden. Das Informationsgespräch ist 
kostenfrei. Anfragen unter 1 23 35 30 oder 
rechtsamt@leipzig.de. ■

Der Dienstausweis mit der Nummer 16958 wird 
hiermit für ungültig erklärt. ■

Sprechzeiten  
der Friedensrichter

Dienstausweis ungültig

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 
03.02., 16.30 Uhr, Neues Rathaus, Festsaal
 - Errichtung eines Jugend- und Freizeittreffs 

in Liebertwolkwitz
 - Regional, saisonal, gesund für Kind und 

Klima: Quartiersküchen
 - Jugend in der lokalen Demokratie stärken
 - Kita Gustav-Mahler-Straße 21 – Räume im 

Dachgeschoss nutzbar machen
 - Bedarfsplanung Kindertagesstätten für 

den Zeitraum Januar bis Dezember 2020 
einschließlich Fortschreibung für die Jahre 
2021 bis 2023

 - Überplanmäßige Aufwendungen gemäß 
§ 79 (1) SächsGemO im Leistungsbereich 
Tagespflege in freier Trägerschaft

 - Bericht des Bürgermeisters
 - Information der Verwaltung ■

Der Vorsitzende 
des Jugendhilfeausschusses

Ortschaftsrat Hartmannsdf.-Knautnaundf.
03.02., 18.30 Uhr, „Zur Ratte“, Erikenstra0ße 10
 - kurzer Sachstandbericht zu den Arbeiten 

am Hochwasserschutz an der Weißen Elster
 - Zukunft der Freiwilligen Feuerwehren in den 

Ortsteilen – Diskussion mit den Wehrleitern 
und dem Branddirektor Herrn Schuh

 - Jugend in der lokalen Demokratie stärken
Ortschaftsrat Lützschena-Stahmeln
03.02., 18.30 Uhr, ehem. Feuerwehrgerätehaus
 - Sitzungsorte des Ortschaftsrates 2020 
 - Vergabe der Brauchtumsmittel 2020
 - Jugend in der lokalen Demokratie stärken

Ortschaftsrat Engelsdorf
03.02., 19.00 Uhr, Versammlungsraum des OR
 - Strategieentwicklung für die kommunalen 

Immobilien in unseren Ortsteilen
 - Jugend in der lokalen Demokratie stärken
 - Informationen 

 aus dem Stadtrat berichtet
 Bolzplatz Schulhof Grundschule
Ortschaftsrat Wiederitzsch
04.02., 19.00 Uhr, Rathaus Wiederitzsch
 - Bedarfsplanung Kindertagesstätten für 

den Zeitraum Januar bis Dezember 2020 
einschließlich Fortschreibung für die Jahre 
2021 und 2023 

 - Jugend in der lokalen Demokratie stärken 
(Verwaltungsstandpunkt Nr. VI-A-08201-
VSP-01)

 - Brauchtumsmittel 2020 – Antrag des Jugend-
club Wiederitzsch auf Zuwendung

 - Brauchtumsmittel 2020 – Antrag der „Mon-
tagsmalerinnen“ auf Zuwendung

Ortschaftsrat Seehausen
04.02., 19.00 Uhr, Gasthof Hohenheida
 - Vorschläge Nordraumkonzept für Haushalt 

2021/2022
 - Vorbereitung Frühjahrsputz 04.04.2020
 - Zusammenfassung der Standorte für Baum- 

ersatzpflanzungen zur Weiterleitung an 
die Stadt 

 - Beantwortung von Bürgerfragen/Sonstiges      
Ortschaftsrat Rückmarsdorf
04.02., 19.00 Uhr, Ortsteilzentrum Rückmarsdorf
 - Auswertg. Ratsversammlung 22.01.20/ 

29.01.20
 - „Jugend in der lokalen Demokratie stärken“

Ortschaftsrat Lindenthal
04.02., 19.00 Uhr, Rathaus Lindenthal
 - Radverkehr in Lindenthal und Breitenfeld
 - Sporthallensituation A.-Kästner-Grundschule
 - Jugend in der lokalen Demokratie stärken

Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg
06.02., 18.30 Uhr, „Große Eiche“, Salon Böhlitz
 - Antrag Nr. VI-A-08201 – Jugend in der lokalen 

Demokratie stärken
 - Verwaltungsstandpunkt VI-A-08201-VSP-01 

– Jugend in der lokalen Demokratie stärken
Ortschaftsrat Holzhausen
11.02., 19.30 Uhr, Schule Holzhausen, Aula
Eine Tagesordung lag zum Redaktionsschluss 
noch nicht vor.
Ortschaftsrat Liebertwolkwitz
13.02., 18.30 Uhr, im Zimmer 2 des Rathauses 
Liebertwolkwitz, Liebertwolkwitzer Markt 1
Eine Tagesordung lag zum Redaktionsschluss 
noch nicht vor. ■

Sitzungen  
der Ortschaftsräte

Ratsinformationssystem der 
Stadt Leipzig

https://ratsinfo.leipzig.de

Vermessungsgegenstand: Projekt „Verbesse-
rung der geometrischen Qualität des Liegen-
schaftskatasters“

Betroffene Flurstücke
Gemarkung Gottscheina: 3/1, 4, 5d, 6d, 8a, 9a, 
10a, 11a, 12/1, 18a, 19, 23, 24, 27, 28, 87, 89, 92, 93, 
96, 97, 98, 102, 103, 110, 111, 112, 114, 115a, 118, 
120, 121, 121a, 122, 123, 124, 125, 126, 135, 136, 
138, 139, 141a, 141b, 148, 155, 156, 171, 172, 174; 
Gemarkung Pönitz: 100, 105, 105a, 106, 188, 193, 
203; Gemarkung Merkwitz: 94, 96, 186; Gemar-
kung Göbschelwitz: 42/1, 43, 45, 46, 56, 58, 58b, 
59, 61, 87, 88, 94, 95, 104, 107, 108, 114/1, 116, 124, 
124b, 125, 138, 142, 143, 145a, 146a, 147, 148, 155, 
157, 168, 169, 170, 171; Gemarkung Hohenheida: 
11/3, 12a, 12c, 13, 15, 16/1, 140, 141, 142, 142c, 
143, 145, 163, 184, 185, 185a, 186, 199, 201, 202, 
206, 207, 217, 242.
Vom 16.09.2019 bis 03.12.2019 wurden die o. g. 
Flurstücke durch die Öffentlich bestellte Ver-
messungsingenieurin, Dipl.Ing. Manja Gradtke-
Hanzsch, Dr.-Friedrichs-Straße 13, 01744 Dippol-
diswalde, Telefon 0 35 04/64 97 60 vermessen. Die 
Amtshandlungen beruhen auf der Grundlage des 
„Gesetzes über das amtliche Vermessungswe-

sen und das Liegenschaftskataster im Freistaat 
Sachsen“ (Sächsisches Vermessungs- und Kata-
stergesetz – SächsVerm-KatG) vom 29.01.2008 
(SächsGVBl.S. 138, 148), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 19.06.2013 (SächsGVBl.S. 
482). Die öffentliche Bekanntgabe erfolgt gemäß 
§ 17 der „Verordnung des Sächsischen Staatmi-
nisteriums des Innern zur Durchführung des 
Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes 
(Durchführungsverordnung zum Sächsischen 
Vermessungsgesetz – SächsVermKatGDVO)“ 
vom 06.07.2011.
Dabei wurden folgende Amtshandlungen vor-
genommen:
- Grenzwiederherstellung von Flurstücksgren-

zen auf der Grundlage des § 16 SächsVermKatG 
i. V. m. § 15 SächsVermKatGDVO

- Behebung von Abmarkungsmängeln auf der 
Grundlage des § 17 Sächs-VermKatG in Verbin-
dung mit § 16, Absatz 6 SächsVermKatGDVO

- Absehen von Abmarkungen der Grenzmarken 
auf der Grundlage des § 17 SächsVermKatG 
in Verbindung mit § 16, Absatz 3 SächsVerm-
KatGDVO

Die Ergebnisse der Katastervermessung liegen ab 
dem 03.02.2020 bis zum 03.03.2020 in der Stadt 

Leipzig, Amt für Geoinformation und Bodenord-
nung, Abteilung Liegenschaftskataster, Stadthaus 
Zi. 429, Burgplatz 1, 04109 Leipzig, während der 
Dienstzeit 9.00-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr 
sowie nach telefonischer Vereinbarung unter 
1 23 50 34 zur Einsichtnahme bereit. 
Gemäß § 17 Absatz 1 SächsVermKatGDVO gelten 
die Ergebnisse der Grenzbestimmung und Abmar-
kungen ab dem 10.03.2019 als bekannt gegeben.
Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen die offengeleg-
ten Ergebnisse der Grenzbestimmungen und Ab-
markungen können die betroffenen Eigentümer 
und Erbbauberechtigte innerhalb eines Monats 
nach dem Wirksamwerden der Bekanntgabe 
Widerspruch einlegen. Der Widerspruch ist 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der erlassen-
den  Öffentl. bestellten Vermessungsingenieurin, 
Dipl.-Ing. Manja Gradtke-Hanzsch, 01744 Dippol-
diswalde, Dr.- Friedrichs- Straße 13, einzulegen.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb der Monatsfrist beim Staatsbe-
trieb Geobasisinformation und Vermessung Sach-
sen, Olbrichtplatz 3 in 01099 Dresden, eingeht. ■ 
Dippoldiswalde, 20.01.2020

gez. Dipl.Ing. Manja Gradtke-Hanzsch
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Offenlegung Ergebnisse der Grenzbestimmungen und Abmarkungen gemäß §17 der Durchführungs-
verordnung zum Sächsischen Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatGDVO) vom 06.07.2011

Nr. Stadt Leipzig Gemarkung Flurstücke

1 Baugrunderkundung Hirschfeld 145/22, 168

2 Baugrunderkundung Kleinpösna 193/8

3 Baugrunderkundung Paunsdorf 899/5, 935/16

4 Baugrunderkundung Sommerfeld 120/30, 197/4, 200/6

schriftlich oder zur Niederschrift beim 
 Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV), 
 Stauffenbergallee 24, 
 01099 Dresden eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch schriftlich oder zur 
Niederschrift bei dem:
• LASuV, Niederlassung Bautzen, Käthe-

Kollwitz-Straße 19, 02625 Bautzen,
• LASuV, Niederlassung Zschopau, Sitz 

Chemnitz, Hans-Link-Straße 4, 09131 
Chemnitz,

• LASuV, Niederlassung Meißen, Heinrich-
Heine-Str. 23 c, 01662 Meißen,

• LASuV, Niederlassung Leipzig, Maximilia-
nallee 3, 04129 Leipzig,

• LASuV, Niederlassung Plauen, Weststraße 
73, 08523 Plauen 

eingelegt werden. ■
Schön

Abteilungsleiterin Planung und Straßenbau
Landesamt für Straßenbau und Verkehr
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 Termine

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung in 
der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig als untere Bauaufsichtsbe-
hörde hat mit Bescheid vom 13.01.2020 die 
Baugenehmigung mit dem Aktenzeichen:
63-2019-008956-VV-63.30-JBO im Genehmi-
gungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauord-
nung (Vereinfachtes Verfahren) erteilt:
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Nutzungsänderung einer Werkstatt in zwei 
Wohneinheiten (Hinterhaus), Junghanßstra-
ße 12“; Gemarkung: Leutzsch, Flurstück: 31 

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung in 
der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht: 
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig als untere Bauaufsichtsbe-
hörde hat mit Bescheid vom 06.12.2019 die 
Baugenehmigung mit dem Aktenzeichen: 
63-2018-002551-SB-63.20-MBÖ im Genehmi-
gungsverfahren nach § 64 Sächsische Bauord-
nung (Sonderbau)
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Umbau Geschäftshaus zu Mietflächen 
<400m², Einbau eines Aufzuges und Ge-
staltung des Hofraumes – 1. Bauabschnitt 
(Bauteil B), Friedrich-Ebert-Straße 72, 74, 

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung in 
der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht: 
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig als untere Bauaufsichtsbe-
hörde hat mit Bescheid vom 28.11.2019 die 
Baugenehmigung mit dem Aktenzeichen: 
63-2019-009916-VV-63.20-MBÖ im Genehmi-
gungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauord-
nung (Vereinfachtes Verfahren)
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Vorderhaus – Umbau Dachgeschoss mit 
Errichtung von Gauben und zwei Dachter-
rassen, Marschnerstraße 5“, Gemarkung: 
Leipzig, Flurstück: 2876/3 mit Nebenbe-
stimmungen (Bedingungen und Auflagen) 
erteilt.

2. Bestandteil der Genehmigung sind die in der 
Baugenehmigung aufgeführten und mit der 
Genehmigung ausgefertigten Bauvorlagen.

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt 

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung in 
der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig als untere Bauaufsichtsbe-
hörde hat mit Bescheid vom 13.01.2020 die 
Baugenehmigung mit dem Aktenzeichen:  
63-2020-008592-VV-63.30-JOB im Genehmi-
gungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauord-
nung (Vereinfachtes Verfahren) 
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Er-

richtung Mehrfamilienhaus und Stellplätze 
im Hof , Erich-Köhn-Straße 54“, Gemarkung: 

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 Abs. 3  
der Sächsischen Bauordnung über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben „Nutzungsänderung  
einer Werkstatt in zwei Wohneinheiten (Hinterhaus),  

Junghanßstraße 12“, Leipzig,  
Gemarkung: Leutzsch, Flurstück: 31

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 Abs. 3  
der Sächsischen Bauordnung über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben „Umbau Geschäftshaus zu 
Mietflächen <400m², Einbau eines Aufzuges und Gestaltung des 

Hofraumes – 1. Bauabschnitt (Bauteil B),  
Friedrich-Ebert-Straße 72, 74, 76, 78“,  

Leipzig. Gemarkung: Leipzig, Flurstück: 2121/g, 2121/k

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 Abs. 3  
der Sächsischen Bauordnung über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben „Vorderhaus – Umbau 
Dachgeschoss mit Errichtung von Gauben  

und zwei Dachterrassen, Marschnerstraße 5“,  
Leipzig, Gemarkung: Leipzig, Flurstück: 2876/3

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 Abs. 3  
der Sächsischen Bauordnung über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben „Errichtung  
Mehrfamilienhaus und Stellplätze im Hof  

Erich-Köhn-Straße 54“, Gemarkung: Lindenau, Flurstück: 550

wird mit Nebenbestimmungen (Bedingun-
gen und Auflagen) erteilt.

2. Bestandteil der Genehmigung sind die in der 
Baugenehmigung aufgeführten und mit der 
Genehmigung ausgefertigten Bauvorlagen.

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, SG 
Nordwest; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leip-
zig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweis:
Die Zustellung der Baugenehmigung an die 
Eigentümer benachbarter Grundstücke gemäß 
§ 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird aufgrund der 
großen Anzahl von Nachbarn, denen die
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung der 
Baugenehmigung an die Nachbarn gilt mit 
dem Tag dieser Bekanntmachung als bewirkt. 
Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt 
auch gegenüber den Nachbarn.
Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können betroffene Nachbarn 
im Amt für Bauordnung und Denkmalpflege, 
Prager Straße 118-122 während der Öffnungs-
zeiten einsehen. 
Um eine telefonische Anmeldung beim zu-
ständigen Sachbearbeiter, Herrn Bollrich, Tel. 
1 23 52 40 wird gebeten.  
(Öffnungszeiten: Dienstag 9.00-12.00 Uhr und 
13.00-18.00 Uhr, Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, 
Montag, Mittwoch, Freitag nach Vereinba-
rung). ■

76, 78“, Gemarkung: Leipzig, Flurstück: 
2121/g, 2121/k mit Nebenbestimmungen 
(Bedingungen und Auflagen) erteilt.

2. Bestandteil der Genehmigung sind die in der 
Baugenehmigung aufgeführten und mit der 
Genehmigung ausgefertigten Bauvorlagen.

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für Bau-
ordnung und Denkmalpflege, Abt. Zentrum/
Sonderbauten, SG Zentrum; Martin-Luther-
Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheranschrift: Pra-
ger Straße 118-122, 04317 Leipzig) Widerspruch 
eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweis:
Die Zustellung der Baugenehmigung an die 
Eigentümer benachbarter Grundstücke gemäß 
§ 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird aufgrund 
der großen Anzahl von Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung der 
Baugenehmigung an die Nachbarn gilt mit 
dem Tag dieser Bekanntmachung als bewirkt. 
Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt 
auch gegenüber den Nachbarn.
Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können betroffene Nachbarn 
im Amt für Bauordnung und Denkmalpflege, 
Prager Straße 118-122 während der Öffnungs-
zeiten einsehen. 
Um eine telefonische Anmeldung bei der zu-
ständigen Sachbearbeiterin, Frau Bögner, Tel. 
1 23 51 40 wird gebeten. 
(Öffnungszeiten: Dienstag 9.00-12.00 Uhr und 
13.00-18.00 Uhr, Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, 
Montag, Mittwoch, Freitag nach Vereinba-
rung). ■

für Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. 
Zentrum/Sonderbauten, SG Zentrum; Martin-
Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheran-
schrift: Prager Straße 118-122, 04317 Leipzig) 
Widerspruch eingelegt werden.
Hinweis:
Die Zustellung der Baugenehmigung an die 
Eigentümer benachbarter Grundstücke gemäß 
§ 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird aufgrund 
der großen Anzahl von Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung der 
Baugenehmigung an die Nachbarn gilt mit dem 
Tag dieser Bekanntmachung als bewirkt. Die 
oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt 
auch gegenüber den Nachbarn.
Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bau-
ordnung und Denkmalpflege, Prager Straße 
118-122 (Technisches Bürgerbüro) während 
der Sprechzeiten (Di. 9.00-18.00 Uhr und Do. 
9.00-13.00 Uhr eingesehen werden.
Außerhalb der Sprechzeiten mit Voranmeldung 
bei der zuständigen Bearbeiterin, Frau Bögner, 
Tel. 1 23 51 40. ■

Lindenau, Flurstück: 550 mit Nebenbestim-
mungen (Bedingungen und Auflagen) erteilt.

2. Bestandteil der Genehmigung sind die in der 
Baugenehmigung aufgeführten und mit der 
Genehmigung ausgefertigten Bauvorlagen.

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. West, SG 
Nordwest; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leip-
zig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweis:
Die Zustellung der Baugenehmigung an die 
Eigentümer benachbarter Grundstücke gemäß 
§ 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird aufgrund 
der großen Anzahl von Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung der 
Baugenehmigung an die Nachbarn gilt mit 
dem Tag dieser Bekanntmachung als bewirkt. 
Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt 
auch gegenüber den Nachbarn.
Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können betroffene Nachbarn 
im Amt für Bauordnung und Denkmalpflege, 
Prager Straße 118-122 während der Öffnungszei-
ten einsehen.
Um eine telefonische Anmeldung bei der zu-
ständigen Sachbearbeiterin, Frau Obuch, Tel. 
1 23 51 28 wird gebeten.  
(Öffnungszeiten: Dienstag 9.00-12.00 Uhr und 
13.00-18.00 Uhr, Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, 
Montag, Mittwoch, Freitag nach Vereinba-
rung). ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzen-
den Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Satzungen, Verordnungen, 
Regelungen der Stadt Leipzig

Leipziger Amtsblatt online lesen 
unter:
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Stadtbezirks Alt-West
05.02., 17.30 Uhr, Rathaus Leutzsch
 - Bestätigung der Sanierung des Jugend- und 

Freizeitzentrums („Hexenhaus“) der Nachbar-
schaftsschule – VII-00532

 - Bau- und Finanzierungsbeschluss Bushaltestellen 
Georg-Schwarz-Straße/Merseburger Straße in der 
Merseburger Straße - VII-00598

 - Verlängerung der Durchführungszeiträume der 
städtebaul. Sanierungsmaßnahmen – VII-00277

 - 12. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schul-
baumaßnahmen – VII-00560

 - Information über aktuelle Schülerzahlen an 
Grundschulen und Anmeldungen an Horten 
in Trägerschaft der Stadt Leipzig im Schuljahr 
2019/20 – VII-00670

 - Liebesinsel Leutzsch in städt. Hand belassen –  
VII-00280

 - 157. Grundschule: Anliegen des Elternrates
 - Musikalische Komödie: Einordnung Reisebusse 
 - Bushaltestellen S-Bahnhof Plagwitz in der Karl-

Heine-Straße einschließlich Verknüpfung mit dem 
Vorplatz Bahnhof Plagwitz 

Stadtbezirksbeirat Süd
05.02., 18.00 Uhr, Immanuel-Kant-Gymnasium
 - Aktuelle Situation in der Apollonia-von-Wiede-

bach-Schule
 - Aktueller Planungsstand „Neubau Quartier 

Bayrischer Bahnhof“
 - Baumaßnahme Bornaische Straße
 - 12. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schul-

baumaßnahmen – VII-00560
 - Information über aktuelle Schülerzahlen an 

Grundschulen und Anmeldungen an Horten 
in Trägerschaft der Stadt Leipzig im Schuljahr 
2019/20 – VII-00670

 - Bau- und Finanzierungsbeschluss: Instandsetzung 
der Brücke im Zuge der B 2 über die Koburger 
Straße (Teilbauwerk 2) – VII-00497

 - Lichtmasterplan für den öffentlichen Raum der 
Stadt Leipzig – VI-6606

 - Verlängerung der Durchführungszeiträume der 
städtebaul. Sanierungsmaßnahmen – VII-00277

 - Jugend in der lokalen Demokratie stärken – 
VI-08201

Stadtbezirksbeirat Nordost
05.02., 17.30 Uhr, Rathaus Schönefeld, Raum 100
 - 12. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schul-

baumaßnahmen – VII-00560
 - Information über aktuelle Schülerzahlen an 

Grundschulen und Anmeldungen an Horten 
in Trägerschaft der Stadt Leipzig im Schuljahr 
2019/20 – VII-00670

Stadtbezirksbeirat Nordwest
06.02., 18.00 Uhr, Stadtteilzentrum „Anker“
 - 12. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schul-

baumaßnahmen – VII-00560
 - Information über aktuelle Schülerzahlen an 

Grundschulen und Anmeldungen an Horten 
in Trägerschaft der Stadt Leipzig im Schuljahr 
2019/20 – VII-00670

Stadtbezirksbeirat Nord
06.02., 17.30 Uhr, Gohlis-Center, Zi. 340
 - Verlängerung der Durchführungszeiträume der 

städtebaul. Sanierungsmaßnahmen – VII-00277
 - 12. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schul-

baumaßnahmen – VII-00560
 - Information über aktuelle Schülerzahlen an 

Grundschulen und Anmeldungen an Horten 
in Trägerschaft der Stadt Leipzig im Schuljahr 
2019/20 – VII-00670

 - Jugend in der lokalen Demokratie stärken – 
VI-08201

Stadtbezirksbeirat West
10.02., 18.00 Uhr, Freizeittreff „Völkerfreundschaft
 - Aktuelle Situation Heizhaus/Urban Souls
 - 12. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schul-

baumaßnahmen – VII-00560
 - Information über aktuelle Schülerzahlen an 

Grundschulen und Anmeldungen an Horten 
in Trägerschaft der Stadt Leipzig im Schuljahr 
2019/20 – VII-00670

 - Terminabsprache Waldbegehung mit Stadtförster
 - Anfrage Vorstellung der Bildungsinitiative 

„Leipziger Modell“ und Leipziger-Modellschule 
in Grünau-Mitte

Stadtbezirksbeirat Südost
11.02., 18.30 Uhr, Franz-Mehring-Schule
 - Verlängerung der Durchführungszeiträume der 

städtebaul. Sanierungsmaßnahmen – VII-00277
 - 12. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schul-

baumaßnahmen – VII-00560
 - Information über aktuelle Schülerzahlen an 

Grundschulen und Anmeldungen an Horten 
in Trägerschaft der Stadt Leipzig im Schuljahr 
2019/20 – VII-00670

Stadtbezirksbeirat Ost
12.02., 18.00 Uhr, IC-E Informationszentrum
 - Verlängerung der Durchführungszeiträume der 

städtebaul. Sanierungsmaßnahmen – VII-00277
 - 12. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schul-

baumaßnahmen – VII-00560
 - Information über aktuelle Schülerzahlen an 

Grundschulen und Anmeldungen an Horten 
in Trägerschaft der Stadt Leipzig im Schuljahr 
2019/20 – VII-00670

 - Jugend in der lokalen Demokratie stärken - VI-
08201

Stadtbezirksbeirat Mitte
13.02., 18.00 Uhr, Stadtbüro, Burgplatz 1
 - Umstufung in Verbindung mit Teileinziehung 

§§ 7, 8 SächsStrG (Teilbereich Floßplatz) – VII-
00168

 - Verbesserung der Aufenthaltsqualität auf dem 
Brühl – VI-08008

 - Lichtmasterplan für den öffentlichen Raum der 
Stadt Leipzig – VI-6606

 - Verlängerung der Durchführungszeiträume der 
städtebaul. Sanierungsmaßnahmen – VII-00277

 - 12. Sachstandsbericht zur Umsetzung der Schul-
baumaßnahmen – VII-00560

 - Planungsbeschluss Max-Planck-Straße 1-3 – Um-
nutzung zur Grundschule – VII-00675

 - Information über aktuelle Schülerzahlen an 
Grundschulen und Anmeldungen an Horten 
in Trägerschaft der Stadt Leipzig im Schuljahr 
2019/20 – VII-00670

 - Kita Gustav-Mahler-Straße 21 – Räume im 
Dachgeschoss nutzbar machen – VI-08133 dazu 
Verwaltungsstandpunkt

 - Liviaplatz zur Modellprojektzone erklären – VI-
HP-07453 – dazu Verwaltungsstandpunkt

 - Aufwertung des Bayerischen Platzes – VI-00443 
– dazu Verwaltungsstandpunkt

 - Beleuchtung Friedenspark – VII-00506 – dazu 
Verwaltungsstandpunkt ■

Sitzungen der  
Stadtbezirksbeiräte

13.02., 16.00 Uhr, Neues Rathaus, Raum 260
Martin-Luther-Ring 4-6
- Beratung zum Protokoll der 55. Sitzung 
- Erörterung der Ergebnisse verschiedener 

Themen der letzten Legislaturperiode
- Diskussion über eine Änderung der Ge-

schäftsord 
- Aktueller Stand der Fortführung des Pro-

jektes zur Untersuchung der Population 
freilebender Katzen in der Stadt Leipzig

- Vorlage VII- A 00654 „Hundesteuer abschaf-
fen“ – Vorberatung

- Vorlage VIII- A 00541 „Katzensteuer jetzt“
- Diskussion zur personellen Erweiterung des 

Beirates für Tierschutz
- Planung künftiger Themen ■

Zur ordnungsgemäßen Absicherung der 
Oberbürgermeisterwahl am Sonntag,  
2. Februar, sind am Dittrichring und in der Gro-
ßen Fleischergasse verkehrsorganisatorische 
Maßnahmen notwendig. Von 18.00 bis 22.00 
Uhr werden der Obere Dittrichring zwischen 
Thomaskirchhof und Barfußgäßchen sowie die 
Große Fleischergasse zwischen Barfußgäßchen 
und Parkplatz Große Fleischergasse für den 
Verkehr gesperrt. 
Für den Oberen Dittrichring und die Große 
Fleischergasse besteht zudem am Sonntag 
ganztägig absolutes Haltverbot. Die Zufahrt 
zum Parkplatz Große Fleischergasse bleibt 
möglich. ■

57. Sitzung des  
Beirates für Tierschutz Verkehrseinschränkungen 

rund um die OBM-Wahl
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Die Stadt Leipzig, vertreten durch den Bürger-
meister und Beigeordneten für Umwelt, Ordnung, 
Sport, Herrn Rosenthal, erlässt gemäß §§ 32 Abs. 
1, 37, 39 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 3 des 
Polizeibehördengesetzes des Freistaates Sachsen 
(SächsPBG) in der Fassung vom 11.05.2019 (Sächs-
GVBl. S. 358, 389) folgende Polizeiordnung:
ERSTER ABSCHNITT
Allgemeine Regelungen

§ 1  
Geltungsbereich und  

Begriffsbestimmungen
(1) Die Polizeiverordnung gilt im gesamten Gebiet 

der Stadt Leipzig.
(2) Öffentliche Straßen sind diejenigen Straßen, 

Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr 
gewidmet sind oder auf denen ein tatsächlicher 
öffentlicher Verkehr stattfindet. Auf § 2 (2) des 
Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen wird 
verwiesen.

(3) Öffentliche Grün- und Erholungsanlagen sind 
allgemein zugängliche, insbesondere gärtne-
risch gestaltete Anlagen, die der Erholung der 
Bevölkerung oder der Gestaltung des Orts- 
und Landschaftsbildes dienen. Dazu gehören 
auch Verkehrsgrünanlagen und allgemein 
zugängliche Kinderspielplätze sowie Park- und 
Sportanlagen.

(4) Gewässer sind allgemein zugängliche fließende 
und stehende Gewässer.

ZWEITER ABSCHNITT
Verhalten auf öffentlichen Straßen, Wegen und 
Plätzen, in öffentlichen Grün- und Erholungsan-
lagen sowie Gewässern

§ 2  
Nutzung öffentlicher Straßen, Wege 
und Plätze, öffentlicher Grün- und 
Erholungsanlagen sowie Gewässer

(1) Der Eigentümer und/oder Verfügungsberech-
tigte hat dafür Sorge zu tragen, dass durch 
Hecken oder ähnliche Pflanzungen nicht die 
Nutzung der Gehwege und Fahrbahnen beein-
trächtigt wird und dass im Bereich der Sicht-
dreiecke bei einmündenden Straßen nur solche 
Pflanzungen erfolgen, die eine Wuchshöhe von 
80 cm nicht überschreiten bzw. vorhandene 
Pflanzungen auf dieser Wuchshöhe gehalten 
werden.

(2) Auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 
oder in öffentlichen Grün- und Erholungsan-
lagen ist es untersagt, zu nächtigen oder zu 
lagern.

(3) In öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen 
sowie an, in und auf öffentlichen Gewässern 
sind alle Handlungen unzulässig, welche die 
Erholungsfunktion erheblich beeinträchtigen 
können bzw. bei denen schädliche Auswirkun-
gen auf die Anlagen und/oder deren Nutzer 
zu erwarten sind.

(4) Rasenflächen in öffentlichen Grün- und Erho-
lungsanlagen dürfen insbesondere zum Liegen 
oder Spielen benutzt werden, es sei denn, das 
Betreten der Fläche ist untersagt.

(5) Das Betreten oder Benutzen der Eisflächen 
ist auf allen öffentlichen Gewässern der Stadt 
Leipzig nur zulässig, wenn sie durch die Kreis-
polizeibehörde freigegeben wurden.

§ 3 
Ansprechverbot zur Anbahnung 

der Prostitution
In Wohn- und Mischgebieten, insbesondere in der 
näheren Umgebung von Schulen sowie Kinder- 
und Jugendeinrichtungen, ist es auf öffentlichen 
Straßen, Wegen und Plätzen sowie in öffentlichen 
Grün- und Erholungsanlagen untersagt, zu Per-
sonen Kontakt aufzunehmen, um sexuelle Hand-
lungen gegen Entgelt zu vereinbaren.

§ 4 
Verhaltensweisen mit öffentlichen 

Beeinträchtigungen
(1) Auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 

sowie in öffentlichen Grün- und Erholungs-
anlagen ist es untersagt, aggressiv zu betteln. 
Aggressives Betteln liegt bei einer intensiven 
Konfrontation mit einem Bittsteller vor, obwohl 
der Passant seine mangelnde Spendenbereit-
schaft signalisiert hat. Eine solche intensive 
Konfrontation liegt beispielsweise vor, wenn 
der Bettler dem Passanten den Weg zu verstel-
len versucht, ihn durch Zupfen oder Festhalten 
an der Kleidung körperlich berührt bzw. ihn 
beschimpft oder wiederholt nachfragt und 
dabei zusätzlich durch Nebenhergehen den 
Passanten begleitet und bedrängt bzw. ihn 
durch Mitführen eines Hundes unter Druck 
setzt. Das Betteln durch Kinder und durch 
Erwachsene in Begleitung von Kindern ist 
untersagt.

(2) Auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 
sowie in öffentlichen Grün- und Erholungsan-
lagen ist es untersagt, durch ein, insbesondere 
infolge von Alkohol- oder anderen Rauschmit-
telkonsum hervorgerufenes, aggressives oder 
aufdringliches Verhalten andere zu belästigen, 
an der Nutzung entsprechend dem Gemein-
gebrauch zu hindern oder von der Nutzung 
abzuhalten.

(3) Das Verunreinigen von Gewässern, Spring-
brunnen sowie Wasserspielen und -becken ist 
untersagt.

(4) Es ist untersagt, auf öffentlichen Straßen, Wegen 
und Plätzen sowie in öffentlichen Grün- und 
Erholungsanlagen die Notdurft zu verrichten.

(5) An Einrichtungen oder Gewerbebetrieben, 
die Speisen und/oder Getränke zum Verzehr 
an Ort und Stelle oder zum unmittelbaren 
Verzehr im Weitergehen in den öffentlichen 
Verkehrsraum abgeben, haben die Betreiber 
transportable Abfallbehälter und – wenn eine 
längere Verweildauer zum Verzehr an Ort und 
Stelle ermöglicht wird – zusätzlich feuerfeste 
Aschebehälter in angemessener Größe aufzu-
stellen und rechtzeitig zu entleeren. Die Behält-
nisse sind so aufzustellen, dass Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt 
werden; sie sind nach Ende der Geschäftszeit 
zu entfernen. Abfälle, die im Umkreis von 50 m 
um die Einrichtung anfallen und dieser zuzu-
ordnen sind, sind unverzüglich zu entfernen 
oder deren Beseitigung ist zu veranlassen.

(6) An Einrichtungen und Gewerbebetrieben, 
die unter die Bestimmungen des Sächsischen 
Nichtraucherschutzgesetzes fallen, haben die 
Betreiber transportable feuerfeste Aschebe-

hälter aufzustellen und diese rechtzeitig zu 
entleeren. Sie sind nach Ende der Geschäftszeit 
zu entfernen. Die Sicherheit und Leichtigkeit 
des Verkehrs darf nicht beeinträchtigt werden.

§ 5
Sport und Sportspiele

(1) Sportliche Betätigungen dürfen nur in einer die 
Allgemeinheit oder Dritte nicht gefährdenden 
oder belästigenden Weise ausgeübt werden.

(2) Mit einer Lärmbelästigung verbundene Sport-
spiele außerhalb von Sportanlagen dürfen nur 
in der Zeit von 07.00 bis 22.00 Uhr betrieben 
werden. Die Kreispolizeibehörde kann bei Vor-
liegen eines öffentlichen Interesses Ausnahmen 
zulassen.

§ 6 
Verunreinigungen durch 

Wildplakatierungen und Graffiti
(1) Es ist verboten, öffentliche Straßen, Wege 

und Plätze (einschl. unterirdischer Anlagen), 
öffentliche Grün- und Erholungsanlagen 
sowie die auf, an und in diesen befindlichen 
Einrichtungen, Bäume und Pflanzen sowie 
von Bahnanlagen aus sichtbare Gebäude und 
sonstige bauliche Anlagen unbefugt 
1.  zu bemalen, zu besprühen, zu beschriften 

oder zu beschmieren, sofern damit nicht 
bereits ein Straftatbestand erfüllt ist;

2. mit Plakaten, Anschlägen, Aufklebern, 
Werbemitteln oder sonstigen Beschriftun-
gen zu bekleben oder sonst zu versehen 
oder die Vornahme solcher Handlungen 
durch andere Personen zu veranlassen. Die 
Kreispolizeibehörde kann den Verursacher 
bzw. den Veranlasser solcher unbefugten 
Handlungen zur Beseitigung auf eigene 
Kosten verpflichten.

(2) Dieses Verbot gilt nicht für das Beschriften, 
Bemalen und Besprühen von speziell dafür 
zugelassenen Flächen bzw. das Plakatieren 
auf dafür vorgesehenen Plakatträgern (z. B. 
Plakatsäulen, Werbe- bzw. Anschlagtafeln). Es 
gilt ferner nicht für Ankündigungen, Anprei-
sungen und Hinweise auf Gewerbe oder Beruf, 
sofern diese an zulässigen Orten und auf dafür 
zulässigen Flächen angebracht werden. Weitere 
Ausnahmen von dem in Abs. 1 geregelten 
Verbot kann die Kreispolizeibehörde zulassen. 
Dabei dürfen öffentliche Belange nicht entge-
genstehen; insbesondere ist zu gewährleisten, 
dass das Orts- und Straßenbild nicht beein-
trächtigt bzw. die Sicherheit und Leichtigkeit 
des Straßenverkehrs nicht gefährdet wird.

(3) Die Vorschriften der Sächsischen Bauordnung, 
der Straßenverkehrsordnung, des Straßengeset-
zes für den Freistaat Sachsen, des Sächsischen 
Denkmalsschutzgesetzes, des Sächsischen 
Naturschutzgesetzes und der §§ 303, 304 des 
Strafgesetzbuches sowie die Rechte Privater an 
ihrem Eigentum bleiben von dieser Regelung 
unberührt.

§ 7
Wohnmobile und Zelte

Wohnmobile, Wohnanhänger und Zelte dürfen 
außerhalb baurechtlich genehmigter Camping-
plätze zu Wohn- und Übernachtungszwecken 
nicht abgestellt werden, ausgenommen Wohn-
mobile zum einmaligen Übernachten, sofern 
keine schädigende Wirkung für die in § 1 dieser 
Verordnung genannten Flächen und Anlagen 
damit verbunden ist und ein öffentliches Interesse 
nicht entgegensteht.

§ 8 
Straßenmusik

(1) Durch Veranstaltung von Straßenmusik darf 
keine Belästigung für Anlieger bzw. Pas-
santen erfolgen. Ferner dürfen insbesondere 
Gottesdienste in Kirchen, der Unterricht an 
Schulen sowie die Ruhe in Krankenhäusern, 
Seniorenheimen und anderen schutzwürdigen 
Einrichtungen nicht gestört werden.

(2) Für Musikinstrumente, die nachweisbar 
bauartbedingt einen Verstärker benötigen, ist 
der Einsatz von Verstärkeranlagen bei Ver-
anstaltungen von Straßenmusik bis zu einer 
maximalen Leistung von 20 Watt zulässig. Die 
für das jeweilige Gebiet maximal zulässigen 
Lärmpegelwerte sind einzuhalten.

(3) Eine Darbietung an einem Ort darf 30 Minuten 
nicht überschreiten. Nach jeder Darbietung 
ist der Standort um mindestens 200 Meter zu 
verlegen.

(4) Die Darbietung von Straßenmusik ist täglich 
nur in der Zeit von 10.00 bis 13.00 Uhr und von 
15.00 bis 22.00 Uhr gestattet.

(5) Am Karfreitag, am Buß- und Bettag, am 
Volkstrauertag und am Totensonntag ist die 
Veranstaltung von Straßenmusik verboten.

§ 8 a 
Durchführung von Veranstaltungen

(1) Wer eine öffentliche Vergnügung veranstalten will, 
sollte diese zur Vermeidung einer möglichen Ge-
fährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
der Versammlungs- und Veranstaltungsbehörde 
des Ordnungsamtes als Kreispolizeibehörde 
unter Angabe der Art, des Ortes und der Zeit der 
Veranstaltung sowie der Zahl der zuzulassen-
den Besucher spätestens zwei Wochen vorher 
unter Verwendung des unter www.leipzig.de 
eingestellten Formulars „Veranstaltungsanzeige“ 
schriftlich anzeigen, wenn mehr als 200 Besucher 
erwartet werden. Für regelmäßig wiederkehrende, 
gleichartige öffentliche Vergnügungen genügt eine 
einmalige Anzeige.

(2) Der vorstehende Absatz ist nicht anzuwen-
den, soweit bundesrechtliche oder besondere 
landesrechtliche oder kommunalrechtliche 
Vorschriften bestehen. 

§ 9 
Lagerfeuer und Grillen

(1) Das Abbrennen und Unterhalten von Lager-
feuern ist ab einer Waldbrandgefahrenstufe 4 
und höher verboten.

(2) Das Abbrennen offener Feuer und das Grillen 
ist nur unter Verwendung von handelsübli-
chen Geräten und Brennstoffen und nur dann 
gestattet, wenn erhebliche Belästigungen 
Dritter ausgeschlossen sind und keine Abfälle 
verbrannt werden. Ausgewiesene Lagerfeuer 
und Grillplätze werden durch die Stadt Leipzig 
ortsüblich öffentlich bekannt gemacht.

DRITTER ABSCHNITT
Lärmbelästigungen und umweltschädliches 
Verhalten

§ 10 
Haus- und Gartenarbeiten

(1) Außerhalb folgender Zeiten dürfen motor-
betriebene Garten- bzw. Bodenbearbeitungs-
geräte nicht benutzt und lärmerzeugende 
Haus- bzw. Gartenarbeiten nicht durchgeführt 
werden: werktags (Montag bis Samstag) von 
07.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 20.00 Uhr. 
Darüber hinaus dürfen werktags (Montag bis 
Samstag) in der Zeit von 07.00 bis 09.00 Uhr, 
13.00 bis 15.00 Uhr und 17.00 bis 20.00 Uhr 
auch Freischneider, Grastrimmer, Graskanten-
schneider, Laubbläser und Laubsammler nicht 
benutzt werden.

(2) Die Vorschriften der 32. BImSchV und die spe-
ziellen Regelungen für gewerbliche Tätigkeiten 
bleiben unberührt. 

§ 11 
Wertstoffsammelbehälter

(1) Wertstoffsammelbehälter, durch deren Be-
nutzung Lärm verursacht wird, dürfen nur 
werktags (Montag bis Samstag) in der Zeit 
von 07.00 bis 13.00 Uhr und 15.00 bis 20.00 Uhr 
benutzt werden.

(2) Auf den Sammelbehältern sind die zulässigen 
Einwurfzeiten bzw. die Verbotszeiten schrift-
lich anzubringen.

§ 12 
Außenbeschallung

(1) Tonwiedergabe- und Tonübertragungsgeräte, 
Musikinstrumente, Megaphone und andere 
mechanische oder elektroakustische Geräte mit 
Lauterzeugung dürfen nur so benutzt werden, 
dass andere nicht unzumutbar belästigt wer-
den. Das gilt nicht bei
1.  Umzügen und Kundgebungen,
2.  Märkten und Messen im Freien,
3.  Veranstaltungen, die einem herkömmlichen 

Brauch entsprechen,
4. amtlichen und amtlich genehmigten Durch-

sagen.
(2) Die Nutzung der in Absatz 1 bezeichneten An-

lagen – mit Ausnahme von Musikinstrumenten 
ohne Verstärkeranlage – zur Außenbeschal-
lung, insbesondere an Gaststätten, Freisitzen, 
Diskotheken und Handelseinrichtungen ist 
nicht gestattet. Unter Außenbeschallung wird 
in diesem Zusammenhang das Installieren 
von Lauterzeugungsquellen in oder an Ge-
bäuden bzw. auf Freiflächen mit dem Ziel, der 
Beschallung eines außerhalb von Gebäuden 
befindlichen Bereiches verstanden. 

(3) Die Kreispolizeibehörde kann auf Antrag, 
im Rahmen bundes- und landesrechtlicher 
Regelungen, bei Vorliegen eines besonderen 
Anlasses und für elektronisch verstärkte Musik, 
soweit diese live dargeboten wird, befristet 
Ausnahmegenehmigungen – gegebenenfalls 
unter Auflagen – erteilen.

§ 13 
Böller- und Salutschießen

(1) Wer außerhalb von Schießstätten mit einem 
Böller schießen will, bedarf ungeachtet einer 
sich aus dem Waffengesetz ergebenden Berech-
tigung der schriftlichen Erlaubnis der Kreispo-
lizeibehörde; ebenfalls erlaubnispflichtig ist das 
Salutschießen mit Schwarzpulver.

(2) Die Erteilung einer Erlaubnis zum Böllern und 
Salutschießen ist zwei Wochen vorher unter 
Angabe von Ort, Tag, Zeit, und Anlass sowie 
des Verantwortlichen schriftlich zu beantragen.

§ 14 
Feuerwerke der Kategorie IV

(1) Im Allgemeinen ist für Feuerwerke der Ka-
tegorie IV die späteste Abbrandzeit für die 
Monate September bis April 22.00 Uhr und für 
die Monate Mai bis August 23.00 Uhr.

(2) Die Kreispolizeibehörde kann bei Vorliegen 
eines besonderen Anlasses Ausnahmen von 
Absatz 1 zulassen und Auflagen erteilen.

(3) Die Vorschriften des Sprengstoffgesetzes 
(SprengG) und dessen Verordnungen in der 
jeweils gültigen Fassung bleiben unberührt.

VIERTER ABSCHNITT
Hausnummern

§ 15 
Anbringen von Hausnummern

(1) Die Hauseigentümer haben ihre Gebäude mit 
der von der Gemeinde festgesetzten Hausnum-
mer in arabischen Ziffern, gegebenenfalls mit 
Zusatz in lateinischen Buchstaben zu verse-
hen. Die Hausnummer ist unverzüglich nach 
Fertigstellung des Gebäudes oder, sofern dies 
zeitlich der Fertigstellung vorgeht, ab dem Tag 
der Nutzung anzubringen.

(2) Die Hausnummer muss von der Straße aus, in 
die das Haus einnummeriert ist, deutlich lesbar 
sein. Sie soll auch bei Dunkelheit erkennbar sein. 
Die Hausnummer ist an der der zugewandten 
Seite des Gebäudes unmittelbar über oder 
neben dem Gebäudeeingang oder, wenn sich 
der Gebäudeeingang nicht an der Straßenseite 
befindet, an der dem Grundstückszugang 
nächstgelegenen Gebäudeecke anzubringen. 
Bei Gebäuden, die von der Straße zurückliegen, 
kann die Hausnummer am Grundstücksein-
gang angebracht werden.

(3) Die Hauseigentümer haben die Hausnum-
mernschilder instand zu halten, unleserliche 
Hausnummernschilder sind unverzüglich zu 
erneuern. Schilder mit nicht von der Gemein-
de festgesetzten Hausnummern dürfen nicht 
angebracht werden und sind zu entfernen.

(4) Die dem Hauseigentümer nach den Absätzen 
1 bis 3 obliegenden Verpflichtungen treffen in 
gleicher Weise den an dem Gebäudegrund-
stück dinglich Berechtigten, insbesondere den 
Erbbauberechtigten, den Nutznießer und den 
Eigenbesitzer.

(5) Die Kreispolizeibehörde kann im Einzelfall 
anordnen, wo, wie und in welcher Ausführung 
Hausnummern anzubringen oder zu entfernen 
sind, soweit dies im Interesse der öffentlichen 
Ordnung und Sicherheit geboten ist.

FÜNFTER ABSCHNITT
Gefahren und Verunreinigungen durch Tiere

§ 16 
Tierhaltung

(1) Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, 
dass niemand gefährdet oder mehr als nach 
den Umständen unvermeidbar belästigt wird.

(2) Das Halten von Raubtieren, Gift- und Rie-
senschlangen sowie Tieren, die durch ihre 
Körperkräfte, Gifte oder ihr Verhalten Personen 

gefährden können, unterliegt der Erlaubnis-
pflicht der Kreispolizeibehörde. Die Erlaubnis 
kann – auch nachträglich – mit Auflagen ver-
bunden werden.

(3) Hunde müssen auf öffentlichen Straßen, Wegen 
und Plätzen sowie in öffentlichen Grün- und 
Erholungsanlagen, sofern diese nicht als Frei-
laufflächen ausgewiesen sind, zum Schutz 
von Menschen und Tieren stets von einer 
geeigneten Person an der Leine geführt oder 
dürfen nur mit Leine gesichert am Ort belassen 
werden. Von dieser Regelung ausgenommen 
sind Blindenführhunde, Diensthunde im 
polizeilichen Einsatz, Hütehunde während 
der Schafweidehaltung sowie Jagdhunde im 
Einsatz. Ausgewiesene Hundefreilaufflächen 
werden durch die Stadt Leipzig ortsüblich 
öffentlich bekanntgemacht.

(4) Es ist verboten, öffentlich zugängliche Spielplät-
ze mit Hunden zu betreten oder diese dorthin 
laufen zu lassen.

(5) Der Halter oder Führer eines Tieres hat dafür 
zu sorgen, dass dieses seine Notdurft nicht 
auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen 
oder Grünanlagen und Kinderspielplätzen 
verrichtet. Dennoch dort abgelegter Tierkot ist 
unverzüglich zu entfernen. Hierzu ist ein geeig-
netes Hilfsmittel für Aufnahme und Transport 
mitzuführen und auf Verlangen den hierzu be-
fugten Kontrollkräften der Kreispolizeibehörde 
vorzuweisen. Hierzu kann der Betroffene von 
den Kontrollkräften angehalten werden.

§ 17 
Tauben

(1) Es ist verboten, Tauben auf öffentlichen Stra-
ßen, Wegen und Plätzen sowie in öffentlichen 
Grün- und Erholungsanlagen zu füttern.

(2) Taubenzeckenbefall ist der Kreispolizeibehörde 
unverzüglich anzuzeigen. Maßnahmen zur 
Taubenzeckenbekämpfung erfolgen durch die 
Kreispolizeibehörde auf der Grundlage von 
Einzelanordnungen gegenüber den Grund-
stückseigentümern und sonstigen Pflichtigen.

SECHSTER ABSCHNITT
Bekämpfung von Krankheitserreger 
übertragenden Wirbeltieren

§ 18 
Anzeige- und Bekämpfungspflicht

(1) Die Eigentümer von
• bebauten Grundstücken,
• unbebauten sowie landwirtschaftlich oder 

gärtnerisch genutzten Grundstücken inner-
halb der geschlossenen Ortschaft,

• Lager- und Schuttplätzen, Kanalisationen, 
Garten- und Parkanlagen, Ufern, Wassern, 
Dämmen,

• Eisenbahnanlagen innerhalb der geschlos-
senen Ortschaft

 sind verpflichtet, wenn sie Befall mit Krank-
heitserreger übertragenden Wirbeltieren, ins-
besondere Ratten feststellen, unverzüglich der 
Kreispolizeibehörde Anzeige zu erstatten und 
eine Bekämpfung nach der Maßgabe der jeweils 
gültigen Fassung des Infektionsschutzgesetzes 
durchzuführen.

(2) Wer die tatsächliche Gewalt über die in Absatz 
1 genannten Grundstücke in der Öffentlichkeit 
ausübt, ist neben dem Eigentümer für die 
Bekämpfung verantwortlich. Er ist anstelle 
des Eigentümers verantwortlich, wenn er die 
tatsächliche Gewalt gegen den Willen des 
Eigentümers ausübt.

SIEBENTER ABSCHNITT
Schlussbestimmungen

§ 19 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 39 Polizeibehör-
dengesetzes des Freistaates Sachsen (SächsPBG), 
Bekanntmachung vom 11.05.2019 (SächsGVBl. 
S. 358, 389) in der jeweils gültigen Fassung, 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1.  entgegen § 2 (1) als Eigentümer und/oder 

Verfügungsberechtigter es unterlässt, Beein-
trächtigungen durch Hecken oder ähnliche 
Pflanzungen zu beseitigen;

2.  entgegen § 2 (2) auf öffentlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen oder in öffentlichen 
Grün- und Erholungsanlagen nächtigt oder 
lagert;

3. entgegen § 2 (3) Handlungen vornimmt, 
welche die Erholungsfunktion erheblich 
beeinträchtigen bzw. schädliche Auswir-
kungen auf die in § 1 (3) bezeichneten 
Anlagen bzw. Gewässer und/oder deren 
Nutzer haben können;

4.  entgegen § 2 (4) Rasenflächen in öffentli-
chen Grün- und Erholungsanlagen betritt, 
obwohl das Betreten der Fläche untersagt 
ist;

5.  entgegen § 3 Kontakt zu Personen aufnimmt, 
um sexuelle Handlungen gegen Entgelt zu 
vereinbaren;

6.  entgegen § 4 (1) auf öffentlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen oder in öffentlichen 
Grün- und Erholungsanlagen in aggressiver 
Weise oder in Begleitung eines Kindes bettelt 
oder als Erziehungs- oder Personensorgebe-
rechtigter das Betteln eines minderjährigen 
Kindes duldet.

7.  entgegen § 4 (2) auf öffentlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen oder in öffentlichen 
Grün- und Erholungsanlagen durch ein, 
insbesondere durch Alkohol- oder ande-
ren Rauschmittelgenuss, hervorgerufenes 
aggressives oder aufdringliches Verhalten 
andere belästigt oder an der Nutzung ent-
sprechend des Gemeingebrauchs hindert 
oder von der Nutzung abhält;

8.  entgegen § 4 (3) Gewässer, Springbrunnen, 
Wasserspiele oder -becken verunreinigt;

9.  entgegen § 4 (4) auf öffentlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen oder in öffentlichen 
Grün- und Erholungsanlagen seine Not-
durft verrichtet;

10. entgegen § 4 (5) transportable Abfallbehälter 
und/oder feuerfeste Aschebehälter nicht 
oder nicht in angemessener Größe aufstellt 
bzw. rechtzeitig entleert bzw. jeweils nach 
Ende der Geschäftszeit nicht entfernt oder 
Abfälle im Umkreis von 50 m, die seiner 
Einrichtung zuzuordnen sind, nicht unver-
züglich entfernt oder entfernen lässt;

11. entgegen § 4 (6) keine transportablen feu-
erfesten Aschebehälter aufstellt bzw. diese 

jeweils nach Ende der Geschäftszeit nicht 
entfernt oder diese nicht rechtzeitig entleert;

12. entgegen § 5 (1) durch die ausgeübte sport-
liche Betätigung die Allgemeinheit bzw. 
Dritte gefährdet oder belästigt;

13. entgegen § 5 (2) mit Lärmbelästigung 
verbundene Sportspiele außerhalb von 
Sportanlagen außerhalb der zugelassenen 
Zeiten betreibt;

14. entgegen § 6 (1) Flächen bemalt, besprüht, 
beschriftet oder beschmiert, sofern damit 
nicht bereits ein Straftatbestand erfüllt ist;

15. entgegen § 6 (1) Flächen plakatiert bzw. das 
Plakatieren, Bemalen, Besprühen, Beschrif-
ten oder Beschmieren von Flächen durch 
andere veranlasst, sofern damit nicht bereits 
ein Straftatbestand erfüllt ist;

16. entgegen § 7 außerhalb baurechtlich geneh-
migter Campingplätze Wohnmobile bzw. 
Wohnanhänger zu Wohn- und Übernach-
tungszwecken abstellt oder zeltet;

17. entgegen § 8 (1) Anlieger bzw. Passanten 
belästigt oder Verstärkeranlagen entgegen 
§ 8 (2) einsetzt oder die für das jeweilige 
Gebiet maximal zulässigen Lärmpegelwerte 
überschreitet oder außerhalb der in § 8 (4) 
festgelegten Zeiten oder an den in § 8 (5) auf-
geführten Tagen Straßenmusik veranstaltet.

18. entgegen § 9 (1) ein Lagerfeuer trotz Wald-
brandgefahrenstufe 4 oder höher entfacht 
und unterhält.

19. entgegen § 9 (2) für das Abbrennen offener 
Feuer oder das Grillen andere als han-
delsübliche Geräte und/ oder Brennstoffe 
verwendet oder Abfälle verbrennt.

20. entgegen § 10 (1) motorbetriebene Garten- 
bzw. Bodenbearbeitungsgeräte benutzt oder 
lärmerzeugende Haus- bzw. Gartenarbeiten 
durchführt;

21. entgegen § 11 (1) Wertstoffsammelbehälter 
benutzt;

22. entgegen § 11 (2) Wertstoffsammelbehälter 
nicht kennzeichnet;

23. entgegen § 12 (1) durch die Benutzung von 
Tonwiedergabe- oder Tonübertragungsge-
räten, Musikinstrumenten, Megaphonen 
und anderen mechanischen oder elektro-
akustischen Geräten andere unzumutbar 
belästigt;

24. entgegen § 12 (2) Tonwiedergabe- oder Ton-
übertragungsgeräte, Musikinstrumente mit 
Verstärkeranlagen, Megaphone und andere 
mechanische oder elektroakustische Geräte 
mit Lauterzeugung zur Außenbeschallung 
nutzt;

25. entgegen § 13 (1) ohne schriftliche Erlaubnis 
der Kreispolizeibehörde außerhalb von 
Schießstätten mit einem Böller schießt oder 
mit Schwarzpulver Salut schießt;

26. entgegen § 14 die Abbrandzeiten nicht 
beachtet;

27. entgegen § 15 (1) als Hauseigentümer oder 
an einem Gebäudegrundstück dinglich Be-
rechtigter ein Gebäude nicht, nicht rechtzei-
tig oder nicht in der in § 15 (2) bezeichneten 
Weise mit der festgesetzten Hausnummer 
versieht oder entgegen § 15 (3) unleserliche 
Hausnummern nicht unverzüglich erneuert 
oder eine falsche und nicht von der Gemein-
de festgesetzte Hausnummer verwendet.

28. entgegen § 15 (5) einer Anordnung der 
Kreispolizeibehörde nicht nachkommt;

29. entgegen § 16 (1) Tiere hält oder beaufsich-
tigt;

30. entgegen § 16 (2) Raubtiere oder Gift- bzw. 
Riesenschlangen oder Tiere, die durch ihre 
Körperkräfte oder Gifte bzw. ihr Verhalten 
Personen gefährden können, ohne Erlaubnis 
der Kreispolizeibehörde hält bzw. Auflagen 
der Kreispolizeibehörde nicht nachkommt;

31. entgegen § 16 (3) einen Hund auf öffentli-
chen Straßen, Wegen und Plätzen oder in 
öffentlichen Grün- und Erholungsanlagen 
nicht an der Leine führt bzw. den Hund 
nicht durch eine geeignete Person führen 
lässt oder einen Hund unangeleint an einem 
Ort belässt.

32. entgegen § 16 (4) mit einem Hund einen 
öffentlich zugänglichen Spielplatz betritt 
oder einen Hund dorthin laufen lässt;

33. entgegen § 16 (5) als Tierhalter oder -führer 
Verunreinigungen durch Tierkot nicht 
unverzüglich beseitigt;

34. entgegen § 16 (5) als Tierhalter oder -führer 
kein geeignetes Hilfsmittel für Aufnahme 
und Transport von Tierkot mitführt oder 
dieses nicht auf Verlangen vorweist;

35. entgegen § 17 (1) Tauben auf öffentlichen 
Straßen, Wegen und Plätzen oder in öffent-
lichen Grün- und Erholungsanlagen füttert;

36. entgegen § 17 (2) als Grundstückseigen-
tümer oder sonstiger Pflichtiger der An-
zeigepflicht nicht nachkommt oder einer 
Anordnung der Kreispolizeibehörde nicht 
Folge leistet;

37. entgegen § 18 (1) als Eigentümer oder als 
Inhaber der tatsächlichen Gewalt im Sinne 
Abs. 2 der Anzeigepflicht nicht nachkommt 
und/oder nicht die erforderlichen Bekämp-
fungsmaßnahmen durchführt.

(2) Die Ordnungswidrigkeiten können nach § 39 
Abs. 2 des Polizeibehördengesetzes des Frei-
staates Sachsen in Verbindung mit § 17 Abs. 
1 und 2 des Ordnungswidrigkeitengesetzes 
(OWiG) mit einer Geldbuße bis 5.000 EUR 
geahndet werden.

§ 20 
Inkrafttreten

(1) Die vorstehende Polizeiverordnung tritt am 
09.02.2020 in Kraft und gilt bis zum Ablauf des 
08.03.2020. ■

Heiko Rosenthal
Bürgermeister

Polizeiverordnung über öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Stadt Leipzig

Der erneute Erlass einer befristeten Polizeiver-
ordnung ist erforderlich, da die neue Polizeiver-
ordnung nicht wie geplant in der Sitzung des 
Stadtrates vom 22.01.2020 beschlossen werden 
konnte. Die neue Polizeiverordnung wird jetzt 
in der Stadtratssitzung vom 26.02.2020 verhan-
delt. Die Befristung der Verordnung ist jeweils 
immer nur für einen Monat möglich.
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Ausschreibungen von Spezialmärkten der Stadt 2020
Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung in 
der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht:
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig als untere Bauaufsichtsbe-
hörde hat mit Bescheid vom 16.12.2019 die 
Baugenehmigung mit dem Aktenzeichen: 
63-2019-000081-SB-63.22-SJA im Genehmi-
gungsverfahren nach § 64 Sächsische Bauord-
nung (Sonderbau)
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Neubau Kita II für 120 Kinder, Marcusgasse 
9“, Gemarkung: Volkmarsdorf, Flurstück: 
53/4 mit Nebenbestimmungen (Bedingun-
gen und Auflagen) erteilt.

2. Bestandteil der Genehmigung sind die in 
der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Genehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt 
für Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. 
Zentrum/Sonderbauten, SG Sonderbauten; 
Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Be-
sucheranschrift: Prager Straße 118-122, 04317 
Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 Abs. 3 der Sächsischen Bauordnung  
über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben  

„Neubau Kita II für 120 Kinder, Marcusgasse 9“,  
Leipzig, Gemarkung: Volkmarsdorf, Flurstück: 53/4

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweis:
Die Zustellung der Baugenehmigung an die 
Eigentümer benachbarter Grundstücke gemäß 
§ 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird aufgrund 
der großen Anzahl von Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung der 
Baugenehmigung an die Nachbarn gilt mit dem 
Tag dieser Bekanntmachung als bewirkt. Die 
oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt 
auch gegenüber den Nachbarn.
Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können im Amt für Bauord-
nung und Denkmalpflege der Stadt Leipzig, 
Technisches Rathaus (Bauberatung), Prager 
Straße 118-136, 04137 Leipzig im dortigen Tech-
nischen Bürgerbüro – Eingang Erdgeschoss di-
rekt von der Prager Straße/Gebäudeabschnitt 
C, Montag 9.00-12.00 Uhr, Dienstag 9.00-12.00 
Uhr und 13.00-18.00 Uhr, Donnerstag 9.00-13.00 
Uhr eingesehen werden. Sofern die Baugeneh-
migung und die Verfahrensakte außerhalb der 
Öffnungszeiten des Technischen Bürgerbüros 
eingesehen werden soll, wird um eine Ter-
minvereinbarung bei der Bauberatung, Tel. 
1 23 89 22 oder per E-Mail: abd.bauberatung@
leipzig.de gebeten. ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintra-
gung des Baugrundstücks (mit Angabe der angren-
zenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung in 
der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht: 
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig als untere Bauaufsichtsbe-
hörde hat mit Bescheid vom 23.01.2020 die 
Baugenehmigung mit dem Aktenzeichen: 
63-2019-012258-VV-63.40-IEH im Genehmi-
gungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauord-
nung (Vereinfachtes Verfahren)
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Umbau und Sanierung eines Mehrfami-
lienhauses, Spitzbodenausbau, Errichtung 
von 2 hofseitigen Balkonanlagen  sowie 2 
Dachterrassen auf vorhandenen Gauben, 
Anbringung WDVS Hofseite, Ludwigstraße 
64“, Gemarkung: Neustadt, Flurstück: 183/l 
mit Nebenbestimmungen (Bedingungen 
und Auflagen) und Abweichungen erteilt.

2. Bestandteil der Genehmigung sind die in der 
Baugenehmigung aufgeführten und mit der 
Genehmigung ausgefertigten Bauvorlagen. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur 
Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt für 
Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. Ost, SG 
Nordost; Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leip-
zig (Besucheranschrift: Prager Straße 118-122, 
04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-
bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweis:
Die Zustellung der Baugenehmigung an die 
Eigentümer benachbarter Grundstücke gemäß 
§ 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird aufgrund 
der großen Anzahl von Nachbarn, denen die 

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 Abs. 3 der Sächsischen Bauordnung  
über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben „Umbau und Sanierung  

eines Mehrfamilienhauses, Spitzbodenausbau, Errichtung von 2 hofseitigen Balkonanlagen  
sowie 2 Dachterrassen auf vorhandenen Gauben, Anbringung WDVS Hofseite,  

Ludwigstraße 64“, Leipzig, Gemarkung: Neustadt, Flurstück: 183/l

Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung der 
Baugenehmigung an die Nachbarn gilt mit 
dem Tag dieser Bekanntmachung als bewirkt. 
Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt 
auch gegenüber den Nachbarn.
Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können betroffene Nachbarn 
im Amt für Bauordnung und Denkmalpflege, 

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzen-
den Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)

Prager Straße 118-122 während der Öffnungs-
zeiten einsehen. 
Um eine telefonische Anmeldung bei der zu-
ständigen Sachbearbeiterin, Frau Ehrlein, Tel. 
1 23 52 48 wird gebeten. 
(Öffnungszeiten: Dienstag 9.00-12.00 Uhr und 
13.00-18.00 Uhr, Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, 
Montag, Mittwoch, Freitag nach Vereinba-
rung). ■

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung in 
der derzeit gültigen Fassung wird Folgendes 
bekannt gemacht: 
Das Amt für Bauordnung und Denkmalpflege 
der Stadt Leipzig als untere Bauaufsichtsbe-
hörde hat mit Bescheid vom 20.01.2020 die 
Baugenehmigung mit dem Aktenzeichen: 
63-2019-014234-VV-63.20-MBÖ im Genehmi-
gungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauord-
nung (Vereinfachtes Verfahren)
1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: 

„Errichtung eines Balkons, Gustav-Mahler-
Straße 24“, Gemarkung: Leipzig, Flurstück: 
2405 mit Nebenbestimmungen (Bedingun-
gen und Auflagen) erteilt.

2. Bestandteil der Genehmigung sind die in 
der Baugenehmigung aufgeführten und 
mit der Genehmigung ausgefertigten 
Bauvorlagen.

Der Genehmigungsbescheid enthält folgende 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Amt 
für Bauordnung und Denkmalpflege, Abt. 
Zentrum/Sonderbauten, SG Zentrum; Martin-
Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig (Besucheran-
schrift: Prager Straße 118-122, 04317 Leipzig) 
Widerspruch eingelegt werden.
Der Widerspruch kann auch mittels absender-

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 Abs. 3  
der Sächsischen Bauordnung über die Erteilung  

einer Baugenehmigung für das Vorhaben „Errichtung  
eines Balkons, Gustav-Mahler-Straße 24“, Leipzig,  

Gemarkung: Leipzig, Flurstück: 2405

bestätigter De-Mail unter info@leipzig.de-mail.
de eingelegt werden.
Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Wider-
spruch innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 
Leipzig, Braustraße 2 eingelegt wird.
Hinweis:
Die Zustellung der Baugenehmigung an die 
Eigentümer benachbarter Grundstücke gemäß 
§ 70 Abs. 3 Satz 1 SächsBO wird aufgrund 
der großen Anzahl von Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung der 
Baugenehmigung an die Nachbarn gilt mit dem 
Tag dieser Bekanntmachung als bewirkt. Die 
oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt 
auch gegenüber den Nachbarn.
Die vollständige Baugenehmigung und die 
Verfahrensakte können betroffene Nachbarn 
im Amt für Bauordnung und Denkmalpflege, 
Prager Straße 118-122 während der Öffnungs-
zeiten einsehen.
Um eine telefonische Anmeldung bei der zu-
ständigen Sachbearbeiterin, Frau Bögner, Tel. 
1 23 51 40 wird gebeten. 
(Öffnungszeiten: Dienstag 9.00-12.00 Uhr 
und 13.00-18.00 Uhr, Donnerstag 9.00-12.00 
Uhr, Montag, Mittwoch, Freitag nach Ver-
einbarung). ■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzen-
den Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurstücksnummern)

Gemäß § 6 des Sächsischen Straßengesetzes 
(SächsStrG) vom 21.01.1993 (SächsGVBl. S. 
93), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes 
vom 11.05.2019 (SächsGVBl. S. 358) geändert 
worden ist, wird der unten näher bezeichnete 
Teilabschnitt einer Straße dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet.
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßen-
klasse, Widmungsbeschränkung:
OT Althen-Kleinpösna
 - Theodor-Kunz-Ring (Teilabschnitt), Teilflä-

che des Flurstücks 58/4 und Flurstücke 58/3 
und 58/29 jeweils der Gemarkung Althen, ge-
legen von Friedrich-List-Straße bis Flurstück 
58/65 Gemarkung Althen, Gesamtlänge ca. 
450 m, Ortsstraße unbeschränkt.

OT Althen-Kleinpösna
 - Theodor-Kunz-Ring (Teilabschnitt), Teilflä-

che des Flurstücks 58/65 Gemarkung Althen, 
gelegen von Flurstück 58/65 Gemarkung 
Althen, anschließend an Ortsstraße unbe-

Die Stadt Leipzig beabsichtigt gemäß § 7 (2) 
des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) 
vom 21.01.1993, in der aktuellen Fassung, den 
nachstehenden Straßenabschnitt des derzeitigen 
beschränkt-öffentlichen Weges als Ortstraße 
(unbeschränkt) umzustufen. 
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßen-
klasse, Widmungsbeschränkung
OT Schönefeld-Ost
 - Bautzner Straße, Teilfläche des Flurstük-

kes 722 Gemarkung Schönefeld, zwischen 
Bautzner Straße (in Höhe Hausnr. 5) bis 
Bautzner Straße (Einmüdungsbereich), ca. 

Gemäß § 8 (2) des Sächsischen Straßengesetzes 
vom 21.01.1993 (SächsGVBl. S. 93), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. August 2019 
(SächsGVBl. S. 762) geändert worden ist, wird 
der Luz-Long-Weg, Teilflächen der Flurstücke 
2622/13 und 2621/58 Gemarkung Leipzig, ca. 
1.225 m², eingezogen. 
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Fläche, Straßenklasse, 
Widmungsbeschränkung
OT Zentrum-West
 - Luz-Long-Weg, Teilflächen der Flurstücke 

2622/13 und 2621/58 Gemarkung Leipzig, ca. 
1.225 m² zwischen Am Elsterwehr / Mainzer 
Straße bis Flurstück 2622/13 Gemarkung 
Leipzig, Ortsstraße unbeschränkt.

Die Einziehung erfolgt auf Grundlage des § 8 (2) 

Widmung Teilabschnitte  
Theodor-Kunz-Ring

Umstufung eines Teilbereiches  
der Bautzner Straße

Einziehung Luz-Long-Weg

schränkt bis Flurstück 157/8 Gemarkung 
Althen, Gesamtlänge ca. 23 m, beschränkt öf-
fentlicher Weg, Fußgänger- Fahrradverkehr.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Widmung des oben aufgeführten We-
ges kann innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Widerspruch erhoben werden. Dieser kann 
schriftlich bei der Stadt Leipzig, Verkehrs- und 
Tiefbauamt, Prager Straße 118, 04317 Leipzig, 
Haus C, Zimmer 5.033), eingelegt werden, wo 
auch die Verfügung mit Begründung und ein 
Plan über die Lage der zu widmenden Straßen 
in der Zeit von Mo., Mi., Do. 8.00-14.00 Uhr, Di. 
8.00-17.00 Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr, zur Einsicht-
nahme offenliegen.
Der Widerspruch kann auch in qualifizierter 
elektronischer Form nach dem Signaturgesetz 
mittels absenderbestätigter De-Mail unter info@
leipzig.de-mail.de eingelegt werden. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt  

72 m, Ortsstraße, unbeschränkt.
Die beabsichtigte Umstufung erfolgt auf der 
Grundlage des § 7 (2) SächsStrG.
Hiermit wird die Absicht der Umstufung gemäß 
§ 7 (2) SächsStrG öffentlich bekannt gemacht, 
um Gelegenheit zu Einwendungen zu geben. 
Die Unterlagen liegen bei der Stadt Leipzig, 
Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager Straße 118, 
Haus C, 5. Etage, Zi. 5.033 in 04317 Leipzig in der 
Zeit Mo., Mi., Do. 8.00-14.00 Uhr, Di. 8.00-17.00 
Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr, zur Einsichtnahme aus. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt

SächsStrG.
Die Absicht der Einziehung wurde gemäß § 8 (4) 
SächsStrG im Amtsblatt Nr. 17 am 28. September 
2019 bekannt gemacht.
Gegen die Einziehung der Teilfläche der oben 
aufgeführten Straße kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Dieser kann schriftlich bei der Stadt Leipzig, Ver-
kehrs- und Tiefbauamt, Prager Straße 118, 04317 
Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033, eingelegt werden, 
wo auch die Verfügung mit Begründung sowie 
ein Planauszug in der Zeit von Mo., Mi., Do. 8.00-
14.00 Uhr, Di. 8.00-17.00 Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr, 
zur Einsichtnahme offenliegen. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt

Gemäß § 7 (2) des Sächsischen Straßengesetzes 
(SächsStrG) vom 21.01.1993, in der aktuellen 
Fassung, wird der nachstehende Straßenab-
schnitt des derzeitigen beschränkt-öffentlichen 
Weg (Fußgängerverkehr) in eine Ortsstraße 
unbeschränkt umgestuft.
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßen-
klasse, 
OT Connewitz
 - Gustav-Freytag-Straße (Umstufung), Flur-

stück 668/2 der Gemarkung Connewitz, 
zwischen Karl-Liebknecht-Straße bis Koch-
straße, ca. 72 m, Ortsstraße unbeschränkt.

Die Umstufung erfolgt auf der Grundlage des 
§ 7 (2) SächsStrG.
Gegen die Umstufung der oben aufgeführten 

Gemäß § 6 des Sächsischen Straßengesetzes 
(SächsStrG) vom 21.01.1993 (SächsGVBl. S. 
93), das zuletzt durch Artikel 20 des Gesetzes 
vom 11.05.2019 (SächsGVBl. S. 358) geändert 
worden ist, wird der unten näher bezeichnete 
Teilabschnitt einer Straße dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet.
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßen-
klasse, Widmungsbeschränkung:
OT Volkmarsdorf
 - Hildegardstraße (Teilabschnitt), Flurstücke 

363/39, 363/40, 363/43 jeweils der Gemar-
kung Volkmarsdorf von Mariannenstraße 
bis Schulze-Delitzsch-Straße, Gesamtlänge 
ca. 144 m, Ortsstraße unbeschränkt.

Rechtsbehelfsbelehrung:  Gegen die Widmung 

Umstufung Teilabschnitt Gustav-Freytag-Straße

Widmung Teilabschnitt Hildegardstraße

Straßen kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. 
Dieser kann schriftlich bei der Stadt Leipzig, 
Verkehrs- und Tiefbauamt, Prager Straße 
118, 04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 5.033), 
eingelegt werden, wo auch die Verfügung 
mit Begründung und ein Plan über die Lage 
der betreffenden Straßen in der Zeit von Mo., 
Mi., Do. 8.00-14.00 Uhr, Di. 8.00-17.00 Uhr, Fr. 
8.00-12.00 Uhr, zur Einsichtnahme offenliegen.
Der Widerspruch kann auch in qualifizierter 
elektronischer Form nach dem Signaturgesetz 
mittels absenderbestätigter De-Mail unter info@
leipzig.de-mail.de eingelegt werden. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt  

des oben aufgeführten Weges kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Dieser kann schriftlich bei der 
Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt, Pra-
ger Straße 118, 04317 Leipzig, Haus C, Zimmer 
5.033), eingelegt werden, wo auch die Verfügung 
mit Begründung und ein Plan über die Lage der 
zu widmenden Straßen in der Zeit von Mo., 
Mi., Do. 8.00-14.00 Uhr, Di. 8.00-17.00 Uhr, Fr. 
8.00-12.00 Uhr, zur Einsichtnahme offenliegen.
Der Widerspruch kann auch in qualifizierter 
elektronischer Form nach dem Signaturgesetz 
mittels absenderbestätigter De-Mail unter info@
leipzig.de-mail.de eingelegt werden. ■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt  

Gemäß § 6 des Sächsischen Straßengesetzes 
(SächsStrG) vom 21.01.1993 (SächsGVBl. S. 93), das 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.08.2019 
(SächsGVBl. S. 762) geändert worden ist, wird der 
unten näher bezeichnete Teilabschnitt einer Straße 
dem öffentlichen Verkehr gewidmet.
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßenklasse, 
Widmungsbeschränkung:
OT Lindenthal
 - Zur Bauernwiese, Flurstück 187/54 der 

Gemarkung Lindenthal von Erich-Thiele-
Straße bis Flurstück 187/5 und 180/5 jeweils 
Gemarkung Lindenthal, Gesamtlänge ca. 
187 m, Ortsstraße unbeschränkt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Widmung des oben aufgeführten Weges 
kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch erhoben werden. Dieser kann 
schriftlich bei der Stadt Leipzig, Verkehrs- und 
Tiefbauamt, Prager Straße 118, 04317 Leipzig, Haus 
C, Zimmer 5.033), eingelegt werden, wo auch die 
Verfügung mit Begründung und ein Plan über die 
Lage der zu widmenden Straßen in der Zeit von:
Mo., Mi., Do. 8.00-14.00 Uhr, Di. 8.00-17.00 Uhr, 
Fr. 8.00-12.00 Uhr, zur Einsichtnahme offenliegen.
Der Widerspruch kann auch in qualifizierter elek-
tronischer Form nach dem Signaturgesetz mittels 
absenderbestätigter De-Mail unter info@leipzig.
de-mail.de eingelegt werden.■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt  

Widmung Teilabschnitt  
Zur Bauernwiese
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Die Stadt Leipzig, Marktamt, veranstaltet auf 
ausgewählten Flächen im Stadtzentrum von Diens-
tag, 24.11. (17.00 Uhr Eröffnung) bis Dienstag, 
22.12.2020 (29 Veranstaltungstage), auf dem Teil-
bereich Marktplatz bis einschließlich 23.12.2020, 
den traditionellen Leipziger Weihnachtsmarkt 
2020 als Spezialmarkt auf Grundlage der Markt-
satzung – Satzung der Stadt Leipzig über die 
Durchführung, Zulassung und Gebührenerhebung 
auf Wochen- und Spezialmärkten vom 13.12.2017, 
RB VI-04733, veröffentlicht im Leipziger Amtsblatt 
Nr. 23 vom 23.12.2017.
1.  Das Veranstaltungsprofil (Marktkonzept) des 

Veranstalters sieht vor:
a) Bewerbung zur Anmietung von Verkaufs-

häusern (begrenzte Anzahl, Größe ca. 3,40 
m x 2,40 m) 

b) Bewerbung mit eigenem Holzhaus (max. 
6 Frontmeter, weitere technische Anfor-
derungen zum Haus sind beim Marktamt 
abzufordern)

c) Bewerbung einer begrenzten Anzahl attrak-
tiver Kinderkarussells (max. Front bis 9 m, 
Durchmesser bis 12 m), 1 Riesenrad

 Andere Aufbauarten wie Bratwurststände, 
Feldküchen, Zeltstände, mobile Verkaufs-
wagen sind ausgeschlossen.

d) Die Zulassung erfolgt nach Anbietergruppen 
(AG) und wird nach prozentualer Verteilung 
festgelegt:

 AG 1 Weihnachtssortimente 14 %
 AG 2 Süßwaren, Waffel- u. 
   Schmalzbäcker, etc. 10 %
 AG 3 Imbiss und Heißgetränke  24 %
 AG 4 Backwaren, Natur-
   erzeugnisse, etc. 13 %
 AG 5 Geschenkartikel 27 %
 AG 6 sonstige Sortimente 
   (Mützen, Schals, etc.)   7 %
 AG 7  Kinderkarussells, Riesenrad   3 %
 AG 8 gemeinnützige Vereine/
   Organisationen   2 %
2. Folgende Anbietergruppen werden zugelassen:
2.1. Weihnachtssortimente

• Holzschnitzwaren, Advents-, Weihnachts- 
und Christbaumschmuck, Lametta, Weih-
nachtsbaumständer und -beleuchtung

• Handwerker mit Vorführung

Ausschreibung Leipziger Ostermarkt

Ausschreibung Leipziger Markttage

Die Stadt Leipzig, das Marktamt, veranstaltet  vom 
08.04. bis 13.04.2020 (außer Karfreitag) auf dem 
Marktplatz (5 Veranstaltungstage) einen Verkauf 
von österlichen Warenangeboten als Spezialmarkt 
auf Grundlage der Marktsatzung – Satzung der 
Stadt Leipzig über die Durchführung, Zulassung und 
Gebührenerhebung auf Wochen- und Spezialmärk-
ten vom 13.12.2017, RB VI-04733, veröffentlicht im 
Leipziger Amtsblatt Nr. 23 vom 23.12.2017.
Das Marktkonzept sieht vor:
Bewerbung mit eigenem Verkaufsstand mit Schirm, 
möglichst weiß-grün gestreift (ohne Werbung), 
attraktive Verkaufswagen und eigene Holzhäuser 
Keine Imbiss- und Getränkeangebote.
Zugelassen werden ausschließlich:
• Ostertypische Sortimente (Holzschnitzwaren, 

Tischschmuck, Raumschmuck, Tischwäsche)
• Österliche Süßwaren, Backwaren, Eier
• Naturerzeugnisse wie Honig, Gewürze und 

andere natürliche Lebensmittel sowie Zubehör 
in österlicher Präsentation/Verpackung

• Osterzweige, Blumen und Pflanzen
• Papier- und Schreibwaren, Bücher

Die Stadt Leipzig, Marktamt, veranstaltet auf 
ausgewählten Flächen im Stadtzentrum vom 
Freitag, dem 25.09. bis Sonntag, dem 04.10.2020 (10 
Veranstaltungstage) die 44. Leipziger Markttage/
Erntedanktage als Spezialmarkt auf Grundlage der 
Marktsatzung – Satzung der Stadt Leipzig über die 
Durchführung, Zulassung und Gebührenerhebung 
auf Wochen- und Spezialmärkten vom 13.12.2017, 
RB VI-04733, veröffentlicht im Leipziger Amtsblatt 
Nr. 23 vom 23.12.2017.
1.  Das Marktkonzept sieht vor:

1. Zulassung von bis zu 4 Gastronomen in 
einheitlichen Gastrozelten (Größe pro Gast-
ronom: 2 Zelte à 5 x 5 m Pagode)

2. Zulassung eigener Gastronomie-Stände 
spezieller Art

3. Vermietung von Verkaufshäusern an Händ-
ler (begrenzte Anzahl)

4. Vergabe von Standplätzen für markttypische 
Verkaufsstände und Verkaufshäuser

 (bevorzugte Stände: historische Planwagen, 
Marktkarren etc., Schirmstände abplanbar 
weiß-grün gestreift – max. Größe Front 6 m 
x Tiefe 3 m)

• kunstgewerbliche Kleinartikel und Geschenk- 
artikel, Korbwaren 

• Porzellan, Keramik, Glas, Messing
• Modeschmuck, Uhren, Accessoires, Mineralien
• Waffel- und Schmalzbäcker mit eigenem Ver-

kaufshaus (begrenzte Zulassung)
Wird nach Ablauf der Bewerbungsfrist ein Mangel 
an geeigneten Bewerbern in den Branchen festgestellt, 
die dem Veranstalter nach dem Gestaltungswillen 
wichtig sind, kann der Veranstalter selbst geeignete 
Beschicker anwerben und in die Beschickerliste 
aufnehmen. Bei zu geringer Anzahl (mindestens 
8) geeigneter Bewerber findet der Markt nicht statt.
Schriftliche Bewerbungen unter Verwendung des 
Bewerbungsformulars sowie dem Nachweis der Be-
triebshaftpflichtversicherung sind bis zum 16.03.2020 
zu richten an: (Kontaktdaten siehe blauer Info-Kasten)
Es erfolgt keine Eingangsbestätigung. Zulassungen 
und Absagen erteilt das Marktamt bis zum 20.03.2020.
Bewerbungsformulare können beim Marktamt oder 
über die Internetseite www.leipzig.de/formulare 
abgefordert werden.
Datenschutzerklärung: (Siehe blauer Info-Kasten). ■

 begrenzte Zulassung: Waffel- und Schmalz-
bäcker mit eigenem Verkaufshaus und ein 
kleines Riesenrad

 Die 44. Leipziger Markttage sollen die Vielfalt der 
einheimischen Erzeugnisse und die regionalen 
Besonderheiten widerspiegeln. Handwerkliche 
Vorführungen am Stand sind ausdrücklich 
erwünscht.

2. Besonderes Interesse besteht an Bewerbern
2.1.aus der Gastronomie für einheitliche Gastrozelte 

siehe 1.1
- Gastronomen mit besonderem Marktkon-

zept hinsichtlich Originalität im Angebot, 
besonders der Vielfalt der traditionellen 
sächsischen Küche und in der Ausgestaltung 
des Zeltes.

Zur Beachtung:
- Zu jedem Gastronomiezelt wird ein Freisitz 

mit Außenstand (max. 9 m²) gewährt, der 
gesondert zu beantragen ist. Auf der Grund-
lage des Gestaltungskonzeptes erfolgen vom 
Veranstalter Vorgaben zu deren Größe und 
äußerem Erscheinungsbild.

2.2.eigene Gastronomie-Stände spezieller Art 

Ausschreibungen von Spezialmärkten der Stadt 2020

Ausschreibung Leipziger Weihnachtsmarkt
• Kerzen

2.2. Süßwaren, gebrannte Mandeln, Nüsse, Waf-
feln, glasierte Früchte

 Herstellung und Verkauf von gebrannten 
Mandeln und Nüssen, Popcorn, glasierten 
Früchten, Zuckerwatte, Süßwaren, Waffel- und 
Schmalzbäckerei, Maroni (Zubereitung ohne 
Gas)

2.3. Imbiss und Heißgetränke
• Imbisssortimente mit/ohne alkoholhaltigen 

und alkoholfreien Heißgetränken 
• Getränkestände mit alkoholhaltigen und/

oder alkoholfreien Heißgetränken und 
Spirituosen (nur Proben)

• Die Verfahrensweise zum Bezug einheit-
licher Glühweintrinkgefäße wird mit der 
Marktzulassung bestimmt.

• Der gebührenpflichtige Einsatz von Steh-
tischen und deren Ausführung (attraktive 
Holztische in Absprache mit dem Veran-
stalter) ist mit der Bewerbung anzumelden. 
Über die Anzahl entscheidet der Veranstalter 
nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden 
Fläche.

 Zur Beachtung:
• Die Abgabe von Speisen und der Verkauf 

bzw. Ausschank von Getränken in Einweg-
behältnissen aus Plastik/Aluminium und 
die Verwendung von Plastikbestecken ist 
nicht zugelassen (gemäß Abfallwirtschafts-
satzung der Stadt Leipzig in der jeweils 
gültigen Fassung).

• Neubewerber mit Flüssiggaskochstellen 
werden nicht zugelassen. 

 Die Heizung mit Flüssiggas ist generell 
untersagt.

2.4. Weihnachtliche Backwaren, Lebkuchen, 
Dauerwurstwaren und Schinken in weih-
nachtlicher Verpackung, Gewürze, Tee,  
Imkereierzeugnisse, Antipasti, Nüsse, Weine, 
Spirituosen (nur Proben)

2.5. Geschenkartikel
• Spielwaren
• Glas-, Porzellan-, Keramik-, Kristall-, Mes-

sing-, Kupfer-, Zinn- und Stahlwaren
• Töpfe, Pfannen, Backformen, Holz-, Kork- 

und Korbwaren (außer Möbel), kunstge-
werbliche Kleinartikel

• Täschner- und Kleinlederwaren (möglichst 
mit Monogrammpräge-Service), Fellklein-
waren

• Modeschmuck, Mineralien
• Bücher, Papier- und Schreibwaren, elektro-

nische Medienträger 
• Bilder, online- bzw. Fotoangebote
• Adventsgestecke, -kränze, Kunst- und Tro-

ckenblumen, Mistelzweige 
2.6. sonstige Sortimente 

• Schals, Mützen, Handschuhe, Tücher, Tisch-
wäsche

• Strumpfwaren, Kleinkindersachen, Haus-
schuhe 

2.7. Kinderkarussells/Riesenrad
 begrenzte Anzahl attraktiver Kinderkarussells, 

max. Front bis 9 m Breite, Durchmesser bis 12 m, 
1 Riesenrad

2.8. gemeinnützige Vereine / Organisationen
- Eine begrenzte Anzahl von Organisationen/

Vereinen kann bei Nachweis der Gemeinnüt-
zigkeit zeitlich begrenzt zugelassen werden. 

- Die Stadt stellt dafür zwei Wechselhütten zur 
Verfügung, die durch die Organisation/den 
Verein selbst zu nutzen und entsprechend 
innen zu gestalten sind. 

- Die Organisationen/Vereine haben sich 
ebenfalls entsprechend dieser Ausschrei-
bung, inklusive aller benannten Fristen, zu 
bewerben. 

- In der Bewerbung ist der gemeinnützige 
Zweck deutlich sichtbar darzustellen.

- Bei mehreren gleichwertigen Bewerbungen 
von gemeinnützigen Vereinen/Organisatio-
nen wird über eine mögliche Teilnahme der 
Vereine/Organisationen per Los entschie-
den.

- Organisationen/Vereine, die im Vorjahr 
Teilnehmer des Leipziger Weihnachtsmark-
tes waren, fügen der Bewerbung den Nach-
weis der Verwendung erzielter Einnahmen 
in geeigneter Form bei.

Bevorzugt werden Händler mit typisch traditionel-
lem, weihnachtlichem Sortiment sowie Gewerbe-
treibende, die während des Marktes handwerkliche 
Tätigkeiten verrichten (z. B. Holzschnitzer, Glas-
bläser, Töpfer, Klöppeln, Kerzenziehen, Gravieren, 
Schleifen).

Postanschrift: 
 Stadt Leipzig
 Marktamt 
 04092 Leipzig
Besucheranschrift: 
 Stadt Leipzig
 Marktamt
 Katharinenstraße 11 
 04109 Leipzig
 E-Mail: marktamt@leipzig.de 
 Tel.: 1 23 59 29 
 Fax: 1 23 59 35
Datenschutzerklärung:
Die Informationen zum Datenschutz gemäß Artikel 13 
EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zur Verar-
beitung personenbezogener Daten bei der Zulassung 
zu Märkten der Stadt Leipzig erhalten Sie im Marktamt 
oder im Internet unter www.leipzig.de/maerkte . ■

Ausschreibung Leipziger Weinfest 
Die Stadt Leipzig, Marktamt, veranstaltet von 
Mittwoch, 01.07. bis Sonntag, 05.07.2020 auf 
dem Marktplatz (5 Veranstaltungstage) das 
20. Leipziger Weinfest 2020  als Spezialmarkt 
auf Grundlage der Marktsatzung – Satzung der 
Stadt Leipzig über die Durchführung, Zulassung 
und Gebührenerhebung auf Wochen- und 
Spezialmärkten vom 13.12.2017, RB VI – 04733, 
veröffentlicht im Leipziger Amtsblatt Nr. 23 
vom 23.12.2017.
Das Veranstaltungskonzept sieht vor:
• Zulassung von Winzern der verschiedensten 

Anbaugebiete Deutschlands und Europas 
mit hochwertigen, attraktiven Weinständen

Wird nach dem Eingang der Bewerbungen 
ein Mangel an geeigneten Winzerbetrieben 
festgestellt, behält sich der Veranstalter vor, 
zusätzlich Winzergenossenschaften oder Ver-
bände anzuwerben. Getränkegroßhändler bzw. 
Vertriebsgesellschaften sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen.
Verkaufsstände mit allgemeinem Warenangebot 
werden nicht zugelassen.

Die gastronomische Versorgung erfolgt durch 
Eigenanwerbung des Veranstalters.
Der Veranstalter stattet den Marktplatz mit 
ausreichend Bestuhlung aus (Stehtische, 
Biertisch-Garnituren) und stellt ebenfalls über-
dachte Weinlauben mit Sitzgelegenheiten zur 
Verfügung. Der Veranstalter sorgt auf eigene 
Kosten für ein tägliches Bühnenprogramm mit 
Live-Musik und eine entsprechende Dekoration 
des Marktplatzes.
Schriftliche Bewerbungen mit Foto des Ver-
kaufsstandes und dem Nachweis der Betriebs-
haftpflichtversicherung sowie Dekorationsvor-
schlägen sind bis zum 30.04.2020 zu richten an:
(Kontaktdaten siehe blauer Info-Kasten)
Es erfolgt keine Eingangsbestätigung. 
Zulassungen mit detaillierten Teilnahmebedin-
gungen erteilt das Marktamt bis zum 01.06.2020.
Bewerbungsformulare können beim Marktamt 
oder über die Internetseite www.leipzig.de/
formulare abgefordert werden.
Datenschutzerklärung:
(Siehe blauer Info-Kasten). ■

 Kontakt / Datenschutz

Bewerbungsformulare:

Datenschutzerklärung:

www.leipzig.de/formulare

www.leipzig.de/maerkte

siehe 1.2.
- Das Veranstaltungskonzept sieht keine Ver-

wendung von Gas auf dem Marktplatz vor.
2.3. als Markthändler mit dem Angebot von:

1. Blumen/Pflanzen, Töpfer- und Keramikwa-
ren, Glas-, Porzellan-, Kristall- und Messing-
waren

2. Obst und Gemüse, Zwiebelzöpfe
3. Naturerzeugnisse wie Tee, Gewürze, Kräu-

ter, Imkereierzeugnisse, Dauerwurst-, Back- 
und Süßwaren, Mandeln, Nüsse, kandierte 
und schokolierte Früchte

4. Artikel für die Hauswirtschaft/Holz-, Kork-, 
Rattan- und Korbwaren 

5. Kunstgewerbliche Kleinartikel, Trocken- und 
Seidenblumen, kunstgewerbliche Floristik

6. Spielwaren, Bücher, Papier- und Schreibwa-
ren, Bilder

7. Kosmetikartikel, Uhren, Modeschmuck, 
Mineralien

8. Täschner- und Kleinlederwaren, Fellklein-
artikel

9. Tischwäsche, Pullover, T-Shirts, Kopfbede-
ckungen, Schirme

10. Weine und Spirituosen (ohne Ausschank), 
Käse

3. Bewerbung/Zulassung
Schriftliche Bewerbungsangebote unter Ver-
wendung des Bewerbungsformulars nimmt das 
Marktamt bis spätestens 30.04.2020 (Poststempel) 
entgegen.
4. Bewerbungsangaben
a)  bei Anmietung eines Verkaufshauses 

- Firmenbezeichnung Name/Anschrift/
Telefon/Fax/E-Mail

-  Sortiment/Angebot
- Bedarf Strom und Wasser
-  aktuelle Gewerbeunterlagen (Kopie)
-  Nachweis über die Betriebshaftpflichtversi-

cherung
b) bei Bewerbung mit einem Verkaufsstand beson-

derer Art zusätzlich
 -  aktuelles Farbfoto
 -  Platzbedarf (Frontbreite und Tiefe)
Unvollständige oder verspätet eingereichte Be-
werbungen können nicht berücksichtigt werden. 
Bereits eingereichte Bewerbungen, die vorstehende 
Angaben nicht enthalten, müssen bis zum o. g. 

Zeitpunkt ergänzt werden.
Maßgebend für die Wahrung der Frist ist das 
Eingangsdatum.
Wird nach Ablauf der Bewerbungsfrist ein Man-
gel an geeigneten Bewerbungen in den Branchen 
festgestellt, die dem Veranstalter nach dem Gestal-
tungswillen wichtig sind, kann der Veranstalter 
geeignete Beschicker selbst anwerben und in die 
Bewerberliste aufnehmen.
Es erfolgt keine Eingangsbestätigung. 
Zulassungen erteilt das Marktamt bis zum 
01.06.2020.
Ein Anspruch auf Zuweisung eines Standplatzes in 
bestimmter Lage, Größe und Beschaffenheit besteht 
nicht, auch wenn der Bewerber schon vorher an den 
Leipziger Markttagen teilgenommen hat.
Absagen erfolgen schriftlich bis zum 01.06.2020.
Zulassungsanträge können beim Marktamt oder 
über die Internetseite 
www.leipzig.de/Formulare abgefordert werden.
Bewerbungen sind zu richten an:
(Kontaktdaten siehe blauer Info-Kasten)
Datenschutzerklärung:
(Siehe blauer Info-Kasten). ■

Ausgeschlossen sind die Sortimente: Bekleidung/
Konfektion aus Textil- und Leder (für Erwachsene 
und Kinder), volksfesttypische Artikel (z. B. Luft-
ballons, Verlosungen), Kriegsspielzeug, pyrotech-
nische Sortimente, Erstellung von Horoskopen, 
Propaganda jeglicher Form, Werbe-, Neuheiten- 
und Restpostenverkäufe, Produkte die gegen 
geltende gesetzliche Bestimmungen verstoßen, 
typische Wochenmarktsortimente.
3. Bewerbung/Zulassung/Marktkonzept
 Schriftliche Bewerbungsangebote sind zu rich-

ten an die Stadt Leipzig, Marktamt, als Gesamt-
veranstalter des Leipziger Weihnachtsmarktes 
für alle Plätze bis spätestens 30.04.2020. 

 (Kontaktdaten siehe blauer Info-Kasten)
 Bewerbungsangaben:

Firmenbezeichnung
-  Name, Vorname Inhaber/Geschäftsführer
- Telefon, Festnetz
- Telefon, mobil
- E-Mail
- Fax
- Internetadresse 
• aktuelle Gewerbeunterlagen (Kopie auch 

bei wiederholter Bewerbung), Reisegewer-
bekarte oder Gewerbeanmeldung, Steuer-
nummer 

• Auszug aus dem Gewerbezentralregister, 
Handelsregisterauszug (für eingetragene 
Firmen)

• Nachweis der Betriebshaftpflichtversiche-
rung

• konkretes Sortimentsangebot (gemäß 
Anbietergruppen mit entsprechender Sor-
timentsreinheit und Sortimentstiefe)

• aktuelles, weihnachtliches Farbfoto des 
Verkaufshauses mit Gestaltungsvorschlag 
für die Innen- und Außendekoration einschl. 
Dachgestaltung passend zum Sortiment 
oder weihnachtlich/märchenhaft

• Angaben über handwerkliche Tätigkeiten 
am Stand

• Bedarf an Elektroenergie (Schwach- oder 
Kraftstrom in KW)

• Bedarf an Wasser (Kanisterpumpsystem)
• Verwendungsnachweis für erzielte Ein-

nahmen zur Förderung gemeinnütziger 
Zwecke/Projekte

Für die Bewerbung ist ausschließlich das im 
Internet unter www.leipzig.de/formulare ab-
rufbare, aktuell gültige Bewerbungsformular 
zu verwenden.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die 
äußerliche Gestaltung durch Auflagen festzule-
gen (vgl. Bewerbungsformular).
Die eigenständige Außenbeschallung bzw. der 
Anbau von Geräten zur Schallerzeugung- und 
Wiedergabe an den Verkaufsständen und -flächen 
ist nicht erlaubt. 
Grundlage für die Auswahl eines Bewerbers 
sind ausschließlich die von ihm eingereichten 
Bewerbungsunterlagen.
Unvollständige und verspätet eingehende 
Bewerbungen können nicht berücksichtigt wer-
den. Bereits eingereichte Bewerbungen, die die 
erforderlichen Angaben nicht enthalten, können 
bis spätestens zum Bewerbungsschluss vervoll-
ständigt werden. 
Doppelbewerbungen eines Gewerbetreibenden 
werden nicht berücksichtigt.
Bei der Auswahl der Bewerber finden die Zu-
lassungskriterien der Stadt Leipzig nach der 
Marktsatzung und die in den Teilnahmebedin-
gungen (Marktkonzept) genannten Kriterien 
Anwendung. Maßgebend für die Wahrung der 
Frist ist das Eingangsdatum. 
Es erfolgt keine Eingangsbestätigung.
Wird nach Ablauf der Bewerbungsfrist ein 
Mangel an geeigneten Bewerbungen in den 
Branchen festgestellt, die dem Veranstalter nach 
dem Gestaltungswillen wichtig sind, kann der 
Veranstalter geeignete Beschicker anwerben und 
in die Bewerberliste aufnehmen.
Zulassungen bzw. Absagen ergehen vom Markt-
amt oder von einem durch die Stadt beauftragten 
Ausrichter bis zum 31.07.2020. 
Ein Anspruch auf Zuweisung eines Standplatzes 
in bestimmter Lage, Größe oder sonstiger Beschaf-
fenheit besteht nicht, auch wenn der Bewerber 
schon vorher an Leipziger Weihnachtsmärkten 
teilgenommen hat.
Datenschutzerklärung: (Siehe blauer Info-Kasten). 
Marktkonzept:
Die aktuellen Teilnahmebedingungen (Markt-
konzept) sind im Internet abrufbar unter www.
leipzig.de/weihnachtsmarkt ■

Das Amt für Stadtgrün und Gewässer, Abt. 
Friedhöfe, gibt bekannt, dass bei nachfolgend 
aufgeführten Grabstätten auf den kommunalen 
Friedhöfen drei Monate nach dieser öffentlichen 
Bekanntmachung, gemäß § 30 Absatz 1 und 3 
der Friedhofssatzung für die Benutzung der 
von der Stadt Leipzig verwalteten Friedhöfe 
vom 15.12.2010, das Nutzungsrecht entschädi-
gungslos entzogen wird.
Die Nutzungsberechtigten sind trotz mehr-
maliger Hinweise ihren Pflichten nicht nach-
gekommen.

Die Bornaische Straße in Leipzig-Connewitz 
zwischen Wiedebachplatz und Ecksteinstra-
ße wird von März bis Mitte Dezember 2020 
ausgebaut. Um die mit der Leipziger Gruppe 
koordinierten Straßen und Gleisbauarbeiten 
vorzubereiten, müssen ab Montag, den  
3. Februar 2020, Bäume gefällt werden. 
Hierfür werden vorab Halteverbote entlang 
der Bornaischen Straße eingerichtet.

Entzug des Nutzungsrechtes von Grabstätten  
auf kommunalen Friedhöfen Vorbereitende Baumfällarbeiten  

in der Bornaischen StraßeGrabstelle Verfalls- Verstorbener
    tag 
Südfriedhof  
III. 6. U2Rab. 144 14.06.2038 Böge
  
XII. Wahlstelle 193 06.04.2020 Kornagel/ 
     Voigtländer
  
XII. Wahlstelle 194 22.11.2024 Rinneberg
  
Hain Wahlstelle 57 30.06.2023 Brückner/ 
     Schenck ■

Einige der zu fällenden Bäume sind ge-
schädigt, andere müssen aufgrund der 
neuen Straßengestaltung von ihren Stellen 
weichen. Zum Abschluss der Bauarbeiten 
wird jedoch für alle 18 gefällten Bäume in 
der Bornaischen und Lippendorfer Straße 
Ersatz gepflanzt. Neben Linden kommen 
dann auch Spitzahorn, Hopfenbuche und 
Amberbaum in die Erde. ■

Im DRK Blutspendezentrum, Prager Straße 13, 
04103 Leipzig kann zu folgenden Zeiten Blut und 
Plasma gespendet werden: Mo. 8.00-14.00 Uhr, 
Di./Mi./Do. 13.00-18.30 Uhr, Fr. 8.30-13.00 Uhr. 
Besonders gern gesehen sind an jedem 1. Sa./
Quartal 10.00-13.00 Uhr Vollblutspender, die mit 
einem leckeren Brunch empfangen werden. Plas-
maspender können Termine nach Bedarf unter 
der Tel. 08001194911, vor Ort oder im Internet 
unter www.blutspende.de vereinbaren. Für den 
erhöhten Zeitaufwand einer Plasmaspende wird 
nach §10 Transfusionsgesetz eine Aufwandsent-
schädigung gewährt. 

Blutspendezentrum  
sucht regelmäßig Spender
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Ausschreibungen der Stadt Leipzig nach VOB/A und VgV, VOL/A

Aktuelle Ausschreibungen 
EU-weite 

Offene Vergabeverfahren 
(nach VgV)

Erneuerung 
Abdichtung/Grundleitungen

Vergabenummer: L-65.3-2020-00009
Bezeichnung des Auftrags: Musikalische Komö-
die, Dreilindenstraße 30/32, Los 01: Erneuerung 
Abdichtung/Grundleitungen �

Fördertechnik
Vergabenummer: L-65.3-2019-00284
Bezeichnung des Auftrags: Schulzentrum Grün-
au, Miltitzer Weg 1-6a, Neubau Erweiterungsbau, 
Los 408: Fördertechnik �

Schlosserarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00013
Bezeichnung des Auftrags: Grundschule Jablo-
nowskistraße 1, Los 3033: Schlosserarbeiten �

Wegebau/Grünbau
Vergabenummer: L-65.3-2020-00017
Bezeichnung des Auftrags: Völkerschlachtdenk-
mal, Los 5-324: Wegebau-Grünbau �

Außentüren/Fenster
Vergabenummer: L-65.3-2019-00324
Bezeichnung des Auftrags: Stadtreinigung Brün-
ner Straße 15, Los 3: Außentüren/Fenster �

Freianlagen
Vergabenummer: L-65.3-2019-00327
Bezeichnung des Auftrags: Grundschule Göb-
schelwitzer Weg 1, Los 14.2: Freianlagen �

Tischler
Vergabenummer: L-65.3-2019-00335
Bezeichnung des Auftrags: Grundschule Jablo-
nowskistraße 1, Los 3041: Tischler Ausbau �

Tischlerarbeiten
Vergabenummer: L-65.3-2020-00027
Bezeichnung des Auftrags: Gymnasium Karl-
Heine-Straße 22b, Los 55: Tischlerarbeiten �

Erd-/Grundbau
Vergabenummer: L-65.3-2020-00025
Bezeichnung des Auftrags: Grundschule Wind-
mühlenweg 4, Erweiterungsbau Hofgebäude, Los 
2: Erd-, Grundbau �

Erd-/Grundbau
Vergabenummer: L-65.3-2020-00026
Bezeichnung des Auftrags: Grundschule Göb-
schelwitzer Weg 1, Erweiterungsbau Hofgebäu-
de, Los 02: Erd-, Grundbau �

Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VgV, VOB/A
1. Ausschreibungen zu nationalen Vergabeverfahren (nach VOB/A) und zu EU-weiten 

Vergabeverfahren (nach VgV ) werden unter www.evergabe.de veröffentlicht. Sollte der 
Download nicht erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an https://www.evergabe.
de/hilfe-und-service.

2.  Angebotsabgabe: Das Angebot ist entsprechend der vom Auftraggeber vorgegebenen 
Anforderungen an Form, Übermittlung und Inhalt einzureichen (sind den Vergabeunterlagen 
zu entnehmen).

3.  Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas@leipzig.
de oder Tel. (0341) 123-7775 bzw. -7776. Bei fachlichen Fragen zum Verfahren, wenden 
Sie sich bitte an den/die in der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen genannte/n 
Bearbeiter/in.

eVergabe.de, Ausschreibungsverzeichnis, Liste nach Vergabestellen: Stadt Leipzig 
https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen?l=s

Nationale Vergabeverfahren 
(nach VOB/A) 

Küchentechnik
Vergabenummer: L-65.3-2019-00308
Bezeichnung des Auftrags: Grundschule Koma-
rowstraße 2, Los 44: Küchentechnik �

Naturstein/Rohbau
Vergabenummer: L-65.3-2019-00293
Bezeichnung des Auftrags: Völkerschlachtdenk-
mal, Los 5-332: Naturstein und Rohbau �

Starkstromanlagen/Blitzschutz
Vergabenummer: L-65.3-2020-00011
Bezeichnung des Auftrags: Zweifachsporthalle 
Bernhard-Göring-Straße 107, Los 42: Starkstrom-
anlagen/Blitzschutz �

Nationale Vergabeverfahren 
(nach VOL/A) 

Lieferung von Rohrpfosten
Vergabe-Nr.: L-66.7-2019-00261 
Art und Umfang der Leistung: Herstellung und 
Lieferung von Rohrpfosten und Zubehör �

Lieferung von Schulbüchern
Vergabe-Nr.: L-51-2019-00271 
Art und Umfang der Leistung: Lieferung von 
Schulbüchern und Arbeitsheften �

Druck Abendprogramme
für das Gewandhaus

Vergabe-Nr.: L-EB03-2019-00299 
Art und Umfang der Leistung:  Druck der Abend-
programme für das Gewandhaus zu Leipzig für die 
Spielzeit 2020/2021 �

Gebäudereinigung 
Vergabe-Nr.: L-10.61-2019-00224 
Art und Umfang der Leistung: Gebäudereini-
gung in dem Objekt Große Fleischergasse der 
Stadt Leipzig �

1.  Ausschreibungen nach VgV und VOL/A werden unter www.evergabe.de veröffentlicht.  
Sollte der Download nicht erfolgreich sein, senden Sie bitte eine Mitteilung an https://www.
evergabe.de/hilfe-und-service.

2.  Angebotsabgabe: Das Angebot ist ausschließlich elektronisch bis zum geforderten Termin 
einzureichen. Das Ende der Angebotsfrist ist in jedem Fall der späteste Eingangstermin.

3.  Zahlungsbedingungen: nach VOL/B § 17; weiterhin gelten die Zusätzlichen Allgemeinen Ver-
tragsbedingungen der Stadt Leipzig für die Vergabe von Lieferungen und Dienstleistungen 
ohne freiberufl iche Leistungen (sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen).

4.  Bei Fragen zum Ablauf eines Verfahrens wenden Sie sich bitte per E- Mail an zas-vol@
leipzig.de oder Tel. (0341) 123-2386 bzw. -2376.

https://www.evergabe.de/auftraege/suche-ueber-vergabestellen

Allgemeine Angaben zu Veröffentlichungen nach VgV, VOL/A

Straßenbau
Vergabenummer: L-66.3-2020-00019
Bezeichnung des Auftrags: Ausbau Ludwigstra-
ße zwischen Rosa-Luxemburg-Straße und Busse-
straße, Straßenbau �

Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 01.01.2015 bis 
31.12.2015 für den städtischen Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig

Der Stadtrat hat in seiner Ratsversammlung am 11.12.2019 den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 
01.01.2015 bis 31.12.2015 festgestellt. Gemäß § 34 (2) der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung vom 22.09.2018 
wird das Jahresergebnis wie folgt bekannt gegeben:
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 01.01.2015 bis 31.12.2015 wird festgestellt mit einer Bilanzsumme 
von 34.593.700,95 Euro, davon entfallen (in €):
Aktiva
Anlagevermögen 24.987.206,35 
Umlaufvermögen 9.533.249,11 
Rechnungsabgrenzungsposten 73.245,49 
Passiva
Eigenkapital 21.010.398,78 
  Rücklagen 22.197.552,43 
  Gewinn/Verlustvortrag Vorjahre -  1.350.033,55 
  Jahresüberschuss 162.879,90 
Sonderposten für bezuschusste Investitionsgüter des Anlagevermögens 4.554.603,94 
Rückstellungen 2.226.365,57 
Verbindlichkeiten 4.137.031,72 
Rechnungsabgrenzungsposten 2.665.300,94 
Summe der Erträge 41.300.149,65 
Summe der Aufwendungen 41.137.269,75 
Jahresüberschuss 162.879,90  
Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 162.879,90 wird in eine zweckgebundene Gewinnrücklage für Investitio-
nen / Instandhaltung eingestellt.
Der Gewandhausleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2015 bis 31.12.2015 Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss 2015 wurde von der PricewaterhouseCoopers GmbH geprüft.
„Unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Jahresabschluss zum 31.12.2014 in der Fassung festgestellt wird, 
die dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 zugrunde gelegt worden ist, erteilen wir den nachstehenden 
Bestätigungsvermerk:
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht des Kommunalen Eigenbetriebes „Gewandhaus zu Leipzig“, Leip-
zig, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung 
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtli-
chen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebs-
leitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben. 
Wir haben unsere Abschlussprüfung nach § 317 HGB und §§ 32 bis 33 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Ins-
titut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Er-
wartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der 
angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetrie-
bes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auf-
fassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. 
Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“
Die Unterlagen können werktags von 9 bis 17 Uhr zwischen dem 03. und 11. Februar 2020 im Gewandhaus eingese-
hen werden. Interessenten melden sich bitte während dieser Zeit am Empfang des Gewandhauses, Augustusplatz 8.

Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 01.01.2016 bis 
31.12.2016 für den städtischen Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig

Der Stadtrat hat in seiner Ratsversammlung am 11.12.2019 den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 
01.01.2016 bis 31.12.2016 festgestellt. Gemäß § 34 (2) der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung vom 22.09.2018 
wird das Jahresergebnis wie folgt bekannt gegeben:
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 01.01.2016 bis 31.12.2016 wird festgestellt mit einer Bilanzsumme 
von 34.362.533,91 Euro, davon entfallen (in €):
Aktiva
Anlagevermögen 24.209.879,22 
Umlaufvermögen 10.077.769,86 
Rechnungsabgrenzungsposten 74.884,83  
Passiva
Eigenkapital 21.060.950,76 
  Rücklagen 22.197.552,43  
  Gewinn/Verlustvortrag Vorjahre -1.187.153,65 
  Jahresüberschuss 50.551,98 
Sonderposten für bezuschusste Investitionsgüter des Anlagevermögens 4.245.286,81 
Rückstellungen 2.257.824,44 
Verbindlichkeiten 3.868.777,19 
Rechnungsabgrenzungsposten 2.929.694,71 
Summe der Erträge 39.635.931,23 
Summe der Aufwendungen 39.585.379,25 
Jahresüberschuss 50.551,98   
Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 50.551,98 wird in eine zweckgebundene Gewinnrücklage für Investitio-
nen / Instandhaltung eingestellt.
Der Gewandhausleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2016 bis 31.12.2016 Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss 2016 wurde von der PricewaterhouseCoopers GmbH geprüft:
„Unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2014 und zum 31. Dezem-
ber 2015 in der Fassung festgestellt werden, die dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 zugrunde gelegt 
worden sind, erteilen wir den nachstehenden Bestätigungsvermerk:
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang − unter Ein-
beziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebes „Gewandhaus zu Leipzig“, Leipzig, für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vor-
schriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des 
Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.
Wir haben unsere Abschlussprüfung nach § 317 HGB und §§ 32 bis 33 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der 
Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach 
ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermit-
telten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 
Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftli-
che und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die An-
gaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebslei-
tung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir 
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigen-
betriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken 
der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“
Die Unterlagen können werktags von 9 bis 17 Uhr zwischen dem 03. und 11. Februar 2020 im Gewandhaus eingese-
hen werden. Interessenten melden sich bitte während dieser Zeit am Empfang des Gewandhauses, Augustusplatz 8.

NACHRUF
Wir erhielten die traurige Nachricht, dass unsere ehemalige 
Kollegin

Erika Werler aus Leipzig
verstorben ist. Frau Werler war vor ihrem Ruhestand viele 
Jahre mit großem Engagement in der Landkreisverwaltung 
im Bereich Staatsangehörigkeitswesen/ Spätaussiedler tätig 
gewesen. Es war ihr stets ein innerer Anspruch, den Einbürge-
rungsverfahren einen würdigen Rahmen und den neuankom-
menden Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedlern eine erste 
Orientierung in unserem Landkreis zu geben.
Wir werden sie in guter Erinnerung behalten. Unser tiefes Mit-
gefühl gilt der Familie und den Angehörigen.
Henry Graichen Angela Fleischmann
Landrat Landkreis Leipzig Vorsitzende des Personalrates

Das LEIPZIGER Amtsblatt im Internet lesen! 
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Fotofreude zu Ostern
Originelle Ostergeschenkideen mit persönlicher Note

(djd). Der Winter sagt Auf 
Wiedersehen und der Frühling 
lockt mit Sonnenschein und 
Farbenpracht ins Freie. Spätes-
tens mit dem Osterfest wird die 
warme Jahreszeit eingeläutet. 
Das Familienfest ist somit wie 
geschaffen für Geschenke, die 
zu gemeinsamen Outdoor-
Aktivitäten einladen. Wie wäre 
es mit Eintrittskarten für den 
Zoo, Gutscheinen für einen 
Besuch auf dem Reiterhof 
oder einem Picknick mit der 
ganzen Familie? Mit einer indi-
viduellen Verpackung werden 
derartige Erlebnisgeschenke 
noch wertvoller.

So kommt jedes Präsent  
mit Sicherheit gut an

Neben der Geschenkidee zählt 
ebenfalls die Präsentation. Zahl-
reiche Möglichkeiten bietet dafür 
die Foto-Geschenkbox von Cewe 
im Osterdesign. Vorder- und 
Rückseite des Deckels lassen 

sich dabei ganz individuell mit 
eigenen Fotos gestalten. Der 
hochwertige Schuber schützt die 
Geschenkbox und das Hasen-
passepartout bildet einen festli-
chen Rahmen für das ausgewähl-
te Fotomotiv. Die Boxen gibt es 
entweder zum Selbstbefüllen 
oder als Foto-Schokobox mit 16 
leckeren Süßigkeiten, um das 
Osterfest für die ganze Familie 
zu versüßen.

Auf Entdeckungsreise  
mit einem Fotobuch  

nur für Kids
Vor allem Kindergesichter 
strahlen beim Entdecken der 

Präsente und beim Suchen der 
gut versteckten kunterbunten 
Ostereier. Für zusätzliche Freu-
de sorgt ein Fotobuch speziell 
für Kids. Mit extradicken, abge-
rundeten Seiten ist es eigens 
für Kinderhände gemacht und 
bietet Fotofreude bereits für 
die Kleinsten. Die hochwerti-
ge Kunststoff-Spiralbindung 
erleichtert das Umblättern und 
schult zugleich die motorischen 
Fähigkeiten.

Freude schenken,  
die lange anhält

Auch weitere Produkte lassen 
sich mit eigenen Schnapp-

schüssen verzieren und sorgen 
damit für freudige Überra-
schungen am Ostermorgen. 
Unter www.cewe.de etwa gibt 
es viele Tipps und eine direkte 
Bestellmöglichkeit. Die Groß-
eltern zum Beispiel genießen 
ihren Kaffee in Zukunft nur 
noch aus ihren neuen Fototas-
sen. Der Nachwuchs wieder-
um freut sich über ein indivi-
duell gestaltetes Kuscheltier 
zum Schmusen. Ein beliebtes 
Mitbringsel sind ebenso per-
sonalisierbare Handyhüllen. 
Sie machen Smartphones nicht 
nur sicherer, sondern auch 
schöner.

Foto: djd/www.cewe.de
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Feststellung des Jahresabschlusses für 
das Wirtschaftsjahr 01.01.2014 bis 31.12.2014 für den 

städtischen Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig
Der Stadtrat hat in seiner Ratsversammlung am 11.12.2019 den Jahresabschluss für das Wirt-
schaftsjahr vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 in der geänderten nachtragsgeprüften Fassung vom 
29.06.2016 festgestellt. Gemäß § 34 (2) der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung vom 22.09.2018 
wird das Jahresergebnis wie folgt bekannt gegeben:
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 01.01.2014 bis 31.12.2014 wird festgestellt mit einer 
Bilanzsumme von 35.415.383,37 Euro, davon entfallen (in €):
Aktiva
Anlagevermögen 25.214.806,37 
Umlaufvermögen 10.122.848,86 
Rechnungsabgrenzungsposten 77.728,14 
Passiva
Eigenkapital 20.847.518,88 
  Rücklagen 22.197.552,43 
  Gewinn/Verlustvortrag Vorjahre 408.341,94 
  Jahresfehlbetrag 1.758.375,49 
Sonderposten für bezuschusste Investitionsgüter des Anlagevermögens 4.244.141,96 
Rückstellungen 2.537.677,62 
Verbindlichkeiten 4.536.622,18 
Rechnungsabgrenzungsposten 3.249.422,73 
Summe der Erträge 40.585.628,66 
Summe der Aufwendungen 42.344.004,15 
Jahresfehlbetrag 1.758.375,49 
Der Jahresverlust beträgt EUR 1.758.375,49 und wird gemäß SächsEigBVO § 12 (4) mit der Kapital-
rücklage (Stand 31.12.2014: EUR 22.197.552,43) verrechnet.
Der Gewandhausleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2014 bis 31.12.2014 Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss 2014 wurde von der PricewaterhouseCoopers GmbH geprüft.
„Nach dem abschließenden Ergebnis unserer am 4. Mai 2015 abgeschlossenen Prüfung und un-
serer Nachtragsprüfung haben wir mit Datum vom 4. Mai 2015/28. Oktober 2016 den folgenden 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie An-
hang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Kommunalen Eigenbetrie-
bes „Gewandhaus zu Leipzig“, Leipzig, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 
2014 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach 
den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie 
den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung 
des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prü-
fung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht abzugeben. 
Wir haben unsere Abschlussprüfung nach § 317 HGB und §§ 32 bis 33 SächsEigBVO unter Be-
achtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den 
Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen wer-
den die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 
des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der 
Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems so-
wie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend 
auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbe-
triebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberich-
tes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere 
Beurteilung bildet. 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnen Erkenntnisse entspricht der 
Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vor-
schriften sowie den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigen-
betriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
Diese Bestätigung erteilen wir aufgrund unserer pflichtgemäßen, am 4. Mai 2015 abgeschlossenen 
Abschlussprüfung und unserer Nachtragsprüfung, die sich auf die Änderung der Jahresabschluss-
posten Kapitalrücklage, Sonderposten für bezuschusste Investitionsgüter des Anlagevermögens, 
Sonstige betriebliche Erträge und Sonstige betriebliche Aufwendungen sowie der dazugehörigen 
Angaben im Anhang und Lagebericht bezog. Auf die Begründung der Änderung durch den Ei-
genbetrieb im geänderten Anhang, Abschnitt „2.Änderung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichtes“ wird verwiesen. 
Die Nachtragsprüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.“
Die Unterlagen können werktags von 9 bis 17 Uhr zwischen dem 03. und 11. Februar 2020 im Ge-
wandhaus eingesehen werden. Interessenten melden sich bitte während dieser Zeit am Empfang 
des Gewandhauses, Augustusplatz 8.

Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 01.01.2017 bis 31.12.2017  
für den städtischen Eigenbetrieb Gewandhaus zu Leipzig

Der Stadtrat hat in seiner Ratsversammlung am 11.12.2019 den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 
festgestellt. Gemäß § 34 (2) der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung vom 22.09.2018 wird das Jahresergebnis wie folgt bekannt 
gegeben:
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 01.01.2017 bis 31.12.2017 wird festgestellt mit einer Bilanzsumme von 34.621.785,51 Euro, 
davon entfallen (in €):
Aktiva
Anlagevermögen 23.553.800,79
Umlaufvermögen 10.970.829,67
Rechnungsabgrenzungsposten 97.155,05  
Passiva
Eigenkapital 20.575.108,40
  Rücklagen 22.197.552,43
  Gewinn/Verlustvortrag Vorjahre  -1.136.601,67
  Jahresfehlbetrag -   485.842,36
Sonderposten für bezuschusste Investitionsgüter des Anlagevermögens 4.059.389,81
Rückstellungen 2.382.368,00
Verbindlichkeiten 4.862.432,25
Rechnungsabgrenzungsposten 2.742.487,05
Summe der Erträge 41.005.280,50
Summe der Aufwendungen 41.491.122,86
Jahresfehlbetrag 485.842,36   
Der Jahresverlust beträgt EUR 485.842,36 und wird gemäß SächsEigBVO § 12 (4) mit der Kapitalrücklage (Stand 31.12.2017: EUR 
22.197.552,43) verrechnet.
Der Gewandhausleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2017 bis 31.12.2017 Entlastung erteilt.
Der Jahresabschluss 2017 wurde von der PricewaterhouseCoopers GmbH geprüft.
„Unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2014, zum 31. Dezember 2015 und zum 31. 
Dezember 2016 in der Fassung festgestellt werden, die dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 zugrunde gelegt worden sind, 
erteilen wir den nachstehenden Bestätigungsvermerk:
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
An den Eigenbetrieb „Gewandhaus zu Leipzig“, Leipzig 
Prüfungsurteile 
Wir haben den Jahresabschluss des Eigenbetriebs „Gewandhaus zu Leipzig“, Leipzig, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2017 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 sowie dem An-
hang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lage-
bericht des Eigenbetriebs „Gewandhaus zu Leipzig“ für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 geprüft. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse
• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den 

ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. De-
zember 2017 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belan-
gen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und §§ 32f. SächsEigBVO 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-
prüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Ab-
schlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrie-
ben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Betriebsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen 
Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 
mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf 
der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht 
tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Fer-
ner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet 
haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
Der Betriebsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – be-
absichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 
Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahres-
abschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
und §§ 32f. SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet 
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirt-
schaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss 

und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab-
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prü-
fung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die 
Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsat-
zes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolge-
rungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebe-
richt durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientier-
ten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientier-
ten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prü-
fung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unse-
rer Prüfung feststellen.“
Die Unterlagen können werktags von 9 bis 17 Uhr zwischen dem 03. und 11. Februar 2020 im Gewandhaus eingesehen werden. 
Interessenten melden sich bitte während dieser Zeit am Empfang des Gewandhauses, Augustusplatz 8.
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FESTANSTELLUNG SOFORT:

• Anlagenmechaniker für SHK
• Heizungsmonteure
• Sanitär-/Gas-/Wasser-
   installateure
• Mechatroniker für Kälte-/ 
   Klimatechnik und 

   Kundenservice

JETZT
ab 18,76 1/Arbeitsstunde
plus 10,33 1/Stunde Auslöse
NUR mit Gesellenbrief auf Montage

www.gutarbeiten.de

Bruno Stärk bezahlt 
am meisten!

Wir suchen: Verstärkung für unser Buchhaltungsteam

Aufgabengebiet: Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung im 
 DATEV-Programm

Wir bieten: - einen sicheren & langfristigen Arbeitsplatz,
 - einen abwechslungsreichen + 
 - nie langweiligen Büroalltag

è Gerne sind wir auch bereit, im kaufmännischen Bereich auszubilden. ç

 Bewerbungen bitte an: Top Car AG
 Schulze-Delitzsch-Straße 69, 04315 Leipzig
 Tel.: 0163 69 666 12, E-Mail: hd@topcar.de

Tolles Pflege-Team sucht Sie als Verstärkung:

Wir freuen uns auf Sie!

Wir suchen zur Erweiterung unseres Teams, ab sofort,
eine zuverlässige, teamfähige, in Eigenregie arbeitende

Mitarbeiterin (m/w/d)

in TZ oder VZ, ZMP/ZFA, Festgehalt + Umsatzbeteiligung
+ Weiterbildung, für die Prophylaxe,

für unsere Praxis in Leipzig Gohlis/Plagwitz.

Bewerbungen bitte an: info@zahnarzt-gohlis.de
oder Tel.: 0341-5641448, zahnarztpraxisleipzig.com

Mitarbeiter (m / w / d)

für unsere Bereitschaftspraxen
unbefristet in Teilzeit oder geringfügig beschäftigt 
in Leipzig, Delitzsch und Eilenburg

Ihre Aufgaben: 
• Aufnahme und Betreuung der Patienten 
• Bewertung des Behandlungsbedarfes und 

Koordination der Behandlungsreihenfolge nach 
Dringlichkeit

• Patientendokumentation und -verwaltung 
• Assistenz und Unterstützung des diensthabenden 

Arztes bei der Versorgung der Patienten 
• Abrechnung ärztlicher Leistungen über das 

Praxisverwaltungssystem 
• Aufgaben im Rahmen der Praxisorganisation
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Wir suchen Sie!

Die detaillierten Stellenausschreibungen � nden Sie 
auf unserer Homepage unter: 
www.kvsachsen.de > Karriere
Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Bannier, 
Tel.: 0351 8290-668
bewerbung@kvsachsen.de

Randstad Niederlassung Sachsen-West
Walter-Köhn-Straße 2d · 04356 Leipzig
Telefon: 01525 450 9973
maximilian.lindemann@randstad.de

Wir suchen ab sofort:

Mitarbeiter Achsmontage (m/w/d)
Logistikmitarbeiter (m/w/d)
für ein namhaftes Unternehmen im Automobilbereich

Überblick:
● taktgebundenes Arbeiten ● Zulieferung für die Produktion
● Stundenlohn: 12,35 € bis 13,17 € ● 30 Tage Urlaub von Beginn an
Bei Interesse melden Sie sich gern bei Maximilian Lindemann unter 01525 450 9973 
oder senden uns Ihre Bewerbung per E-Mail an maximilian.lindemann@randstad.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

NUTZE DEINE CHANCE DER STELLENMARKT FÜR LEIPZIG

Sie haben das
LEIPZIGER Amtsblatt 
nicht bekommen?

Telefon: 
0800 / 21 81 120
Der Anruf ist kostenfrei!

(djd). In der Öffentlichkeit ist 
das Thema Pflege seit Jahren 
sehr präsent. Dabei stehen vor 
allem der Fachkräftemangel 
und die schwierigen Arbeits-
bedingungen im Zentrum. Der 
CARE Klima-Index ermittelt 
seit drei Jahren die Stimmung 
in der Pflegebranche. Die aktu-
ellen Ergebnisse zeigen: Die 
Bedeutung der Pflege ist in der 
Politik angestiegen, aber der 
Arbeitsalltag verbessert sich 
(noch) nicht. Wie können die 
Herausforderungen nun kon-
struktiv angegangen werden?

Pflegebranche diskutiert 
mit Politik

Der Ansatz des 7. Deutschen 
Pflegetags ist es, durch einen 
Schulterschluss von Pfle-
ge, Politik und Gesellschaft 
gemeinsam die Herausforde-
rungen der Pflege anzugehen. 
Die Veranstaltung findet vom 
12. bis 14. März 2020 in der 
Station Berlin statt und dient 
als Treffpunkt für einen kons-
truktiven Austausch zwischen 
der Pflegebranche und politi-
schen Akteuren. Irene Maier, 

Herausforderungen der Pflege anpacken
Beim Deutschen Pflegetag in Berlin stehen drängende Themen auf dem Programm

Fachkräfte gesucht: Auf dem Deutschen Pflegetag wird diskutiert, welche Lösungen es für den 
Personalengpass gibt und wie Arbeitsbedingungen in der Pflege verbessert werden können.

Foto: djd/Deutscher Pflegetag/Getty

Vizepräsidentin des Deutschen 
Pflegerats, der Mitveranstalter 
des Kongresses ist, kündigt an: 
„Das diesjährige Programm 
hält etliche Neuerungen bereit. 
Es ist durch sechs strukturierte 
Programmsäulen noch umfas-
sender und bietet mehr interak-
tive Formate.“ Durch die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer 
werde der nationale Kongress 
lebendig und spannend, heißt 
es weiter. Man wünsche sich 
einen aktiven Austausch zu 
„den Themen unserer Zeit“. 

„Dazu gehören aktuelle Ent-
wicklungen wie die neue Pfle-
gepersonalbemessung, digitale 
Pflege, Klimaschutz und das 
Zukunftsthema ‚Was ist uns 
Pflege wert?‘„, führt Maier 
aus. Entwickelt wurde das 
Programm von einer Gruppe 
unabhängiger Pflegeexperten. 
Alle Besucher können sich 
über die Kongress-App aktiv 
einbringen, indem sie auf digi-
talem Weg Fragen ans Podium 
stellen und per Abstimmungs-
tool ihre Meinung kundtun.

Vielfältige Programm-
highlights

Eröffnet wird das Hauptpro-
gramm durch den Schirm-
herrn, Bundesgesundheits-
minister Jens Spahn. Zu den 
weiteren Highlights gehören 
eine Podiumsdiskussion mit 
Bundesfamilienministerin 
Dr. Franziska Giffey und ein 
Vortrag zum Thema „Health 
for Future - gemeinsam für 
ein gesundes Klima“ von Dr. 
Eckhart von Hirschhausen. 
Auf www.deutscher-pfle-
getag.de finden sich weitere 
Informationen auch zu Pro-
grammpunkten der Sparkas-
sen Finanzgruppe, der AOK, 
der Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitsdienst und Wohl-
fahrtspflege (BGW), der Paul 
Hartmann AG, von Vivantes 
und Charité sowie der Schlü-
terschen Verlagsgesellschaft. 
Auch das Engagement derer, 
die sich für die Pflege ein-
setzen, wird ausgezeichnet: 
Am Vorabend des Deutschen 
Pflegetages wird der Deutsche 
Pflegepreis 2020 auf einer fest-
lichen Gala verliehen.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Bundesfamilien-
ministerin Dr. Franziska Giffey stellen sich auf dem Podium 
der allgemeinen Diskussion.    Foto: djd/Deutscher Pflegetag

Der fehlende Karrierebaustein
Bestimmte Zusatzkompetenzen berufsbegleitend erwerben

(djd). Der typische aka-
demische Werdegang in 
Deutschland sieht so aus: 
Man macht den Bachelor 
und oft danach den Master, 
steigt ins Berufsleben ein 
und sammelt erste praktische 
Erfahrungen. So weit, so gut. 
Viele Absolventen merken 
allerdings im Job, dass ihnen 
ein entscheidender Baustein 
fehlt, um die Karriereleiter 
weiter nach oben steigen zu 
können. Manche erkennen, 
dass sie sich innerhalb ihres 
Fachgebietes weiter speziali-
sieren müssen. Anderen feh-
len Management-Kenntnisse, 
um Führungsfunktionen 
übernehmen zu können. 
Oder sie benötigen Schnitt-
stellenwissen, etwa zwischen 
Wirtschaft und Recht oder 
zwischen Psychologie und 
Wirtschaft. Erwerben kann 
man fehlende Kompetenzen 
berufsbegleitend in weiterbil-
denden Masterstudiengän-
gen, die meist als Fernstudi-
um organisiert sind. Da dies 
überwiegend digital abläuft, 
ist für zeitliche und räumliche 
Flexibilität und somit für die 
Vereinbarkeit mit Beruf und 
Familie gesorgt.

Vorsprung durch Wissen
Anders als sogenannte konse-
kutive Studiengänge schlie-
ßen weiterbildende Master 
nicht direkt an das Erststudi-
um an. In der Regel wird eine 
Berufspraxis von mindestens 
einem Jahr vorausgesetzt. 
An der PFH Private Hoch-
schule Göttingen etwa ist der 
Einstieg in entsprechende 
Programme viermal im Jahr 
möglich. Die genauen Termi-
ne gibt es unter www.pfh.de. 
Vier Wochen lang kann das 
Fernstudium kostenfrei und 
unverbindlich getestet wer-
den. Das dreisemestrige Fern-
studium zum Master of Busi-
ness Administration (MBA) 
beispielsweise richtet sich vor 
allem an Absolventen und 
Absolventinnen nicht-wirt-
schaftswissenschaftlicher 
Studiengänge, die Führungs-
verantwortung übernehmen 
wollen und denen dazu 
Management-Know-how 
fehlt. Voraussetzung ist ein 
erster Hochschulabschluss 
wie Diplom, Staatsexamen, 
Magister oder Bachelor in 
einem beliebigen Studienfach 
sowie mindestens ein Jahr 
Berufserfahrung. Der Fern-

studienbereich Business Law 
(Wirtschaftsrecht) bietet die 
beiden Masterstudiengänge 
Unternehmensrecht sowie 
Arbeitsrecht und Perso-
nalmanagement. Wer über 
einen wirtschaftswissen-
schaftlichen oder juristischen 
Abschluss verfügt, kann 
sich damit für Tätigkeiten 
mit rechtlichen Bezügen im 
Unternehmen qualifizieren. 
Auf der Website des Anbie-
ters steht eine umfangreiche 
Broschüre zum Download 
bereit.

An der Schnittstelle von 
Psychologie und BWL

Mit dem weiterbildenden 
Master-Fernstudium Ange-
wandte Psychologie für 
die Wirtschaft kann man 
sich unter anderem Hand-
werkszeug der Markt- und 
Werbepsychologie oder der 
Organisationspsychologie 
aneignen. Diese Fähigkeiten 
sind sowohl im Sozial- und 
Personalwesen als auch auf 
Management-Ebene und im 
Marketing gefragt. Das Stu-
dium setzt praxisorientiert 
an der Schnittstelle zwischen 
Psychologie und BWL an.

Der wichtigste Vorteil eines Fernstudiums: Da es überwiegend 
digital vonstattengeht, ist für zeitliche und räumliche Flexi-
bilität gesorgt.  Foto: djd/contrastwerkstatt - stock.adobe.com
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– gegründet 1986 –

Telefon 03 41 - 2 15 96 40
info-v@volpina.gmbh / www.volpina-hausverwaltung.de

AUS GRÜNDEN GROßER NACHFRAGE:
SUCHEN WIR BAUGRUNDSTÜCKE +  

BAUERWARTUNGSLAND, u.a.
auch für seniorengerechte Bungalowhäuser/

Wohnanlagen in Leipzig u. Landkreis
wir klären für Sie Baurecht, Teilung,  

Erschließung, ggf. auch Bebauungspläne
Prill Immobilien, Tel. 0341 6022918

SUCHEN MEHRFAMILIENHÄUSER IN  
LEIPZIG UND LANDKREIS

auch unsaniert, teilausgebaut  
oder aufstockbar

Prill Immobilien, Tel. 0341 6022918

SUCHEN EINFAMILIENHÄUSER IN + UM  
LEIPZIG  IM KUNDENAUFTRAG

auch vermietete oder sanierungsbedürftige, 
auch Reihen- und Doppelhäuser

Prill Immobilien, Tel. 0341 6022918

Raus aus der Miete...

... rein ins eigene 
Town & Country Haus!

  

Baumpflege,Baumfällung, 
Obstbaumschnitt auch auf 
engstem Raum mittels Seil-
klettertechnik. Kostenfreies 
Angebot! pro–altura.de Inh. 
H. Proft 0157 - 80 65 57 46

Die Baumfällzeit geht zu Ende. 
Schon Termin gesichert?
- Baumpflege, -kontrolle, -fällung
- Terrassen u. Zaunanlagen
- Pflaster- und Wegebau
- Hinterhof- u. Grundstücksgestaltung
- Bepflanzungen aller Art

Thomas Wagner – zertifizierter Baumpfleger
www.diegruenendaumen.de / info@diegruenendaumen.de

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet!
Wir erstellen Ihnen gern ein unverbindliches Angebot.

Telefon: 034202 34 33 46 – 0173 38 38 980

Wie? Wir kaufen in Kooperation mit  
einem finanzstarken Partner Ihr Haus 
oder Ihre Wohnung. Sie bleiben in
Ihrem vertrauten Heim, erhalten Sicher- 
heit durch ein lebenslanges Wohn- 
recht und bekommen noch eine  
stattliche, monatliche Zusatzrente.

Also informieren Sie sich gleich bei:
IVB und PARTNER, Manfred Fahtz
Altmühlstr. 5, 06846 Dessau-Roßlau
Telefon: 0340-6611594
Mobil: 0177-2606214
E-Mail: fahtz@gmx.de

Mehr Rente  
im Alter?  
Nutzen Sie doch 
Ihr Eigenheim!

Suche Eigentumswohnung von Privat,  
( 01579-2342413TOR- UND ZAUNANLAGEN

www.LS-Systeme.de

 aus 
Aluminium

Koburger Straße 216 · 04416 Markkleeberg · Telefon 0341 / 3 58 20 29

FENSTERLÄDEN · TERRASSENVERKLEIDUNG

Messe Haus/Garten/Freizeit
15.–23. Februar 2020 (Halle 1, Stand i03)

LS-Systeme Nie wieder streichen -
langlebige Tor- und Zaunanlagen

Wenn es um Zäune, Tore, Terrassenumrandungen oder Fensterläden geht, ist ALUMINI-
UM einfach das überlegene Material: Sind die Zäune bzw. Tore montiert, braucht sich der 
Kunde um die Pflege nicht zu kümmern. Leicht und stabil, sicher und vor allem wartungs-
frei und langlebig! „Die Pulverbeschichtung hält wie Autolack“, weiß Lutz Striegler. Wir 
erstellen Ihnen Ihr individuelles Angebot, planen und realisieren mit allen dazugehörigen 
Leistungen Ihr Projekt. Der Spezialist mit einer breiten Angebotspalette ist die Firma LS-
Systeme aus Markkleeberg. Rufen Sie uns an: 0341/3 58 20 29

Die Krone für Zaunkönige
Exklusive Tore und Zäune aus Aluminium  

von LS-Systeme
Wer sein Grundstück einzäunen 
möchte, der erwartet zu Recht 
viel: Hochwertig soll der Zaun 
sein, robust und trotzdem pfle-
geleicht  und noch dazu leicht zu 
montieren. Diese Ansprüche sind 
erfüllbar – all das liefert die Firma 
LS-Systeme aus einer Hand.
LS-Systeme aus Markkleeberg 
hat sich auf Tore und Zäune aus 
Aluminium spezialisiert. Firmen-
chef Lutz Striegler empfiehlt das 
Material aus vielen Gründen: Es 
sei nicht nur rostfrei und leicht 
instandzuhalten, auch streichen 
müsse man den Zaun nie wieder. 
Einen harmonischen Look gewinnt 
das Haus mit passenden Fensterlä-
den und Balkonverkleidungen zu 

Tor und Zaun. Und wer dem Zaun 
noch die Krone aufsetzen möchte, 
wählt ein exklusives Designtor. 
Seit 20 Jahren bietet Lutz Striegler 
Komplettlösungen für Tor- und 
Zaunsysteme an: Von der ersten 
Beratung und Vermessung bis zum 
abschließenden Einbau kommt 
alles aus einer Hand. 
Inspirationen geben mehr als 4500 
Referenzobjekte im Großraum 
Leipzig. Einen guten Überblick 
gibt auch die ständige Musteraus-
stellung in Markkleeberg, die nach 
Terminvereinbarung besichtigt 
werden kann. 
LS-Systeme, Koburger Straße 216, 
04416 Leipzig, Tel.: 0341 3582029, 
www.ls-systeme.de

Wer sich heutzutage eine Immo-
bilie kauft, sollte schon in jungen 
Jahren über eine barrierefreie 
Gestaltung der eigenen vier 
Wände nachdenken. Gerade das 
Badezimmer stellt aber Personen 
mit besonderen Bedürfnissen oft 
vor große Herausforderungen. 
Bedenkt man zusätzlich noch, 
dass ein Badezimmer in der Regel 
eine Lebensdauer von 25 bis 35 
Jahren hat, lohnt sich eine barriere- 
freie Badezimmergestaltung 
auch schon in jungen Jahren. 
Zudem bietet ein behinderten-
gerechtes Bad auch gesunden 
Personen ein deutliches Kom-
fortplus.
viterma ist der Spezialist für 
maßgeschneiderte Badlösun-
gen. Nur wenige Tage werden 
benötigt, um ein Badezimmer 
barrierefrei umzubauen. Dabei 
setzt viterma auf hochwertige 
Produkte aus eigener Ferti-
gung. Die bodengleiche Dusche 
ist durch den schwellenlosen 
Einstieg barrierefrei und dank 
spezieller Oberfläche rutschhem-
mend. Haltegriffe im Duschbe-
reich sorgen zudem für mehr 

Sturzprävention im Badezimmer – ein  
barrierefreies Bad von viterma
In wenigen Tagen: Barrierefreie Badrenovierung mit viterma

Sicherheit und ein klappbarer 
Duschsitz erleichtert die tägliche 
Körperpflege. Das fugenlose und 
wasserabweisende Wandsystem 
macht das barrierefreie viterma 
Bad zudem absolut pflegeleicht.

Sie interessieren sich für eine 
barrierefreie Gestaltung Ihres 
Badezimmers? Dann rufen Sie 
uns an und vereinbaren Sie jetzt 
Ihren kostenlosen und unver-
bindlichen Beratungstermin.

Die barrierefreie, rutschfeste und fugenlose viterma Dusche sorgt für Komfort und Sicher-
heit im Bad.

Jetzt kostenlosen 
Beratungs-

termin verein-baren!

viterma Badsanierung
Tel. 0341 996 595 59
www.viterma.com

BAUEN UND WOHNEN TIPPS FÜR EIN SCHÖNES ZUHAUSE

EIN NEUES BAD 
IN 24 STUNDEN

EIN NEUES BAD
IN 24 STUNDEN

• Maßanfertigung
• Einfache Reinigung
• Höchster Komfort
• Fixpreisgarantie

GENAU
MEIN BAD

viterma Badsanierung
www.viterma.com

Frau und Herr Weiss,
glückliche viterma-Kunden

Jetzt Termin

vereinbaren!

Tel. 0341 99 65 95 59

Ein Haus aus Holz und Lehm überdauert Jahrhunderte.
Foto: djd/www.esendo.de

Natürlich und wohngesund bauen
Mit Holz und Lehm wird das Bauen rundum ökologisch

(djd). Bei einem Neubau soll-
ten Bauherren auch auf diese 
vier Kriterien Wert legen: 
erstens auf ein angenehmes 
Raumklima. Das fertige Haus 
sollte zweitens eine minimale 
Schadstoffbelastung vorwei-
sen. Drittens Werthaltigkeit, 
schließlich will man, dass ein 
heute gebautes Haus mehrere 
Generationen überdauert. 
Nicht zuletzt ist in der heutigen 
Zeit Nachhaltigkeit wichtig. 
Aus welchen Materialien fer-
tigt man das Gebäude? Und 
können diese am Ende der 
Nutzungszeit umweltfreund-
lich entsorgt werden? Wie ist 
die gesamte Ökobilanz? Eine 
Bauweise, die alle vier Punkte 
berücksichtigt, ist eine Massiv-
bauweise aus Holz und Lehm.

Die Natur kann es besser
Baukonstruktionen aus Holz 
und Lehm sind Jahrhunderte 
erprobt. Neben der Eigenschaft, 
das Raumklima zu regulie-
ren und Schadstoffe aus der 
Luft zu filtern, entzieht Lehm 
der Holzkonstruktion über-
schüssige Feuchtigkeit. Damit 
finden Schimmelpilze oder 
Schädlinge keine Grundlage, 
informiert Marcus Wagner 
vom Anbieter esendo. Moderne 
Lehm-Massivholzhäuser haben 

Wände aus einer leimfreien 
Holztafelbauweise und bieten 
beste Werte bei Wärmespei-
cherfähigkeit, Brandschutz und 
Stabilität. Der Innenausbau mit 
Lehm sorgt für ein ausgegliche-
nes Raumklima. Somit ist der 
Hausrohbau diffusionsoffen 
und restlos recycelbar. Durch 
die Vorfertigung der Holzwän-
de im Werk beträgt die Roh-
baumontage nur wenige Tage.

Innenausbau selbst  
in die Hand nehmen

Bei esendo zum Beispiel hat der 
Bauherr die Möglichkeit, sich 
entweder einzelne Gewerke 
dazuzubuchen oder sich nur die 
baubiologisch geprüften Mate-

rialien dafür liefern zu lassen 
und den weiteren Bau in Eigen-
leistung oder mit Fachhand-
werkern vor Ort umzusetzen. 
Das spart Kosten. Unter www.
esendo.de gibt es eine Übersicht, 
welche Ausbaumaßnahmen 
selbst übernommen werden 
können. Hier ist insbesondere 
der trockene Innenausbau oder 
die Fußbodenverlegung zu 
nennen. Bauherren, die sich für 
ein solches Holz-Lehm-Haus 
interessieren, können sicher 
sein, dass alle eingesetzten 
Produkte schadstoffgeprüft 
sind. Dies gilt nicht nur für die 
großen Bauteile, sondern auch 
für Hilfsprodukte wie Kleber 
und Silikone.

Ein massives Holzhaus muss nicht zwingend nach Holz 
aussehen. Die Fassaden können variabel gestaltet werden.

Foto: djd/www.esendo.de
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Der Stadtrat hat in seiner Ratsversammlung am 11.12.2019 
den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 01.01.2014 
bis 31.12.2014 in der geänderten nachtragsgeprüften Fas-
sung vom 16.09.2016 festgestellt. 
Gemäß § 34 (2) der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung 
vom 22.09.2018 wird das Jahresergebnis wie folgt bekannt 
gegeben:
Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 in der geänderten 
nachtragsgeprüften Fassung vom 16.09.2016 (Anlage 3) 
wird festgestellt.
Der Jahresverlust beträgt EUR 294.929,42 und wird gemäß 
SächsEigBVO § 12 (4) mit der Kapitalrücklage (Stand zum 
31.12.2014 EUR 21.472.158,31) verrechnet. 
Der Opernleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2014 
bis 31.12.2014 Entlastung erteilt.
Aktiva in EUR
Anlagevermögen 24.377.767,91
Umlaufvermögen 8.957.978,63
Rechnungsabgrenzungsposten 140.726,59
 33.476.473,13
Passiva in EUR
Eigenkapital  22.841.358,58
Sonderposten  5.289.442,00
Rückstellungen  1.242.080,03
Verbindlichkeiten  4.067.650,90
Rechnungsabgrenzungsposten  35.941,62
 33.476.473,13
Der Jahresabschluss 2014 wurde von der KPMG geprüft.
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigen-
betriebes „Oper Leipzig“, Leipzig, für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis
31. Dezember 2014 geprüft. Die Buchführung und die Auf-
stellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergän-
zenden landesrechtlichen Vorschriften sowie Regelungen 
in der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Be-
triebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf 
der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine 
Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung 
der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes abzuge-
ben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
und § 32 Abs. 2 SächsEigBVO unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die 

Bekanntmachung über die Feststellung des Jahresabschlusses  
für das Wirtschaftsjahr 01.01.2014 bis 31.12.2014  
für den städtischen Eigenbetrieb Oper Leipzig

sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswir-
ken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass 
mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu 
Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungs-
handlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstä-
tigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 
des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend au 
f der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung 
des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir 
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden lan-
desrechtlichen Vorschriften sowie den Regelungen in 
der Betriebssatzung und ver  mittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat  
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertrags  lage des Eigenbetriebes. Der 
Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar. Die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Eigenbetriebes geben keinen Anlass zu 
Beanstandungen.
Diese Bestätigung erteilen wir aufgrund unserer pflicht-
gemäßen, am 24. April 2015 abgeschlossenen Abschluss-
prüfung und unserer Nachtragsprüfung, die sich auf die 
Änderung der Kapitalrücklage, des Jahresüberschusses/-
fehlbetrages, des Sonderpostens für Grundstücke und 
bauliche Anlagen, der sonstigen betrieblichen Erträge, 
der sonstigen betrieblichen Aufwendungen und der Dar-
stellung der Vermögens- und Ertragslage im Lagebericht 
bezog. Auf die Begründung der Änderungen durch die 
Gesellschaft im geänderten Anhang wird verwiesen. Die 
Nachtragsprüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Die Unterlagen können werktags von 9 bis 15 Uhr zwischen 
dem 03. und 11. Februar 2020 in der Oper Leipzig eingese-
hen werden. Interessenten melden sich bitte während die-
ser Zeit am Empfang der Oper Leipzig, Augustusplatz 12.

Der Stadtrat hat in seiner Ratsversammlung am 11.12.2019 
den Jahresabschluss für das 01.01.2015 bis 31.12.2015 für 
den städtischen Eigenbetrieb Oper Leipzig festgestellt.
Gemäß § 34 (2) der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung 
vom 22.09.2018 wird das Jahresergebnis wie folgt bekannt 
gegeben:
Der Jahresabschluss zum 31.12.2015 in der geänderten 
nachtragsgeprüften Fassung vom 16.09.2016 (Anlage 3) 
wird festgestellt.   
Der Jahresüberschuss in Höhe von 285.656,65 EUR wird in 
eine zweckgebundene Gewinnrücklage für Investitionen / 
Instandhaltung eingestellt. 
Die Rücklage wird in den Folgejahren in Höhe der getä-
tigten Investitionen / Instandhaltungen zum Zeitpunkt der 
Investitions- / Instandhaltungsmaßnahme in die allgemei-
ne Gewinnrücklage umgebucht. 
Der Opernleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2015 
bis 31.12.2015 Entlastung erteilt
Aktiva in EUR
Anlagevermögen 27.633.485,95
Umlaufvermögen 10.968.119,14
Rechnungsabgrenzungsposten 136.880,58
 38.738.485,67
Passiva in EUR
Eigenkapital  23.127.015,23
Sonderposten  8.425.702,04
Rückstellungen  1.266.315,63
Verbindlichkeiten  5.911.537,03
Rechnungsabgrenzungsposten  7.915,74
 38.738.485,67
Der Jahresabschluss 2015 wurde von der KPMG geprüft.
Unter der Bedingung, dass der Jahresabschluss zum 31. 
Dezember 2014 in der Fassung festgestellt wird, die diesem 
Jahresabschluss zugrunde gelegt worden ist, erteilen wir 
den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk wie folgt:
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigen-
betriebes „Oper Leipzig“, Leipzig, für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften so-
wie Regelungen in der Betriebssatzung liegen in der Ver-
antwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere 
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge-
führten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lage-
bericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des 
Eigenbetriebes abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
und § 32 Abs. 2 SächsEigBVO unter Beachtung der vom 
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Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 
auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass 
mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu 
Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungs-
handlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstä-
tigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 
des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen 
Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buch-
führung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf 
der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst 
die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze 
und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung 
des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdar-
stellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir 
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden lan-
desrechtlichen Vorschriften sowie den Regelungen in 
der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der 
Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar. Die wirtschaftlichen 
Verhältnisses des Eigenbetriebes geben keinen Anlass zu 
Beanstandungen. 
Diese Bestätigung erteilen wir aufgrund unserer pflichtge-
mäßen, am 17. Juni 2016 abgeschlossenen Abschlussprüfung 
und unserer Nachtragsprüfung, die sich auf die Änderung 
des Gewinnvortrages, des Jahresüberschusses-/fehlbetra-
ges, der sonstigen betrieblichen Aufwendungen und der 
Darstellung der Vermögens- und Ertragslage im Lagebericht 
bezog. Auf die Begründung der Änderungen durch die Ge-
sellschaft im geänderten Anhang wird verwiesen. Die Nach-
tragsprüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Die Unterlagen können werktags von 9 bis 15 Uhr zwischen 
dem 03. und 11. Februar 2020 in der Oper Leipzig eingese-
hen werden. Interessenten melden sich bitte während die-
ser Zeit am Empfang der Oper Leipzig, Augustusplatz 12.

Der Stadtrat hat in seiner Ratsversammlung am 11.12.2019 
den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 01.01.2016 bis 
31.12.2016 für den städtischen Eigenbetrieb Oper Leipzig 
festgestellt.
Gemäß § 34 (2) der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung 
vom 22.09.2018 wird das Jahresergebnis wie folgt bekannt 
gegeben:
Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 in der Fassung vom 
27.02.2017 (Anlage 2) wird festgestellt.
Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 665.784,51 wird 
in eine zweckgebundene Gewinnrücklage für Investitio-
nen / Instandhaltung eingestellt. 
Die Rücklage wird in den Folgejahren in Höhe der getä-
tigten Investitionen / Instandhaltungen zum Zeitpunkt 
der Investitions- / Instandhaltungsmaßnahme in die all-
gemeine Gewinnrücklage umgebucht. 
Der Opernleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2016 
bis 31.12.2016 Entlastung erteilt.
Aktiva in EUR
Anlagevermögen 26.744.725,20
Umlaufvermögen 13.808.199,34
Rechnungsabgrenzungsposten 115.851,87
 40.668.776,41
Passiva in EUR
Eigenkapital 23.792.799,74
Sonderposten 7.842.823,54
Rückstellungen 1.615.337,83
Verbindlichkeiten 7.413.570,48
Rechnungsabgrenzungsposten 4.244,82
 40.668.776,41
Der Jahresabschluss 2016 wurde von der KPMG geprüft.
Unter der Bedingung, dass die Jahresabschlüsse zum 
31. Dezember 2014 und zum 31. Dezember 2015 in der 
Fassung festgestellt werden, die diesem Jahresabschluss 
zugrunde gelegt worden ist, erteilen wir den uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk wie folgt:
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – un-
ter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebe-
richt des Eigenbetriebes „Oper Leipzig“, Leipzig, für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 
geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von 
Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 
landesrechtlichen Vorschriften sowie Regelungen in der 
Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Be-
triebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, 
auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung 
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Ein-
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beziehung der Buchführung und über den Lagebericht 
sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigen-
betriebes abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB und § 18 Abs. 2 SächsEigBG unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen 
und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, 
die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss 
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-
führung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich aus-
wirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und 
dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, 
ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes 
Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der 
Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Ge-
schäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen 
über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prü-
fung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezo-
genen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebe-
richt überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die 
Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass un-
sere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für un-
sere Beurteilung bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbe-
triebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes ge-
ben keinen Anlass zu Beanstandungen.
Die Unterlagen können werktags von 9 bis 15 Uhr zwi-
schen dem 03. und 11. Februar 2020 in der Oper Leipzig 
eingesehen werden. Interessenten melden sich bitte wäh-
rend dieser Zeit am Empfang der Oper Leipzig, Augustu-
splatz 12.

Der Stadtrat hat in seiner Ratsversammlung am 11.12.2019 
den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 01.01.2017 bis 
31.12.2017 für den städtischen Eigenbetrieb Oper Leipzig 
festgestellt.
Gemäß § 34 (2) der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung 
vom 22.09.2018 wird das Jahresergebnis wie folgt bekannt 
gegeben:
Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 in der Fassung vom 
28.02.2018 (Anlage 2) wird festgestellt.
Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 456.426,25 wird 
auf neue Rechnung vorgetragen. Er soll zur Deckung von 
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Sanierung der 
Musikalischen Komödie in 2019 / 2020 dienen. 
Der Opernleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2017 
bis 31.12.2017 Entlastung erteilt.
Aktiva in EUR
Anlagevermögen 26.028.255,21
Umlaufvermögen 15.022.546,12
Rechnungsabgrenzungsposten 126.230,32
 41.177.031,65
Passiva in EUR
Eigenkapital 24.249.225,99
Sonderposten 7.377.451,80
Rückstellungen 1.569.271,12
Verbindlichkeiten 7.967.434,42
Rechnungsabgrenzungsposten 13.648,32
 41.177.031,65
Der Jahresabschluss 2017 wurde von der KPMG geprüft.
Unter der Bedingung, dass die Jahresabschlüsse zum  
31. Dezember 2014, zum 31. Dezember 2015 und zum  
31. Dezember 2016 in der Fassung festgestellt werden, die 
diesem Jahresabschluss zugrunde gelegt worden sind, er-
teilen wir den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
wie folgt:
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers
Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigen-
betriebes „Oper Leipzig“, Leipzig, für das Geschäftsjahr 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchfüh-
rung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebe-
richt nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften so-
wie Regelungen in der Betriebssatzung liegen in der Ver-
antwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere 
Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchge-
führten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss 
unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lage-
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bericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Ei-
genbetriebes abzugeben.
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB 
und § 18 Abs. 2 SächsEigBG unter Beachtung der vom In-
stitut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorge-
nommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durch-
zuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf 
die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, 
mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass 
mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu 
Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungs-
handlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstä-
tigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld 
des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche 
Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden 
die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen inter-
nen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwie-
gend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung 
umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der 
Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des La-
geberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 
eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 
bildet.
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der 
Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, ent-
spricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwick-
lung zutreffend dar.
Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes geben 
keinen Anlass zu Beanstandungen.
Die Unterlagen können werktags von 9 bis 15 Uhr zwischen 
dem 03. und 11. Februar 2020 in der Oper Leipzig eingese-
hen werden. Interessenten melden sich bitte während die-
ser Zeit am Empfang der Oper Leipzig, Augustusplatz 12.

Ein gutes Hundegeschirr spart die Schultergelenke aus, damit 
sich der Vierbeiner ungehindert und frei bewegen kann.

Foto: djd/Benecura

(djd). Halsband oder Geschirr? 
Diese scheinbar banale Frage 
wird unter Hundebesitzern 
kontrovers diskutiert. Fakt ist: 
Bei einem am Halsband geführ-
ten Hund wirken die Kräfte, die 
Tier und Besitzer durch Ziehen 
oder Rucken ausüben, auf einen 
sehr kleinen Bereich des Halses. 
Je nach Hunderasse kann es hier 
zu orthopädischen und neu-
rologischen Problemen kom-
men. Unter gesundheitlichen 
Aspekten empfehlen Tierärzte, 
die Tierrechtsorganisation 
Peta und Orthopädietechnik-
Unternehmen wie Benecura 
die Verwendung eines Brustge-
schirrs - vorausgesetzt, es bietet 

Gassi gehen mit gutem Gewissen
Worauf Hundebesitzer beim Kauf eines Geschirrs achten sollten

eine optimale Passform und 
genügend Bewegungsfreiheit.

Freie Schultergelenke  
als Qualitätsmerkmal

Entscheidend ist, dass der Vier-
beiner seine Vordergliedma-
ßen einschließlich des Schul-
terblatts frei und ungehindert 
bewegen kann. Wenn ein Gurt 
am Bug „klebt“ und ein ande-
rer in die Achsel schneidet, 
kann von freier Bewegung 
keine Rede sein. Auch ein 
schlecht sitzendes Geschirr 
kann also dazu führen, dass 
der Hund seinen vormals 
korrekten Bewegungsablauf 
verändert. Es scheuert auf 

der Haut und in den Achseln, 
eine Vermeidungshaltung 
beispielsweise mit nach außen 
gedrehten Ellbogen könnte die 
Folge sein. Dass gute Geschirre 
auch die Schultergelenke aus-
sparen sollten, ist eine junge 
Erkenntnis. Im Jahr 2006 hat die 
„Jenaer Studie zur Hundefort-
bewegung“ gezeigt, dass dem 
Schulterblatt eine größere Rolle 
bei der Bewegung zukommt, 
als bis dato angenommen.

Ohne lästiges Über-Kopf-
Streifen oder Pfoteheben

Der orthopädietechnische 
Meisterbetrieb Benecura, 
eigentlich auf therapeutische 

Bandagen für Hunde spezia-
lisiert, hat darum jetzt ein sol-
ches Geschirr entwickelt: ohne 
Druck auf den Kehlkopf des 
Tieres auszuüben, mit freien 
Schultergelenken und verän-
derbaren Stegen und Gurten 
für maximale Bewegungs-
freiheit und ein passgenaues 
Anschmiegen an den Hun-
dekörper. Inhaberin Monika 
Reeh-Mehlis und ihr Team 
wissen aber nicht nur, was 
Hunde wollen: „Unser ‚easy 
go‘-Hundegeschirr lässt sich 
ganz einfach anlegen - ohne 
lästiges Über-Kopf-Streifen 
oder Pfoteheben, Stress und 
Schlaufenchaos.“ Beim Mate-

rial bestand Polyester den 
Praxistest, mit Top-Werten bei 
Scheuer- und Zugfestigkeit, 
UV- und Wetterbeständig-
keit, Trage- und Haltekom-
fort. Weitere Informationen 
sind unter www.benecura.
de zu finden. Monika Reeh-
Mehlis rät außerdem, bei der 
Auswahl eines passenden 
Geschirrs auf flexible Führ-
möglichkeiten zu achten: 
„Optimal sind zwei Führ-
ringe und zwei Hilfsringe. 
Damit ist zum Beispiel auch 
die 2-Punkt-Leinenführung 
problemlos möglich, mit der 
sich Ihr Hund wunderbar 
ausbalancieren kann.“
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Beratung und Buchung: 0800 / 77 44 555 (kostenfrei) oder 05321/685540

Buchungs-Code: LM-2002-SWH info@sonnenhotels.de | www.sonnenhotels.de

Naturpark

Harz

Sonnenhotel Wolfshof in Wolfshagen

Eigene Hin- und Rückreise. Alle Preise exklusive Kurtaxe. Ausgebuchte Termine, Programmänderungen und Druckfehler vorbehalten.  Alle Preise inklusive MwSt. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäsbedin-
gungen.
Hotelpartner: Sonnenhotels GmbH, Gerhard-Weule-Straße 20, 38644 Goslar

KURZ MAL REIN 
INS FRÜHJAHR
Reisezeitraum: ab sofort bis 01.06.2020

Anreise täglich (Feiertage ausgenommen)

 

 

Das dürfen Sie erwarten:

 ✓3 Übernachtungen im Doppelzimmer
 ✓3 mal leckeres Frühstücksbu�et
 ✓3 mal abwechslungsreiches Abendbu�et
 ✓freie Nutzung des Saunabereiches mit  
 Finnischer Sauna sowie des Hallenbades

Preis pro Person 4 Tage

Doppelzimmer „Sonnental“ 111,- €

Kinderermäßigungen und weitere Zimmerkategorien auf Anfrage!

Leipzig 2020: Sieben Events, die begeistern!
Für Kunstkenner:  

Moderne Malerei im Museum
Zum 100. Todestag von Max Klinger (1857-1920) veranstaltet das Museum 
der bildenden Künste (www.mdbk.de) die Jubiläumsausstellung „Klinger 
2020“. Hier können Sie die umfangreichste Sammlung an Werken des 
Leipziger Wegbereiters der Moderne bewundern. 

Klinger 2020 | MdbK | Adresse: Katharinenstraße 10, 04109 Leipzig | 6.3. 
bis 14.6.2020 | Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 
18 Uhr, Mittwoch von 12 bis 20 Uhr, Feiertage von 10 bis 18 Uhr

Für Buchliebhaber: Messebesuch  
zum größten europäischen Lesefest

Das Frühjahrsereignis für Bücherfreunde ist die Leipziger Buchmesse 
(www.leipziger-buchmesse.de) im März. Auf der Messe können Sie 
in Neuerscheinungen schmökern, Interviews mit Autoren erleben und 
Lesungen besuchen. Zahlreiche Literaturevents können Sie an diesem 
Wochenende in der ganzen Stadt besuchen – zum größten europäischen 
Lesefest „Leipzig liest“. Manga, Anime, Cosplay und Comics sind Ihre 
Leidenschaft? Dann treffen Sie auf der Manga-Comic-Con Gleichgesinnte 
in fantastischen Kostümen.

Leipziger Buchmesse und Manga-Comic-Con | Adresse: Messe-Allee 1, 04356 
Leipzig | 12.3. bis 15.3.2020 | Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr

Cosplayerin auf der Buchmesse. Foto: Alexander Prautzsch

Für Sportfreunde:  
Herausforderung beim Marathon

Seit 1977 laufen Sportbegeisterte in Leipzig im Kreis. Wenn Sie gut in Form 
sind, können Sie sich beim 44. Leipzig Marathon (www.leipzigmarathon.
de) mit anderen Läufern aus aller Welt messen. Zum Programm gehören 
ein Halbmarathon, ein 10-km-Lauf, ein Halbmarathon der Inlineskater 
und ein Rollstuhl-Halbmarathon. Als Teilnehmer können Sie beim offi-
ziellen Hotelpartner Motel One mitten in der Stadt günstig übernachten. 
Die Anmeldung läuft schon! 

44. Leipzig Marathon | Adresse: Red Bull Arena, Am Sportforum 3, 04105 
Leipzig | 26.4.2020

Marathonläufer vor dem Neuen Rathaus. Foto: André Kempner

Für Fahrradfamilien: Radtour im Rudel
Gepflegt mit der ganzen Familie am Rad drehen? Können Sie beim LVZ-
Fahrradfest (www.lvz.de/Specials/LVZ-Aktionen/LVZ-Fahrradfest). 
Fünf verschiedene Fahrradtouren für jedes Leistungslevel führen durch 
die City, ins Leipziger Neuseenland und für sportliche Radler sogar bis 
nach Bad Lausick. Alle Touren starten und enden am Völkerschlacht-
denkmal – hier können Sie vor und nach der Radtour beim Familienfest 
ausgiebig feiern. Die Anmeldung ist ab Mitte Februar möglich.

16. LVZ-Fahrradfest | Adresse: Völkerschlachtdenkmal, Str. des 18. Oktober 
100, 04299 Leipzig | 10.5.2020

Für Gruftis & Co.: Das weltweit  
größte Gothic-Festival

Mehr als 150 Konzerte, dazu Partys, Opernaufführungen, Lesungen, 
Ausstellungen, Live-Rollenspiel und Mittelaltermärkte in der gesamten 
Stadt – seit 1992 verwandelt sich Leipzig an vier Tagen um Pfingsten in 
Goth Central. Das Wave-Gotik-Treffen (www.wave-gotik-treffen.de) ist 

das weltgrößte Treffen der schwarzen Szene. Randveranstaltungen wie 
das Viktorianische Picknick im Clara-Zetkin-Park (bei dem traditionell 
die schönsten Kleider gezeigt werden) können sie auch ohne Festival-
bändchen besuchen. Nur respektvoll sollten Sie immer sein – Fotos also 
ausschließlich nach höflichem Fragen machen. 

Wave-Gotik-Treffen | Stadtgebiet Leipzig |29.5. bis 1.6.2020

Für Musikgenießer: Das Erlebnis Bach
Wer klassische Musik mag, kennt Leipzig als Bachstadt. Hier war Johann 
Sebastian Bach Kantor des bis heute weltbekannten Thomanerchors. Jedes 
Jahr im Juni feiert die Stadt ihren berühmten Sohn mit dem Bachfest 
(www.bachfestleipzig.de). An zehn Tagen können Sie mehr als 100 Ver-
anstaltungen mit namhaften Interpreten aus aller Welt erleben, darunter 
natürlich den Thomanerchor und das Gewandhausorchester.

Bachfest | Stadtgebiet Leipzig | 11.6. bis 21.6.2020

Für Festivalbesucher:  
Riesenparty am See

Still und starr ruht der See… ja, nee. Nicht, wenn Tausende beim 
Highfield Festival (www.highfield.de) am Störmthaler See feiern. 
Die ersten Bands stehen schon fest: Deichkind und die Beatsteaks 
kommen 2020 als Headliner. Beim Camping mit Seeblick haben Sie 
volle Auswahl: Sie können die pure Festivalerfahrung mit Ihrem Iglu 
durchziehen, aber auch den Zeltaufbauservice nutzen oder im Searassic 
Park mit Lofts und Lodges stilvoll „glampen“. Vom Hauptbahnhof 
Leipzig fährt Sie ein Shuttleservice direkt bis zum Festivalgelände 
südlich der Stadt. 

Highfield Festival | Adresse: Magdeborner Halbinsel, 04463 Großpösna | 14.8. 
bis 16.8.2020

Quelle: Auszug aus dem „reisereporter“

Cro beim Highfield Festival 2019 Foto: André Kempner
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Kulinarische Vielfalt im  
Restaurant Seeperle

Winterferienprogramm im 
Minikosmos Lichtenstein

Das 360°-Kino lädt Groß und Klein zu span-
nenden Programmen ein - geöffnet in den Win-
terferien Mo. – Fr. ab 10 Uhr und Sa./So. ab 
13 Uhr. Ob Märchen oder Musikshow für je-
den Geschmack ist etwas dabei. Wer Einzigar-
tiges in der Nähe erleben möchte, der ist im Mi-
nikosmos gut aufgehoben. Die Besucher sitzen 
entspannt in den bequemen Stühlen unter der 
12-Meter-Kuppel und starten in ihr virtuelles 
Abenteuer. 
Einmal schnell in die Weiten des Univer-
sums fliegen, mit LIMBRADUR die Magie der 
Schwerkraft erkunden, sich mit Marienkäfer-
mädchen Dolores und Glühwürmchen Mike 
dem Geheimnis der Bäume widmen oder den 
Räuber Hotzenplotz wieder einfangen - all dies 
wird hier Wirklichkeit. Für Besucher ab 5 Jah-
re haben wir ein neues Programm im Reper-
toire - „Der Räuber Hotzenplotz und die Mond-
rakete“. Ein besonderes Erlebnis für alle, die die 
Abenteuer des Räuber Hotzenplotz mögen.

Machtvolle Ringe
Nachdem er über 100 Jahre in Vergessenheit 
geraten war, wurde 2001 im Depot des Lan-
desmuseums für Vorgeschichte Halle ein sil-
berner Fingerring mit einer geheimnisvollen 
Inschrift wiederentdeckt. Auf jeder der zwölf 
Seiten des Kleinods befindet sich ein Schrift-
zeichen. Diese Inschrift konnte 2002 endlich 
entschlüsselt werden. Der mystische Inschrif-
tenring von Paußnitz steht im Zentrum der 
Sonderausstellung, die anhand ausgesuchter 
Preziosen den Kosmos der zahlreichen Ring- 
traditionen seit der Vorgeschichte veran-
schaulicht.
Die Schau präsentiert von den ältesten be-
kannten Fingerringen über die goldenen 
Armringe der bronzezeitlichen Fürsten Mit-
teldeutschlands und den Torques der Kelten 
bis zu Tolkiens EINEM RING ein spektakulä-
res Panorama von Ringen der Macht.

noch bis 01. Juni 2020
Landesmuseum für Vorgeschichte

Richard-Wagner-Str. 9, 06114 Halle (Saale)
Di-Fr 9-17 Uhr, Sa, So u. feiertags 10-18 Uhr

GASTROTIPPS UND AUSFLUGSZIELE IN DEN WINTERFERIEN

WIR WÜNSCHEN IHNEN ANGENEHME STUNDEN IN SCHÖNER ATMOSPHÄRE UND GUTEN APPETIT!

Valentinstag am 14.02.2020 mit Candle Light Dinner als 
   4-Gang-Menü inkl. Aperitif. Preis € 90,00 für 2 Personen *

Erotische Lesung am 22.02.2020: Verführung liegt in der 
   Luft! Lesung mit 3-Gang-Menü. Preis € 50,00 pro Person *

         * Wir bitten um Ihre Vorreservierung.

Einfach traumha� schön:
Romantisches Ambiente am Störmthaler See
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  4-Gan4-Gan

ErotisErorottisis
  Luft! Luftft!

      ***********************

LAGOVIDA – Das Ferienresort am Störmthaler See 
Hafenstraße 1 · 04463 Großpösna · Telefon: 03 42 06 - 77 50 

E-Mail: info@lagovida.de · www.lagovida.de

VaVaVa

Auch im Frühjahr 2020 bietet das Restaurant Seeperle am 
Markkleeberger See seinen Gästen neben sächsisch regio-
naler und internationaler Küche verschiedenste kulturell-
kulinarische Sonderveranstaltungen. Neben dem „5. Dis-
coabend“ einem Veranstaltungshighlight für Musik, Tanz 
und Gute Laune wird auch die magische Zaubershow 
„Wunder ganz nah“ wieder in der Seeperle zu Gast sein. 
Freuen Sie sich außerdem am 13. März auf einen kulina-
risch-satirischen Abend mit dem Dresdner Kabarett „Die 
Kaktusblüte“. Doch im neuen Jahr stehen auch ganz neue 
abwechslungsreiche Veranstaltungsformate im Mittel-
punkt. Den Auftakt macht am 03. April die kulturelle Pre-
mierenveranstaltung von „Confetti, die schräge Parodie-
show“. Lassen Sie sich von den Travestiekünstlern bei ei-
nem Abend voller witziger Momente, schriller Kostüme 
und gutem Essen begeistern. Sie sehen es ist alles für Ihren 
nächsten Besuch in unserer Seeperle vorbereitet – sie müs-
sen nur noch reservieren, vorbeikommen und mit allen Sin-
nen genießen. Ihre Reservierungen für diese und all unsere 
anderen Veranstaltungen: 034297 / 98 68 888 und/oder per 
mail: seeperle@seepark-auenhain.de

Küferfigur am Thüringer Hof.

„Seumetürmchen“ am Markt. Mosaik in Specks Hof. Lipsia-Haus im Barfußgäßchen.

Der Rathausturm mit Uhr am Alten 
Rathaus.

Fotos: Luisa Buthig

„Real Life“ im Schuhmachergäßchen.

Perspektivwechsel
Beim Bummel durch die City ist es um die
Aufmerksamkeit schnell geschehen – nur
schwer kann man sich auf ein Gespräch mit
Mitpassanten konzentrieren, und auch der
Blick ist nicht frei für alles, was sich abseits
der Geschäfte im Erdgeschoss befindet.
Doch ein Perspektivwechsel lohnt sich,
findet Mitarbeiterin Luisa Buthig vom 
City-Plus-Magazin.
Sie hat sich mit der Kamera
auf einen Rundgang durch
die Leipziger Innenstadt 
begeben und schöne Details 
im Bild festgehalten.
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■ Notrufe: 
Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ✆ 1 12
Polizei ✆ 1 10
Krankentransport der Stadt Leipzig ✆ 1 92 22
■ Ärztlicher Bereitschaftsdienst ✆ 116 117
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 07:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 07:00 Uhr 
Samstag, Sonntag,
Feiertage, Brückentage  07:00 — 07:00 Uhr
Vermittlung dringender Hausbesuche über ✆ 116117
Info zu geöffneten Bereitschaftspraxen und fachärztlichen 
Bereitschaftsdiensten (Chirurgie, Augen, HNO) zusätzlich 
über Internetveröffentlichung www.kvsachsen.de
■ Allgemeinärztlicher Bereitschaftsdienst
Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Straße 141, Haus 20, 04129 Leipzig 
Mittwoch, Freitag 14:00 — 19:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  09:00 — 19:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Diakonissenkrankenhaus, 
Georg-Schwarz-Str. 49, 04177 Leipzig 
Mittwoch, Freitag 14:00 — 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  09:00 — 19:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Universitätsklinikum Leipzig, 
Liebigstraße 20, 04103 Leipzig
Mittwoch, Freitag  14:00 — 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  09:00 — 19:00 Uhr
■ Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Kindernotfallzentrum, Riebeckstraße 65, 04317 Leipzig, ✆ 0341 2132202
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 — 24:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 14:00 — 24:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 08:00 — 24:00 Uhr
Bereitschaftspraxis am Klinikum St. Georg, 
Delitzscher Straße 141, Haus 20, 04129 Leipzig
Mittwoch, Freitag  14:00 — 19:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  09:00 — 19:00 Uhr
■ Allgemein-Chirurgischer Bereitschaftsdienst
Thonbergklinik-Notfallzentrum, Riebeckstr. 65, 04317 Leipzig, ✆ 0341 963670
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 24:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 24:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  08:00 — 24:00 Uhr
■ Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Montag, Dienstag, Donnerstag  19:00 — 07:00 Uhr
Mittwoch, Freitag  14:00 — 07:00 Uhr 
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage  08:00 — 07:00 Uhr
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117 oder über 
das Internet www.kvsachsen.de (Aktuelle Bereitschaftsdienste/ 
Bereitschaftsdienste im Direktionsbezirk Leipzig)
■ HNO-Bereitschaftsdienst
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 —24:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 14:00 — 24:00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertage, Brückentage 07:00 — 22:00 Uhr
Informationen zur diensthabenden Praxis über ✆ 116117
■ Erreichbarkeit geöffneter Praxen
Informationen über Praxen und deren Öffnungszeiten erhalten Sie 
über das Internet unter www.kvsachsen.de (Suche nach Ärzten und 
Psychotherapeuten).
■ Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Abruf der diensthabenden Praxen unter 
www.zahnaerzte-in-sachsen.de oder ✆ 116 117
■ Notdienst an den Uni-Kliniken: Tag und Nacht: 
Zentrale Notfallaufnahme im Operativen Zentrum, Liebigstr. 20 (An-

fahrt über Paul-List-Straße bzw. P.-Rosenthal-Straße), ✆ 0341 / 97 17 800
UMBAU DER ZENTRALEN NOTFALLAUFNAHME, Neuer Eingang 
zur Zentrale Notfallaufnahme ab 24.05.2018 über den Haupteingang 
in Haus 4, Liebigstraße 20, Parkmöglichkeit im Parkhaus Brüderstraße
- Notfallaufnahme für Kinder und Jugendliche im Zentrum für 

Frauen- und Kindermedizin, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341 / 97 26 242
- Frauenklinik, Liebigstraße 20 a, ✆ 0341/97 26 344
■ Notdienst Klinikum St. Georg:
- 24-Stunden-Bereitschaftsdienste: werktags, an Wochenenden und 

Feiertagen 
- Kinderchirurgische Notfallambulanz (24 Stunden) ✆ 0341/909-3404 
- Standort Eutritzsch: Zentrale interdisziplinäre Notfallaufnahme 

einschließlich Brustschmerzambulanz (Chest Pain Unit) und 
Akutdialysen, 04129 Leipzig, Delitzscher Straße 141, Haus 20, 
✆ 0341/909-3404 

- Standort Grünau: Notfallaufnahme, 04207 Leipzig, Nikolai-
Rumjanzew-Straße 100, Haus 8, ✆ 0341/4 2316 14 

■ Notdienst am Herzzentrum Leipzig:
Brustschmerz-Ambulanz / Chest Pain Unit
24h an 7 Tagen / Woche  Keine Anmeldung erforderlich!
Strümpellstraße 39, ✆ 0341/865-252222
■ Apotheken Notdienste:
Leipzig Stadt u. Land: werktags u. samstags 18–8 Uhr des Folgetages, 
sonntags und feiertags 8–8 Uhr des Folgetages. 
Inf. über dienstbereite Apotheken über Telefon 1 92 92
Dienstbereite Apotheken:
01.02.2020
• Central-Apotheke, 04109 Leipzig, Grimmaische Straße 16
• Max-Liebermann-Apotheke, 04157 Leipzig, Max-Liebermann-Str. 19 E
• Freudemann-Apotheke, 04249 Leipzig, Gerhard-Ellrodt-Straße 19
• Adler Apotheke Liebertwolkwitz, 04288 Leipzig, Kirchstraße 5
02.02.2020
• Luisen-Apotheke, 04277 Leipzig, Bornaische Straße 41
• Aesculap-Apotheke, 04178 Leipzig, Pestalozzistraße 72
• Kopernikus-Apotheke, 04205 Leipzig, Jupiterstraße 48
• Apotheke Liebertwolkwitz, 04288 Leipzig, Muldentalstraße 43
08.02.2020
• Grassi-Apotheke, 04103 Leipzig, Johannisplatz 10
• Viktoria-Apotheke, 04299 Leipzig, Ferdinand-Jost-Straße 44
• Albert-Schweitzer-Apotheke, 04349 Leipzig, Lidicestraße 5
• Apotheke am Ratzelbogen, 04209 Leipzig, Kiewer Straße 5
09.02.2020
• Wilhelm-Tell-Apotheke, 04155 Leipzig, Georg-Schumann-Str. 103 - 111
• Arnika-Apotheke, 04299 Leipzig, Holzhäuser Str. 81
• Apotheke am Stern, 04279 Leipzig, Bornaische Straße 109
• Domos-Apotheke, 04209 Leipzig, Stuttgarter Allee 10
■  Kinder- und Jugendnotdienst Leipzig
-  Tag und Nacht Aufnahme und Betreuung für Kinder 
 von 0 bis 12 Jahren, Ringstraße 4, 04209 Leipzig, ✆ 4 12 09 20
- Verständnis-Beratung-Notbleibe (ab 12 J.); 
 Ringstraße 4, 04209 Leipzig, ✆ 4 11 21 30
■ AIDS-Hilfe Leipzig e. V.:  
Ossietzkystr. 18, 04347 Leipzig, ✆ 23 23 126, 
info@leipzig.aidshilfe.de, www.leipzig.aidshilfe.de
■ Kinderschutz-Zentrum Leipzig: 
Psycholog. Beratungsst., Erziehungs-, Krisen- und Familienberatung, 
✆ 9 60 28 37, Montag, Dienstag, Donnerstag 8–19, Mittwoch 8–17, 
Freitag 8–13 Uhr
■ Elterntelefon (kostenlos / anonym): 
✆  08 00 11 10  550, Montag–Freitag 9–11 Uhr, 
Dienstag und Donnerstag 17–19 Uhr

■ Mädchenwohngruppe:  
für Mädchen zw. 12 und 18 Jahren, auch Inobhutnahme von Mädchen 
in akuter Notlage möglich ✆  5 50 32 21
■ Kinder- u. Jugendtelefon (kostenlos / anonym): 
✆ 08 00 11 10  333 Montag-Samstag 14–20 Uhr, 
europaweite Rufnummer ✆ 116 111
■ Frauen- und Kinderschutzhaus: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 2 32 42 77
■ Notruf  für Frauen:  
Karl-Liebknecht-Straße 59, 04275 Leipzig, ✆ 3 91 11 99
■ 1. Autonomes Frauenhaus Leipzig: 
rund um die Uhr erreichbar, ✆ 4 79 81 79
■ Selbsthilfegruppe Narcotics Anonymous:
Jeden Samstag 18.15–19.45 Uhr, Suchtberatungsstelle „Impuls“, 
Möckernsche Straße 3, 04155 Leipzig; 
jeden Montag 18.00 – 19.30 Uhr, „Alternative II“, Heinrichstraße 18, 
04317 Leipzig, Kontakt: 0163 90 92 741; 
jeden Mittwoch von 19.00 bis 20.30 Uhr in der Ökomenischen Bahn-
hofsmission Leipzig (Hauptbahnhof Westseite), Willy-Brandt-Platz 
2A, 04109 Leipzig sowie jeden Mittwoch von 17.00-18.30 Uhr in der 
Ökumenischen Bahnhofsmission, Willy-Brandt-Platz 2a;
Kontakt: 0174 94 39 640 und  na.frauenmeeting.leipzig@gmx.de
■ Suchtberatungsstelle / Notschlafstelle / 
Übergangswohnen für Alkoholabhängige: 
Haus Alt-Schönefeld, Theklaer Straße 11, ✆ 23 41 90
■ Alternative  Drogenhilfe: 
Chopinstr. 13,  04103 Leipzig, ✆ 91 35 60, Beratung für Drogen- 
und Medikamentenabhängige, Montag–Donnerstag 8–20, 
Freitag 13–20 Uhr; Notschlafstelle täglich 20.15–9.30 Uhr
■ Anonyme Alkoholiker Leipzig: 
✆ 0157/73 97 30 12 o.  ✆ 0345/1 92 95, Mo., 17–19 Uhr, Pr.-Eugen-Str. 
21; Mo., 18–19 Uhr, Bahnhofsmission HBF-Westseite; Di.18.30–20.30 
Uhr, Konradstr. 60a; Mi., 18-19.30 Uhr, Breisgaustr. 53; Do. 18–20 
Uhr, K.-Eisner-Str. 22; Fr.18–20 Uhr, Teekeller Nordkirche; Sa.,18–20 
Uhr, Oase Karlsruherstr. 29; So. 10–11.30 Uhr, Möckernsche Str. 3;  
Englischsprachige AA: ✆ 030/7 87 51 88: Di., 19.15 Uhr bis 20.15 Uhr 
in der Bahnhofsmission des Hauptbahnhofs (Westseite); Sa., 11–12 
Uhr, Möckernsche Str. 3
■ Telefonseelsorge (kostenlos): ✆ 08 00 / 1 11 - 01 11 u. - 02 22
■ Übernachtungshaus für wohnungslose Männer: 
Rückmarsdorfer Str. 7, 04179 Leipzig, ✆ 0341 / 1 23 - 45 04, 
Fax: 0341 / 1 23 - 45 05
■ Leipziger Strafverteidiger e.V.:  
✆ 01 72 / 3 64 10 41, Montag–Freitag 18–8 Uhr und Freitag 12 bis
Montag 8 Uhr 
■ Psychosoziales Beratungstelefon: 
an Wochenenden und Feiertagen in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr, 
✆ 0341 99990000
■ Weißer Ring (Beratung und Hilfe für Kriminalitätsopfer), 
✆ 0151 / 55 16 48 50, E-Mail: weisserring.leipzig@gmail.com
■ Obdachlosen-Notquartier:  Heilsarmee „Die Brücke“,  
✆ 2 51 88 80 oder 2 51 23 33, Anmeldung durchgehend möglich.
■ Leipziger Bündnis gegen Depression  
Infotelefon über Leipziger Beratungs- und Hilfsangebote zum Thema 
Depression dienstags 16:00 – 17:00 Uhr, ✆ 0341 566 866 00, www.
buendnis-depression-leipzig.de
■ www.tiernothilfe-leipzig.de ✆ 0172/1 36 20 20
■ Amtstierärztlicher Bereitschaftsdienst: 
Der Amtstierärztliche Bereitschaftsdienst mit dazugehörigen öffentlich-
rechtlichen Tierfahrdienst ist über die Integrierte Rettungsleitstelle 
Leipzig (0341/55004-4000) zu erreichen.

HIER BEKOMME ICH HILFE!

Grippeimpfung jetzt nachholen!
Oft kommt der schützende Piks noch rechtzeitig

 Eigentlich liegt der ideale Zeit-
raum für die Grippeimpfung im Ok-
tober/November. Wer den Imp�ermin 
im letzten Jahr aber verpasst hat und 
2020 mit den guten Gesundheitsvor-
sätzen Ernst machen möchte, kann 
sich auch jetzt noch sinnvoll schützen. 
Denn die In�uenza tritt in Wellen auf, 
die meist um den Jahresbeginn herum 
starten und bis zu drei Monate andau-
ern. Der Höhepunkt wird o� im Feb-
ruar oder März erreicht.
Dieses Jahr ist die Grippewelle auf-
grund des außergewöhnlich warmen 
Winterwetters besonders spät ange-
rollt und nimmt erst seit der zweiten 
Kalenderwoche langsam Fahrt auf. 
Für alle, die sich bisher nicht ange-
steckt haben, kann also der Gang zum 
Arzt noch lohnenswert sein. Inner-
halb von 10 bis 14 Tagen hat das Im-
munsystem dann den vollen Schutz 
aufgebaut und man kann dem Rest der 
Virensaison gelassen entgegensehen.
Das Nachholen der Impfung ist be-
sonders für Menschen wichtig, die zu 

den Risikogruppen gehören, denen 
von der Ständigen Imp�ommission 
(STIKO) der Grippeschutz ausdrück-
lich empfohlen wird. Dazu zählen Se-
nioren ab 60 Jahren, chronisch Kranke 
etwa mit Diabetes, Atemwegs- und 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Alten- 
und P�egeheimbewohner, medizini-
sches Personal und andere Berufstä-
tige mit viel Menschenkontakt sowie 
Schwangere ab dem vierten Monat. 
Für diese Gruppen erstatten die ge-
setzlichen Krankenkassen die Kosten 
der Impfung, aber auch für alle an-
deren ist der Grippeschutz sinnvoll. 
Denn neben den „normalen“ Sympto-
men wie hohem Fieber, starken Kopf- 
und Gliederschmerzen, Husten und 
schwerem Krankheitsgefühl kann es 
ebenfalls zu schweren Verläufen und 
Komplikationen wie einer Lungenent-
zündung kommen. Im schlimmsten 
Fall kann die Grippe sogar zum Tod 
führen. So sterben laut der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Au�lä-
rung jährlich weltweit bis zu 650.000 

Menschen an durch In�uenzaviren 
hervorgerufenen Atemwegserkran-
kungen.
Die Impfung ist dagegen in der Regel 
gut verträglich, Nebenwirkungen kön-
nen etwa Rötungen, Schmerzen und 
Schwellungen an der Einstichstelle 
sowie Kopfschmerzen, leichtes Fie-
ber oder Müdigkeit sein. Verwendet 
werden heute meist moderne Vier-
fach-Impfsto¢e, die gegen alle der vier 
häu£gsten Typen von In�uenzaviren 
immunisieren und damit einen brei-
ten Schutz bieten. Trotzdem sollte die 
Impfung jedes Jahr wiederholt werden 
- denn die Viren mutieren schnell und 
die Impfsto¢e müssen jedes Jahr neu 
angepasst werden.
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IHRE AUGEN IN BESTFORM

Nehmen Sie sich Zeit für 
eine schnelle und bequeme 
 Rundum- Vorsorge. Mit 
 modernster Mess technik  unseres 
Partners  Roden stock  werden 
Ihre Augen sowohl im  vorderen 
als auch im hinteren  Bereich 
vermessen. Die   ge  won nenen 
Bilddaten dienen zur  Fertigung 
Ihrer maßgeschneiderten 
Brillen gläser und werden von 
einem  Augenarztnetzwerk 
 be wertet und analysiert. So 
können  Auffälligkeiten und 
 Risikofaktoren frühzeitig 
erkannt und bei Bedarf an 
einen  Augenarzt  verwiesen 
 werden.  Erhalten Sie die 
   Gesund heit Ihrer Augen!

Bahnhofstr. 16 . 04683 Naunhof . Tel. 03 42 93 - 30 900
Delitzscher Landstr. 71 . 04158 Leipzig . Tel. 03 41 - 52 11 940
Pösna Park . 04463 Großpösna . Tel. 03 42 97 - 12 450
www.augenoptik-findeisen.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und beraten Sie gerne!

Wir suchen haupt- und nebenberufliche Beratungsstellenleiter
Bewerbungen bitte schriftlich an: 
Meike Andrich
Zschochersche Allee 68, 04207 Leipzig,   
Tel. 03 41 / 9 40 33 30
oder Holger Hoffmann
Pfaffendorfer Straße 20, 04105 Leipzig, 
Tel. 03 41 / 9 83 99 57

04103 Leipzig, Johannisplatz 21 (  91 88 48 63
04105 Leipzig, Frickestraße 2 (  5 61 49 83
04105 Leipzig, Pfaffendorfer Straße 20 (  9 83 99 57
04155 Leipzig, Georg-Schumann-Str. 129 (  60 42 10 86
04177 Leipzig, Helmholtzstraße 27 (  24 70 00 35
04207 Leipzig, Zschochersche Allee 68 (  9 40 33 30
04229 Leipzig, Schnorrstr. 14 (  4 22 25 23
04275 Leipzig, Arndtstraße 70 (  4 62 67 57
04277 Leipzig, Sterntalerweg 1b  (  86 06 43 35
04347 Leipzig, Taubestraße 15 (  3 01 45 51
04416 Markkleeberg, Rathenaustraße 11 (  3 38 03 00

Unsere Beratungsstellen in Ihrer Nähe:

Im Frühling die Leber 
unterstützen

Dank Entgiftungskur mit mehr Energie 
in die warme Jahreszeit

(djd). Im Winterhalbjahr ver-
langsamt sich der menschliche 
Stoffwechsel. Außerdem gehen 
viele Menschen in den kalten 
Monaten seltener an die frische 
Luft und treiben weniger Sport. 
Hinzu kommt die oft sehr üppi-
ge, fettreiche Ernährung, welche 
die Säurebildung im Körper 
anregt. All diese Faktoren belas-
ten die Entgiftungsfunktion der 
Leber und den Abbau der Schad-
stoffe aus dem Organismus. Das 
wirkt sich häufig aufs Wohlbe-
finden aus: Man fühlt sich müde, 
kraftlos, allgemein unwohl oder 
hat vermehrt Kopfschmerzen 
und Hautunreinheiten.

Fettverdauung und Leber-
funktion im Gleichgewicht

Kommt dann der Frühling, muss 
die Leber Arbeit aufholen und 
benötigt dafür mehr Power. 
Eine Entgiftungskur hilft dem 
Organ, sich zu erholen und zu 
regenerieren, dazu bewirkt es 
einen Energieschub von innen. 
Was man dazu wissen sollte: 
Leber und Galle bilden das wich-
tigste Reinigungsteam des Orga-
nismus, das wiederum zwei 
Aktivphasen hat. Da der Körper 
tagsüber Nahrung braucht, ist 
die Gallenenergie und die Fett-
verdauung vor allem am Tag 
aktiv. Die Leber arbeitet dagegen 
vorwiegend nachts, wenn sie 
den Abbau von Giftstoffen und 
Stoffwechselprodukten, die Rei-
nigung sowie die Regeneration 
übernimmt. Beide Phasen kann 
man unterstützen, um Fettver-
dauung und Leberfunktionen 

ins Gleichgewicht zu bringen 
- etwa mit jahrhundertealten 
Kräuterrezepturen nach der 
Tibetischen Konstitutionslehre. 
Die Padma Originalrezepturen 
beispielsweise kombinieren 
dieses Wissen mit moderner For-
schung. GaleTip wird morgens 
eingenommen. Die enthaltenen 
Bitterstoffe sollen den Gallen-
fluss, die Fettverdauung und den 
Fettsäurestoffwechsel am Tag 
anregen. Zur Unterstützung der 
Leberfunktion nimmt man dann 
abends HepaTip ein, das auf der 
tibetischen Drei-Früchte-Formel 
basiert. Die Rezeptur enthält vie-
le Bitterstoffe und wird auch als 
Entschlackungskur eingesetzt.

Lebensstil anpassen
Darüber hinaus ist es sinnvoll, 
auch die Ernährung und das 
Verhalten entsprechend anzu-
passen. Welche Lebensgewohn-
heiten individuell für jeden 
Menschen optimal sind, kann 
der Typentest unter www.pad-
ma.de verraten. Grundsätzlich 
sollten aber zur Leberunterstüt-
zung mehr frisches Gemüse und 
Obst der Saison statt tierischer 
Produkte auf den Teller kom-
men und insgesamt auf eine 
schonende, fett- und zuckerar-
me Kost geachtet werden. Den 
Konsum von Genussmitteln wie 
Alkohol, Kaffee und Nikotin gilt 
es einzuschränken. Regelmäßige 
Bewegung, aktivierende Mas-
sagen und wohltuende Bäder 
vervollständigen das Frühjahrs-
Powerprogramm.

Auch eine schonende, fett- und zuckerarme Kost kann 
Fettverdauung und Leberfunktionen ins Gleichgewicht 
bringen. Foto: djd/Padma/Photodune

AKTIV & VITAL TIPPS FÜR IHRE GESUNDHEIT

Ursachen und Hilfe gegen Kopfschmerzen
(djd). Brummen oder Hämmern 
im Schädel - das hat wohl jeder 
schon mal erlebt. Kopfschmer-
zen sind zwar belastend, aber 
gut behandelbar. Der Griff zur 
Schmerztablette muss nicht 
sofort erfolgen, denn es gibt 
auch andere Maßnahmen, dem 

Schmerz zu begegnen. Fehlt dem 
Körper Flüssigkeit, frische Luft, 
Schlaf oder Bewegung, sendet 
er mitunter Schmerzsignale 
ins Oberstübchen. Nicht selten 
entstehen Kopfschmerzen auch 
durch verspannte Nacken- oder 
Schultermuskeln, etwa beim 

stundenlangen Arbeiten im 
Sitzen. Hier können Hausmit-
tel wie Wärme oder Massagen 
Linderung bringen. Auch der 
Einsatz von Vitalpilzen kann zum 
Wohlbefinden beitragen. Unter 
www.hawlik-vitalpilze.de gibt 
es ausführliche Informationen.

Schadstoffannahme aus Haushalten
Bis auf Weiteres wird das Schadstoffmobil aus technisch- 
organisatorischen Gründen nicht unterwegs sein. Aktuelle  
Informationen sind im Internet zu finden unter www.stadtreini-
gung-leipzig.de oder bei der Fachberatung unter Tel. 6 57 11 11,  
E-Mail: fachberatung@srleipzig.de ■

Stationäre Schadstoffsammelstelle
Die stationäre Schadstoffsammelstelle in der Lößniger Straße 7 
hat folgende Öffnungszeiten: Mo., Di., Mi., Fr. 10.00-12.45 Uhr und 13.30-
18.00 Uhr, Do. 10.00-12.45 Uhr und 13.30-19.00 Uhr sowie Sa. 08.30-
14.00 Uhr. Nur in dieser Zeit können Schadstoffe abgegeben werden. ■

■ Bekanntmachung der Stadtreinigung

Fachberatung ab sofort im „Täglich raus-
geputzt – Unserem Laden fürs Beraten“ 

Ab sofort informiert die Fachberatung im „Täglich rausgeputzt – Unserem 
Laden fürs Beraten“ persönlich zu den Leistungen des Eigenbetriebes 
Stadtreinigung Leipzig. Um für die Bürgerinnen und Bürger direkt im 
Zentrum erreichbar zu sein, ist das Team in die Innenstadt umgezogen. 
In der Geithainer Straße erfolgt daher durch die Fachberatung keine 
persönliche Beratung mehr. Telefonisch unter 6 57 11 11 und per E-Mail 
unter fachberatung@srleipzig.de ist die Fachberatung weiterhin zu den 
bekannten Öffnungszeiten für die Leipzigerinnen und Leipziger erreich-
bar. Wertmarken und Restabfall-, Gartenabfall- und Kreuzbodensäcke 
sind auch wie bisher an der Kasse in der Geithainer Straße 60 erhältlich. 
Der neue Laden der Stadtreinigung Leipzig im Jägerhof in der Hainstraße 
17a ist wochentags 10.00-18.00 Uhr und samstags 10.00-14.00 Uhr geöff-
net. Die persönliche Beratung umfasst auch Tipps zur Vermeidung und 
Trennung von Abfällen. Im „Täglich rausgeputzt – Unserem Laden fürs 
Beraten“ sind Infomaterialien wie Satzungen und Flyer erhältlich. Vor 
Ort steht auch ein Tauschmarkt für die Bürgerinnen und Bürger bereit. ■

Wer in den Mietwohnungsbau investiert, 
wird steuerlich gefördert

(djd). In deutschen Großstädten 
fehlen Schätzungen zufolge 
rund 1,9 Millionen günstige 
Wohnungen. Mit einer neuen 
Sonderabschreibung sollen 
daher Anreize für den Miet-
wohnungsneubau geschaffen 
werden. „Das Gesetz sieht 
eine auf vier Jahre befriste-
te Sonderabschreibung von 
jährlich maximal fünf Prozent 
vor“, so Petra Erk, Vorstands-
vorsitzende des Lohnsteuer-
hilfevereins Fuldatal (LHF). 

Zusätzlich könne die lineare 
Abschreibung von 2 Prozent 
jährlich beantragt werden. Im 
Ergebnis sei in den ersten vier 
Jahren eine Abschreibung von 
bis zu 28 Prozent als Werbungs-
kosten bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung 
möglich. Lohnsteuerhilfeverei-
ne wie der LHF erstellen für ihre 
Mitglieder Einkommensteuer-
erklärungen und beraten sie in 
Steuerfragen. Mehr Infos gibt 
es unter www.lohi-fuldatal.de.

Sie haben das LEIPZIGER Amtsblatt 
nicht bekommen?

Telefon: 0800 / 21 81 120
Der Anruf ist kostenfrei!
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Entspannt schlafen – dank ergonomischer Bettsysteme
Etwa jeder dritte Deut-
sche leidet unter Rücken-
schmerzen. Ergonomisch 
individuell angepass-
te Bettsysteme können 
Beschwerden lindern oder 
dazu beitragen, dass sie gar 
nicht erst entstehen.

Für einen gesunden Rücken 
ist das Verhalten im Alltag 
– z. B. richtig sitzen, richtig 
heben – ebenso wichtig wie 
Ausgleichssport, gezieltes 
Rückentraining und aus-
reichend Erholung. Was oft 
vergessen wird: Ein kom-
fortables Bett ist nicht nur 
wichtig für ruhigen Schlaf, 
sondern auch für einen 
gesunden Rücken. Denn 
nur wenn die Wirbelsäule 
nachts in ihrer natürlichen 
Form liegen kann, kann sich 
der Körper optimal entspan-
nen und erholen. Auch die 
Bandscheiben regenerieren 
nachts nur dann gut, wenn 
sie nicht gequetscht liegen. 

Ein Bettsystem sollte also 
immer zum Körper und 
den Schlafgewohnheiten 
passen. Die oft gehörte 

Pauschalmeinung „Harte 
Matratzen sind besser als 
weiche“ etwa stimmt so 
nicht. Moderne hochwer-
tige Matratzen bestehen 
aus weicheren und feste-
ren Zonen, die den Körper 
dort einsinken lassen oder 
aber unterstützen, wo er es 
braucht. Da Menschen ver-
schiedene Körperformen, 
Gewichte, Klimabedürfnis-
se und Komfortansprüche 
haben, ist es entscheidend 
das individuell genau pas-
sende Liegesystem zu fin-
den. Allerdings geben dabei 
weder umfassende Pro-
duktbeschreibungen, der 

Preis oder das subjektive 
Empfinden beim Probelie-
gen eine sichere Basis für die 
richtige Kaufentscheidung. 

Ergonomische Körper- 
konturvermessung

Doch wie weiß man, was 
der eigene Körper braucht, 
wie findet man für sich das 
perfekte Bett? Eine Metho-
de auf dem neuesten Stand 
der Wissenschaft ist die 
digitale Vermessung der 
Körperkonturen. Sie dient 
als Basis für die Auswahl 
der richtigen Matratze des 
passenden Nackenkissens 
und der optimalen Einstel-

lung des Lattenrostes. Dabei 
werden die relevanten 
Körperproportionen, wie 
Rückenlänge, Becken- und 
Schulterbreite sowie Lor-
dosentiefe („Hohlkreuz“) 
vermessen. Anhand dieser 
Daten wählt der Fachbera-
ter im Bettenfachgeschäft 
Lattenrost, Matratze und 
Kissen aus. Dabei wird auch 
berücksichtigt, ob der Kun-
de lieber auf dem Rücken 
oder auf der Seite schläft – 
denn auch das ist relevant. 
Beim Probeliegen wird der 
Lattenrost feinjustiert – und 
der Entspannungseffekt 
eines perfekt passenden 

Ein an den individuellen Körper richtig angepasstes Liegesystem lässt die Hals-/Nackenpartie gerade liegen, die 
Schulter entsprechend ihrer Breite einsinken und stützt die Taille.  Fotos: PM

Nico Wehmann, Betten-
Fachberater bei Betten Weh-
mann – entspannt schlafen.

Bettsystems ist für viele 
sofort deutlich spürbar. 
Über eine solche umfassen-
de Liegeberatung hinaus, 
bietet Betten Wehmann 
jedem Kunden eine 30tägi-
ge Zufriedenheitsgarantie 
auf das neue individuell 
angepasste Liegesystem. 
Denn unser Versprechen, 
dass das neue Bett die 
erwünschte allnächtliche 
Erholung geben wird, kann 
der Schläfer selbst erst nach 
einer ausgiebigen Nutzung 
wirklich prüfen und erleben 
– bzw. erschlafen. 
Unser Tipp für noch mehr 
Komfort: ein elektrisch ver-

stellbarer Lattenrost, der sich 
in nahezu jedes Bettgestell 
einsetzen lässt. Man kann 
mit aufrechtem Rückenteil 
entspannt lesen oder fernse-
hen, ohne sich zu verbiegen 
oder umständlich Kissen 
zu stapeln – oder man fährt 
nach einem langen Arbeits-
tag das Fußteil hoch, um Bei-
ne und unteren Rücken zu 
entlasten. So bequem kann 
Rückengesundheit sein. 

Betten Wehmann 
Dresdner Straße 70
04317 Leipzig 
Tel. 0341 6887762 
info@betten-wehmann.de

Dresdner  S t r.  70
0 4 317 Le ipz ig
Te l .  0 3 41– 6 8 8 7 7 6 2
info@betten-wehmann.de
Mo – Fr  9 :0 0 –18 :3 0 Uhr
Sa 10 :0 0 –14 :0 0 Uhr

GESUNDER SCHLAF 
INDIVIDUELL
KONFIGURIERT

Unten: Einfach mal die Beine 
hochlegen. Ein Motorrahmen 
macht’s wirklich einfach

entspannt schlafen

 WIR MACHEN IHR TRAUMBETT WAHR
Ein per fek ter,  ak t iver Tag beginnt mi t  e iner entspannten, 
erholsamen Nacht . Und gesunder Schlaf  beginnt mi t  e iner 
per fek ten Unter lage.  D ie Zutaten:  e in schönes Bet tgeste l l ,  e in 
hochwer t iger,  f lex ib ler und  ind iv iduel l  e inste l lbarer Lat tenrost , 
e ine passende Mehrzonenmatratze,  das r icht ige K issen. Fer t ig is t 
das Traumbet t .  Aber wie wi rd es Real i tä t?
 

 UNSER BERATUNGS-PLUS  
Ganz e infach:  Wir s ind Exper ten für ergonomisch indiv iduel l 
 angepasste Bet tsysteme und Matrat zen. Bas is unserer Beratung:  
d ie exak te Vermessung der  Körperkonturen. So können wir  das 
L iege system zusammenste l len, das Ihren Körper nachts genau dor t 
unterstütz t oder ent lastet ,  wo er es braucht .  Gerne beraten wir  S ie 
auch zu Nackenstützk issen, Motor rahmen und Komfor t  bet ten.

Links: Elektrisch verstellbare 
Latten 
von Dormabell passen in 
beinahe jedes Bettgestell

Links: Die digitale Vermessung der 
Körperkonturen liefert wichtige Daten 
für die Wahl des richtigen Liegesystems

roste wie der „Innova“ 
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